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Anmerkung zur Verteilung

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Senates der 
Freien und Hansestadt Hamburg herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von Wahlbewerbern oder Wahlhelfern 
während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet 
werden. Dies gilt für Bürgerschafts-, Bundestags – und Europawahlen sowie 
die Wahlen zur Bezirksversammlung. Missbräuchlich ist insbesondere die 
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien 
sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Werbemittel. 
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwer-
bung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die 
Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der 
Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden 
könnte. Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf 
welchem Wege und in welcher Anzahl die Druckschrift dem Empfänger zuge-
gangen ist. Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrich-
tung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.  
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Teil 1  Regelungen für behinderte und von
Behinderung bedrohte Menschen

Kapitel 1  Allgemeine Regelungen

§ 1  Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft

1Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhal-
ten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitati-
onsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung
und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu
fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegen-
zuwirken. 2Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter
und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung
getragen.

§ 2  Behinderung

(1) 1Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion,
geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter
typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 2Sie sind von Behinderung be-
droht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.

(2) 1Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert,
wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vor-
liegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder
ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 recht-
mäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.
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(3) 1Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sol-
len behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von
weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraus-
setzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behin-
derung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im
Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleich-
gestellte behinderte Menschen).

§ 3  Vorrang von Prävention
1Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass der Eintritt

einer Behinderung einschließlich einer chronischen Krankheit ver-
mieden wird.

§ 4  Leistungen zur Teilhabe

(1) 1Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen So-
zialleistungen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung
1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre

Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftig-

keit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Ver-
schlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer
Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen
zu mindern, 

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen
und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst
selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermög-
lichen oder zu erleichtern.

SGB IX · §§ 1–4
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(2) 1Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in
Absatz 1 genannten Ziele nach Maßgabe dieses Buches und der für
die zuständigen Leistungsträger geltenden besonderen Vorschrif-
ten neben anderen Sozialleistungen erbracht. 2Die Leistungsträger
erbringen die Leistungen im Rahmen der für sie geltenden Rechts-
vorschriften nach Lage des Einzelfalls so vollständig, umfassend
und in gleicher Qualität, dass Leistungen eines anderen Trägers
möglichst nicht erforderlich werden.

(3) 1Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedroh-
te Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit
Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam
mit nicht behinderten Kindern betreut werden können. 2Dabei
werden behinderte Kinder alters- und entwicklungsentsprechend
an der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt
und ihre Sorgeberechtigten intensiv in Planung und Gestaltung der
Hilfen einbezogen.

§ 5  Leistungsgruppen
1Zur Teilhabe werden erbracht

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,
4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

§ 6  Rehabilitationsträger

(1) 1Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger)
können sein
1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 Nr. 1

und 3,
2. die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach §5 Nr. 2 und 3,

Teil 1 · Kapitel 1
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3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen
nach § 5 Nr. 1 bis 4,

4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen
nach § 5 Nr. 1 bis 3, die Träger der Alterssicherung der Land-
wirte für Leistungen nach § 5 Nr. 1 und 3,

5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der
Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rechts der sozialen Ent-
schädigung bei Gesundheitsschäden für Leistungen nach § 5
Nr. 1 bis 4,

6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach 
§ 5 Nr. 1, 2 und 4,

7. die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 und 4.

(2) 1Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbstän-
dig und eigenverantwortlich wahr.

§ 6a  Rehabilitationsträger für Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben nach dem Zweiten Buch

1Die Bundesagentur für Arbeit ist auch Rehabilitationsträger für
die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte er-
werbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des Zweiten Buches, sofern
nicht ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. 2Die Zustän-
digkeit der Arbeitsgemeinschaft oder des zugelassenen kommuna-
len Trägers für die Leistungen zur beruflichen Teilhabe behinderter
Menschen nach § 16 Abs. 1 des Zweiten Buches bleibt unberührt.
3Die Bundesagentur für Arbeit unterrichtet die zuständige Arbeits-
gemeinschaft oder den zugelassenen kommunalen Träger und den
Hilfebedürftigen schriftlich über den festgestellten Rehabilitations-
bedarf und ihren Eingliederungsvorschlag. 4Die Arbeitsgemein-
schaft oder der zuständige kommunale Träger entscheidet unter
Berücksichtigung des Eingliederungsvorschlages innerhalb von
drei Wochen über die Leistungen zur beruflichen Teilhabe.

SGB IX · §§ 5–6a
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§ 7  Vorbehalt abweichender Regelungen
1Die Vorschriften dieses Buches gelten für die Leistungen zur

Teilhabe, soweit sich aus den für den jeweiligen Rehabilitations-
träger geltenden Leistungsgesetzen nichts Abweichendes ergibt.
2Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur
Teilhabe richten sich nach den für den jeweiligen Rehabilita-
tionsträger geltenden Leistungsgesetzen.

§ 8  Vorrang von Leistungen zur Teilhabe

(1) 1Werden bei einem Rehabilitationsträger Sozialleistungen
wegen oder unter Berücksichtigung einer Behinderung oder einer
drohenden Behinderung beantragt oder erbracht, prüft dieser
unabhängig von der Entscheidung über diese Leistungen, ob Leis-
tungen zur Teilhabe voraussichtlich erfolgreich sind. 

(2) 1Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleis-
tungen, die bei erfolgreichen Leistungen zur Teilhabe nicht oder
voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erbringen
wären. 2Dies gilt während des Bezuges einer Rente entsprechend.

(3) 1Absatz 1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur
Teilhabe Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu
mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten.

§ 9  Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten

(1) 1Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Aus-
führung der Leistungen zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen
der Leistungsberechtigten entsprochen. 2Dabei wird auch auf die
persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie
sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leis-
tungsberechtigten Rücksicht genommen; im Übrigen gilt § 33 des

Teil 1 · Kapitel 1
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Ersten Buches. 3Den besonderen Bedürfnissen behinderter Mütter
und Väter bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages sowie den
besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder wird Rechnung ge-
tragen.

(2) 1Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitations-
einrichtungen auszuführen sind, können auf Antrag der Leistungs-
berechtigten als Geldleistungen erbracht werden, wenn die
Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit
wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden können.
2Für die Beurteilung der Wirksamkeit stellen die Leistungsberech-
tigten dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur Verfü-
gung. 3Der Rehabilitationsträger begründet durch Bescheid, wenn
er den Wünschen des Leistungsberechtigten nach den Absätzen 1
und 2 nicht entspricht.

(3) 1Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leis-
tungsberechtigten möglichst viel Raum zu eigenverantwortlicher
Gestaltung ihrer Lebensumstände und fördern ihre Selbstbestim-
mung.

(4) 1Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der
Leistungsberechtigten.

§ 10  Koordinierung der Leistungen

(1) 1Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder
mehrerer Rehabilitationsträger erforderlich sind, ist der nach § 14
leistende Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, dass die be-
teiligten Rehabilitationsträger im Benehmen miteinander und in
Abstimmung mit den Leistungsberechtigten die nach dem indivi-
duellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen funk-
tionsbezogen feststellen und schriftlich so zusammenstellen, dass
sie nahtlos ineinander greifen. 2Die Leistungen werden entspre-

SGB IX · §§ 7–10
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chend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und darauf ausge-
richtet, den Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der
Besonderheiten des Einzelfalls die den Zielen der §§ 1 und 4 Abs. 1
entsprechende umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer zu ermöglichen. 3Da-
bei sichern die Rehabilitationsträger durchgehend das Verfahren
entsprechend dem jeweiligen Bedarf und gewährleisten, dass die
wirksame und wirtschaftliche Ausführung der Leistungen nach
gleichen Maßstäben und Grundsätzen erfolgt

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend auch für die Integrationsämter
in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte
Menschen nach Teil 2.

(3) 1Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder
von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen wird Rech-
nung getragen.

(4) 1Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetz-
buchs bleiben unberührt.

§ 11  Zusammenwirken der Leistungen

(1) 1Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Re-
habilitationsträger gleichzeitig mit der Einleitung einer Leistung
zur medizinischen Rehabilitation, während ihrer Ausführung und
nach ihrem Abschluss, ob durch geeignete Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben die Erwerbsfähigkeit des behinderten oder von
Behinderung bedrohten Menschen erhalten, gebessert oder wie-
derhergestellt werden kann. 2Er beteiligt die Bundesagentur für
Arbeit nach § 38. 

(2) 1Wird während einer Leistung zur medizinischen Reha-
bilitation erkennbar, dass der bisherige Arbeitsplatz gefährdet ist,

Teil 1 · Kapitel 1
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wird mit den Betroffenen sowie dem zuständigen Rehabilita-
tionsträger unverzüglich geklärt, ob Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben erforderlich sind.

(3) 1Bei der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 wird zur
Klärung eines Hilfebedarfs nach Teil 2 auch das Integrationsamt
beteiligt.

§ 12  Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger

(1) 1Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder all-
gemeine Verwaltungsvorschrift getroffenen Regelungen sind die
Rehabilitationsträger verantwortlich, dass
1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe naht-

los, zügig sowie nach Gegenstand, Umfang und Ausführung
einheitlich erbracht werden,

2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden,
3. Beratung entsprechend den in §§ 1 und 4 genannten Zielen

geleistet wird,
4. Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen

durchgeführt werden sowie
5. Prävention entsprechend dem in § 3 genannten Ziel geleistet

wird.

(2) 1Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur
gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben zur Teilhabe behin-
derter Menschen insbesondere regionale Arbeitsgemeinschaften
bilden. 2§ 88 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Zehnten Buches gilt ent-
sprechend.

§ 13  Gemeinsame Empfehlungen

(1) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 ver-
einbaren zur Sicherung der Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 ge-
meinsame Empfehlungen. 

SGB IX · §§ 11–13
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(2) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 ver-
einbaren darüber hinaus gemeinsame Empfehlungen,
1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den Eintritt

einer Behinderung zu vermeiden, sowie über die statistische
Erfassung der Anzahl, des Umfangs und der Wirkungen dieser
Maßnahmen,

2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitationsbedürf-
tigen Menschen notwendige Leistungen zur Teilhabe angebo-
ten werden, insbesondere um eine durch eine Chronifizierung
von Erkrankungen bedingte Behinderung zu verhindern,

3. in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im
Einzelfall anzustrebenden Ziele und des Bedarfs an Leistungen
schriftlich festzuhalten ist sowie über die Ausgestaltung des in
§ 14 bestimmten Verfahrens,

4. in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit von den übri-
gen Rehabilitationsträgern nach § 38 zu beteiligen ist,

5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Trägern
koordiniert werden, 

6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen,
-organisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention,
Rehabilitation, Früherkennung und Bewältigung von Krank-
heiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, gefördert
werden,

7. wie während der Ausführung ambulanter Leistungen zur Teil-
habe Leistungen zum Lebensunterhalt (§ 45) untereinander
und von anderen Entgeltersatzleistungen abzugrenzen sind,
soweit für diesen Zeitraum Anspruch auf mehrere Entgelt-
ersatzleistungen besteht,

8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde
Hausarzt oder Facharzt und der Betriebs- oder Werksarzt in die
Einleitung und Ausführung von Leistungen zur Teilhabe ein-
zubinden sind,

Teil 1 · Kapitel 1
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9. zu einem Informationsaustausch mit behinderten Beschäftig-
ten, Arbeitgebern und den in § 83 genannten Vertretungen zur
möglichst frühzeitigen Erkennung des individuellen Bedarfs
voraussichtlich erforderlicher Leistungen zur Teilhabe sowie

10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleich-
baren Stellen.

(3) 1Bestehen für einen Rehabilitationsträger Rahmenempfeh-
lungen auf Grund gesetzlicher Vorschriften und soll bei den ge-
meinsamen Empfehlungen von diesen abgewichen werden oder
sollen die gemeinsamen Empfehlungen Gegenstände betreffen, die
nach den gesetzlichen Vorschriften Gegenstand solcher Rahmen-
empfehlungen werden sollen, stellt der Rehabilitationsträger das
Einvernehmen mit den jeweiligen Partnern der Rahmenempfeh-
lungen sicher.

(4) 1Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung
sowie der Alterssicherung der Landwirte können sich bei der Ver-
einbarung der gemeinsamen Empfehlungen durch ihre Spitzenver-
bände vertreten lassen. 

(5) 1An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen wer-
den die Träger der Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe über
die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, die
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhil-
fe, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter sowie
die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen
für schwerbehinderte Menschen nach dem Teil 2 über die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-
stellen, beteiligt. 2Die Träger der Sozialhilfe und der öffentlichen
Jugendhilfe orientieren sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nach diesem Buch an den vereinbarten Empfehlungen oder kön-
nen diesen beitreten.
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(6) 1Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und
der Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie die für die
Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationären
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spit-
zenverbände werden an der Vorbereitung der gemeinsamen Emp-
fehlungen beteiligt. 2Ihren Anliegen wird bei der Ausgestaltung der
Empfehlungen nach Möglichkeit Rechnung getragen. 3Die Emp-
fehlungen berücksichtigen auch die besonderen Bedürfnisse
behinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder.

(7) 1Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die ge-
meinsamen Empfehlungen im Rahmen der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation im Benehmen mit dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales und den Ländern auf der Grundlage eines
von ihnen innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft vorbereiteten
Vorschlags. 2Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz wird
beteiligt. 3Hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu
einem Vorschlag aufgefordert, legt die Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation den Vorschlag innerhalb von sechs Monaten vor.
4Dem Vorschlag wird gefolgt, wenn ihm berechtigte Interessen
eines Rehabilitationsträgers nicht entgegenstehen. 5Einwände nach
Satz 4 sind innerhalb von vier Wochen nach Vorlage des Vorschlags
auszuräumen.

(8) 1Die Rehabilitationsträger teilen der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation jährlich ihre Erfahrungen mit den gemein-
samen Empfehlungen mit, die Träger der Renten-, Kranken- und
Unfallversicherung sowie der Alterssicherung der Landwirte über
ihre Spitzenverbände. 2Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation stellt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
den Ländern eine Zusammenfassung zur Verfügung.
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(9) 1Die gemeinsamen Empfehlungen können durch die
regional zuständigen Rehabilitationsträger konkretisiert werden.

§ 14  Zuständigkeitsklärung

(1) 1Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der
Rehabilitationsträger innerhalb von zwei Wochen nach Eingang
des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem für ihn geltenden Leis-
tungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei den Krankenkassen
umfasst die Prüfung auch die Leistungspflicht nach § 40 Abs. 4 des
Fünften Buches. 2Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die Leis-
tung nicht zuständig ist, leitet er den Antrag unverzüglich dem
nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu. 3Muss
für eine solche Feststellung die Ursache der Behinderung geklärt
werden und ist diese Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht mög-
lich, wird der Antrag unverzüglich dem Rehabilitationsträger zu-
geleitet, der die Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache erbringt.
4Wird der Antrag bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt, werden
bei der Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 Feststellungen nach § 11
Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches und § 22 Abs. 2 des Dritten
Buches nicht getroffen.

(2) 1Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilita-
tionsträger den Rehabilitationsbedarf unverzüglich fest. 2Muss für
diese Feststellung ein Gutachten nicht eingeholt werden, ent-
scheidet der Rehabilitationsträger innerhalb von drei Wochen nach
Antragseingang. 3Wird der Antrag weitergeleitet, gelten die Sätze
1 und 2 für den Rehabilitationsträger, an den der Antrag weiter-
geleitet worden ist, entsprechend; die in Satz 2 genannte Frist be-
ginnt mit dem Eingang bei diesem Rehabilitationsträger. 4Ist für die
Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich,
wird die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen
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des Gutachtens getroffen. 5Kann der Rehabilitationsträger, an den
der Antrag weitergeleitet worden ist, für die beantragte Leistung
nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 sein, klärt er unver-
züglich mit dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilita-
tionsträger, von wem und in welcher Weise über den Antrag
innerhalb der Fristen nach den Sätzen 2 und 4 entschieden wird
und unterrichtet hierüber den Antragsteller.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Rehabi-
litationsträger Leistungen von Amts wegen erbringt. 2Dabei tritt an
die Stelle des Tages der Antragstellung der Tag der Kenntnis des
voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs.

(4) 1Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabili-
tationsträger nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 festgestellt, dass ein ande-
rer Rehabilitationsträger für die Leistung zuständig ist, erstattet die-
ser dem Rehabilitationsträger, der die Leistung erbracht hat, dessen
Aufwendungen nach den für diesen geltenden Rechtsvorschriften.
2Die Bundesagentur für Arbeit leitet für die Klärung nach Satz 1 An-
träge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Feststellung
nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches an die Träger der Ren-
tenversicherung nur weiter, wenn sie konkrete Anhaltspunkte
dafür hat, dass der Träger der Rentenversicherung zur Leistung
einer Rente unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage ver-
pflichtet sein könnte. 3Für unzuständige Rehabilitationsträger, die
eine Leistung nach Absatz 2 Satz 1 und 2 erbracht haben, ist § 105
des Zehnten Buches nicht anzuwenden, es sei denn, die Rehabili-
tationsträger vereinbaren Abweichendes.

(5) 1Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er Sachverstän-
dige beauftragen kann, bei denen Zugangs- und Kommunikations-
barrieren nicht bestehen. 2Ist für die Feststellung des Rehabilita-
tionsbedarfs ein Gutachten erforderlich, beauftragt der Rehabilita-

Teil 1 · Kapitel 1

26

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 26



tionsträger unverzüglich einen geeigneten Sachverständigen. 3Er
benennt den Leistungsberechtigten in der Regel drei möglichst
wohnortnahe Sachverständige unter Berücksichtigung bestehen-
der sozialmedizinischer Dienste. 4Haben sich Leistungsberechtigte
für einen benannten Sachverständigen entschieden, wird dem
Wunsch Rechnung getragen. 5Der Sachverständige nimmt eine
umfassende sozialmedizinische, bei Bedarf auch psychologische
Begutachtung vor und erstellt das Gutachten innerhalb von zwei
Wochen nach Auftragserteilung. 6Die in dem Gutachten getroffe-
nen Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf werden den Ent-
scheidungen der Rehabilitationsträger zugrunde gelegt. 7Die gesetz-
lichen Aufgaben der Gesundheitsämter bleiben unberührt.

(6) 1Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere Leistungen
zur Teilhabe für erforderlich und kann er für diese Leistungen nicht
Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 sein, wird Absatz 1 Satz 2 ent-
sprechend angewendet. 2Die Leistungsberechtigten werden hierü-
ber unterrichtet.

§ 15  Erstattung selbstbeschaffter Leistungen

(1) 1Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht
innerhalb der in § 14 Abs. 2 genannten Fristen entschieden wer-
den, teilt der Rehabilitationsträger dies den Leistungsberechtigten
unter Darlegung der Gründe rechtzeitig mit. 2Erfolgt die Mitteilung
nicht oder liegt ein zureichender Grund nicht vor, können Leis-
tungsberechtigte dem Rehabilitationsträger eine angemessene Frist
setzen und dabei erklären, dass sie sich nach Ablauf der Frist die
erforderliche Leistung selbst beschaffen. 3Beschaffen sich Leis-
tungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung
selbst, ist der zuständige Rehabilitationsträger unter Beachtung der
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erstattung
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der Aufwendungen verpflichtet. 4Die Erstattungspflicht besteht
auch, wenn der Rehabilitationsträger eine unaufschiebbare Leis-
tung nicht rechtzeitig erbringen kann oder er eine Leistung zu
Unrecht abgelehnt hat. 5Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Träger
der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopfer-
fürsorge.

(2) 1Die Rehabilitationsträger erfassen, 
1. in wie vielen Fällen die Fristen nach § 14 nicht eingehalten

wurden, 
2. in welchem Umfang sich die Verfahrensdauer vom Eingang der

Anträge bis zur Entscheidung über die Anträge verringert hat, 
3. in wie vielen Fällen eine Kostenerstattung nach Absatz 1 Satz 3

und 4 erfolgt ist.

§ 16  Verordnungsermächtigung
1Vereinbaren die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von

sechs Monaten, nachdem das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales sie dazu aufgefordert hat, gemeinsame Empfehlungen
nach § 13 oder ändern sie unzureichend gewordene Empfehlun-
gen nicht innerhalb dieser Frist, kann das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales Regelungen durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates erlassen.
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Kapitel 2  Ausführung von Leistungen
zur Teilhabe

§ 17  Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget

(1) 1Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur
Teilhabe
1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern,
2. durch andere Leistungsträger oder
3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch

freien und gemeinnützigen oder privaten Rehabilitationsdiens-
ten und -einrichtungen (§ 19)

ausführen. 2Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verant-
wortlich. 3Satz 1 gilt insbesondere dann, wenn der Rehabilita-
tionsträger die Leistung dadurch wirksamer oder wirtschaftlicher
erbringen kann.

(2) 1Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein
Persönliches Budget ausgeführt werden, um den Leistungsberech-
tigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen. 2Bei der Ausführung des Persönlichen Bud-
gets sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs die
Rehabilitationsträger, die Pflegekassen und die Integrationsämter
beteiligt. 3Das Persönliche Budget wird von den beteiligten Leis-
tungsträgern trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht.
4Budgetfähig sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1 er-
forderlichen Leistungen der Krankenkassen und der Pflegekassen,
Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftig-
keit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche
und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geld-
leistungen oder durch Gutscheine erbracht werden können. 5An
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die Entscheidung ist der Antragsteller für die Dauer von sechs
Monaten gebunden.

(3) 1Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung
ausgeführt, bei laufenden Leistungen monatlich. 2In begründeten
Fällen sind Gutscheine auszugeben. 3Persönliche Budgets werden
auf der Grundlage der nach § 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen
so bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird
und die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann.
4Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten aller bis-
her individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu er-
bringenden Leistungen nicht überschreiten.

(4) 1Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer
Leistungsträger, erlässt der nach § 14 zuständige der beteiligten
Leistungsträger im Auftrag und im Namen der anderen beteiligten
Leistungsträger den Verwaltungsakt und führt das weitere Verfah-
ren durch. 2Ein anderer der beteiligten Leistungsträger kann mit
den Aufgaben nach Satz 1 beauftragt werden, wenn die beteiligten
Leistungsträger dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten
vereinbaren; in diesem Fall gilt § 93 des Zehnten Buches entspre-
chend. 3Die für den handelnden Leistungsträger zuständige
Widerspruchsstelle erlässt auch den Widerspruchsbescheid.

(5) 1§ 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung fin-
det auf Modellvorhaben zur Erprobung der Einführung Persön-
licher Budgets weiter Anwendung, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes begonnen haben.

(6) 1In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007
werden Persönliche Budgets erprobt. 2Dabei sollen insbesondere
modellhaft Verfahren zur Bemessung von budgetfähigen Leistungen
in Geld und die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen un-
ter wissenschaftlicher Begleitung und Auswertung erprobt werden.
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§ 18  Leistungsort
1Sachleistungen können auch im Ausland erbracht werden,

wenn sie dort bei zumindest gleicher Qualität und Wirksamkeit
wirtschaftlicher ausgeführt werden können. 2Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben können im grenznahen Ausland auch aus-
geführt werden, wenn sie für die Aufnahme oder Ausübung einer
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit erforderlich sind.

§ 19  Rehabilitationsdienste und -einrichtungen

(1) 1Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteili-
gung der Bundesregierung und der Landesregierungen darauf hin,
dass die fachlich und regional erforderlichen Rehabilitationsdienste
und -einrichtungen in ausreichender Zahl und Qualität zur Verfü-
gung stehen. 2Dabei achten sie darauf, dass für eine ausreichende
Zahl solcher Rehabilitationsdienste und -einrichtungen Zugangs-
und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. 3Die Verbände
behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertre-
tungen behinderter Frauen sowie die für die Wahrnehmung der
Interessen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrich-
tungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände werden
beteiligt.

(2) 1Soweit die Ziele nach Prüfung des Einzelfalls mit ver-
gleichbarer Wirksamkeit erreichbar sind, werden Leistungen unter
Berücksichtigung der persönlichen Umstände in ambulanter, teil-
stationärer oder betrieblicher Form und gegebenenfalls unter Einbe-
ziehung familienentlastender und -unterstützender Dienste erbracht.

(3) 1Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung
bedrohte Kinder wird eine gemeinsame Betreuung behinderter
und nichtbehinderter Kinder angestrebt. 
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(4) 1Nehmen Rehabilitationsträger zur Ausführung von Leis-
tungen besondere Dienste (Rehabilitationsdienste) oder Einrich-
tungen (Rehabilitationseinrichtungen) in Anspruch, erfolgt die
Auswahl danach, welcher Dienst oder welche Einrichtung die Leis-
tung in der am besten geeigneten Form ausführt; dabei werden
Dienste und Einrichtungen freier oder gemeinnütziger Träger ent-
sprechend ihrer Bedeutung für die Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen berücksichtigt und die Vielfalt der Träger von
Rehabilitationsdiensten oder -einrichtungen gewahrt sowie deren
Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unabhängigkeit beachtet.
2§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 ist anzuwenden.

(5) 1Rehabilitationsträger können nach den für sie geltenden
Rechtsvorschriften Rehabilitationsdienste oder -einrichtungen för-
dern, wenn dies zweckmäßig ist und die Arbeit dieser Dienste oder
Einrichtungen in anderer Weise nicht sichergestellt werden kann.

(6) 1Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Auf-
gabenstellung sollen Arbeitsgemeinschaften bilden.

§ 20  Qualitätssicherung

(1) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5
vereinbaren gemeinsame Empfehlungen zur Sicherung und Wei-
terentwicklung der Qualität der Leistungen, insbesondere zur
barrierefreien Leistungserbringung, sowie für die Durchführung
vergleichender Qualitätsanalysen als Grundlage für ein effektives
Qualitätsmanagement der Leistungserbringer. 2§ 13 Abs. 4 ist ent-
sprechend anzuwenden. 3Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs.
1 Nr. 6 und 7 können den Empfehlungen beitreten.

(2) 1Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualitätsmanage-
ment sicher, das durch zielgerichtete und systematische Verfahren
und Maßnahmen die Qualität der Versorgung gewährleistet und
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kontinuierlich verbessert. 2Stationäre Rehabilitationseinrichtungen
haben sich an dem Zertifizierungsverfahren nach Absatz 2a zu be-
teiligen.

(2a) 1Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger nach § 6
Abs. 1 Nr. 1 und 3 bis 5 vereinbaren im Rahmen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation grundsätzliche Anforderun-
gen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement nach Absatz
2 Satz 1 sowie ein einheitliches, unabhängiges Zertifizierungsver-
fahren, mit dem die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanage-
ments in regelmäßigen Abständen nachgewiesen wird. 2Den für die
Wahrnehmung der Interessen der stationären Rehabilitationsein-
richtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbänden
sowie den Verbänden behinderter Menschen einschließlich der
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und
der Interessenvertretungen behinderter Frauen ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben.

(3) 1Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet
die Empfehlungen nach Absatz 1 vor. 2Sie beteiligt die Verbände
behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertre-
tungen behinderter Frauen sowie die nach § 19 Abs. 6 gebildeten
Arbeitsgemeinschaften und die für die Wahrnehmung der Interes-
sen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen
auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände. 3Deren Anliegen
wird bei der Ausgestaltung der Empfehlungen nach Möglichkeit
Rechnung getragen. 

(4) 1§ 13 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden für Verein-
barungen auf Grund gesetzlicher Vorschriften für die Rehabilita-
tionsträger. 
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§ 21  Verträge mit Leistungserbringern

(1) 1Die Verträge über die Ausführung von Leistungen durch
Rehabilitationsdienste und -einrichtungen, die nicht in der Träger-
schaft eines Rehabilitationsträgers stehen, enthalten insbesondere
Regelungen über 
1. Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Leistungen, das

beteiligte Personal und die begleitenden Fachdienste, 
2. Übernahme von Grundsätzen der Rehabilitationsträger zur

Vereinbarung von Vergütungen,
3. Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht

bereits aus dem Rechtsverhältnis ergeben, das zwischen ihnen
und dem Rehabilitationsträger besteht,

4. angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer an
der Ausführung der Leistungen, 

5. Geheimhaltung personenbezogener Daten sowie
6. die Beschäftigung eines angemessenen Anteils behinderter, ins-

besondere schwerbehinderter Frauen.

(2) 1Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die Ver-
träge nach einheitlichen Grundsätzen abgeschlossen werden; sie
können über den Inhalt der Verträge gemeinsame Empfehlungen
nach § 13 sowie Rahmenverträge mit den Arbeitsgemeinschaften
der Rehabilitationsdienste und - einrichtungen vereinbaren. 2Der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz wird beteiligt.

(3) 1Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten oder Ein-
richtungen werden gekündigt. 2Stationäre Rehabilitationseinrich-
tungen sind nur dann als geeignet anzusehen, wenn sie nach § 20
Abs. 2 Satz 2 zertifiziert sind.

(4) 1Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 6 wird für eigene Einrichtungen
der Rehabilitationsträger entsprechend angewendet.
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§ 21a  Verordnungsermächtigung
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Näheres zum Inhalt und Ausführung des Persönlichen Budgets,
zum Verfahren sowie zur Zuständigkeit bei Beteiligung mehrerer
Leistungsträger zu regeln.
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Kapitel 3  Gemeinsame Servicestellen

§ 22  Aufgaben

(1) 1Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitations-
träger bieten behinderten und von Behinderung bedrohten Men-
schen, ihren Vertrauenspersonen und Personensorgeberechtigten
nach § 60 Beratung und Unterstützung an. 2Die Beratung und
Unterstützung umfasst insbesondere, 
1. über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilita-

tionsträger, besondere Hilfen im Arbeitsleben sowie über die
Verwaltungsabläufe zu informieren,

2. bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruch-
nahme von Leistungen zur Teilhabe, bei der Inanspruchnahme
eines Persönlichen Budgets und der besonderen Hilfen im
Arbeitsleben sowie bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten
zu helfen,

3. zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare
und sachdienliche Anträge hinzuwirken und sie an den zu-
ständigen Rehabilitationsträger weiterzuleiten,

4. bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gut-
achten erfordert, den zuständigen Rehabilitationsträger darü-
ber zu informieren,

5. die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in
Fällen, in denen die Notwendigkeit von Leistungen zur Teil-
habe offenkundig ist, so umfassend vorzubereiten, dass dieser
unverzüglich entscheiden kann, 

6. bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers
den behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen
unterstützend zu begleiten,
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7. bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen
und Leistungen hinzuwirken und

8. zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten
auch während der Leistungserbringung zu koordinieren und
zu vermitteln. 

3Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Integrationsämter
auch die Klärung eines Hilfebedarfs nach Teil 2 dieses Buches. 4Die
Pflegekassen werden bei drohender oder bestehender Pflegebe-
dürftigkeit an der Beratung und Unterstützung durch die gemein-
samen Servicestellen beteiligt. 5Verbände behinderter Menschen
einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der
Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter
Frauen werden mit Einverständnis der behinderten Menschen an
der Beratung beteiligt.

(2) 1§ 14 des Ersten Buches und § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 1
bis 3 und 5 des Zwölften Buches bleiben unberührt. 2Auskünfte
nach § 15 des Ersten Buches über Leistungen zur Teilhabe erteilen
alle Rehabilitationsträger.

§ 23  Servicestellen

(1) 1Die Rehabilitationsträger stellen unter Nutzung bestehen-
der Strukturen sicher, dass in allen Landkreisen und kreisfreien
Städten gemeinsame Servicestellen bestehen. 2Gemeinsame Service-
stellen können für mehrere kleine Landkreise oder kreisfreie Städte
eingerichtet werden, wenn eine ortsnahe Beratung und Unterstüt-
zung behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen
gewährleistet ist. 3In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg
werden die Servicestellen entsprechend dem besonderen Verwal-
tungsaufbau dieser Länder eingerichtet.

SGB IX · §§ 22–23
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(2) 1Die zuständigen obersten Landessozialbehörden wirken
mit Unterstützung der Spitzenverbände der Rehabilitationsträger
darauf hin, dass die gemeinsamen Servicestellen unverzüglich ein-
gerichtet werden. 

(3) 1Die gemeinsamen Servicestellen werden so ausgestattet,
dass sie ihre Aufgaben umfassend und qualifiziert erfüllen können,
Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen und Warte-
zeiten in der Regel vermieden werden. 2Hierfür wird besonders
qualifiziertes Personal mit breiten Fachkenntnissen insbesondere
des Rehabilitationsrechts und der Praxis eingesetzt. 3§ 112 Abs. 3
ist sinngemäß anzuwenden.

(4) 1In den Servicestellen dürfen Sozialdaten nur erhoben, ver-
arbeitet und genutzt werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufga-
ben nach § 22 Abs. 1 erforderlich ist.

§ 24  Bericht

(1) 1Die Rehabilitationsträger, die Träger der Renten-, Kranken-
und Unfallversicherung über ihre Spitzenverbände, teilen der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation im Abstand von drei
Jahren, erstmals im Jahre 2004, ihre Erfahrungen über die Ein-
richtung der gemeinsamen Servicestellen, die Durchführung und
Erfüllung ihrer Aufgaben, die Einhaltung des Datenschutzes und
mögliche Verbesserungen mit. 2Personenbezogene Daten werden
anonymisiert. 

(2) 1Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet
die Mitteilungen der Rehabilitationsträger auf, beteiligt hierbei die
zuständigen obersten Landessozialbehörden, erörtert die Mittei-
lungen auf Landesebene mit den Verbänden behinderter Men-
schen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der
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Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter
Frauen und berichtet unverzüglich dem Bundesministerium Arbeit
und Soziales und den Ländern.

§ 25  Verordnungsermächtigung
1Sind gemeinsame Servicestellen nach § 23 Abs. 1 nicht bis

zum 31. Dezember 2002 in allen Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten eingerichtet, bestimmt das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates das Nähere über den Ort der Einrichtung, den Rehabilita-
tionsträger, bei dem die gemeinsame Servicestelle eingerichtet
wird und der für die Einrichtung verantwortlich ist, den Zeitpunkt,
zu dem die Einrichtung abgeschlossen sein muss, sowie über die
Organisation, insbesondere entsprechend ihrem Anteil an den Leis-
tungen zur Teilhabe über Art und Umfang der Beteiligung der
Rehabilitationsträger in den gemeinsamen Servicestellen.

SGB IX · §§ 24–25
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Kapitel 4  Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation

§ 26  Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

(1) 1Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von
Behinderung bedrohter Menschen werden die erforderlichen
Leistungen erbracht, um
1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzu-

wenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Ver-
schlimmerung zu verhüten oder

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit
zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlim-
merung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden
Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen
zu mindern.

(2) 1Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen ins-
besondere
1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer

Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht
oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, einschließ-
lich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln,

2. Früherkennung und Frühförderung behinderter und von
Behinderung bedrohter Kinder,

3. Arznei- und Verbandmittel,
4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäf-

tigungstherapie,
5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Be-

handlung,
6. Hilfsmittel,
7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie.
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(3) 1Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medi-
zinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese
Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1 ge-
nannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen
zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlim-
merung zu verhüten, insbesondere
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinde-

rungsverarbeitung,
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und

Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetz-
ten und Kollegen,

4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Bera-
tungsmöglichkeiten,

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der
sozialen Kompetenz, unter anderem durch Training sozialer
und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisen-
situationen,

6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistun-

gen der medizinischen Rehabilitation.

§ 27  Krankenbehandlung und Rehabilitation
1Die in § 26 Abs. 1 genannten Ziele sowie § 10 gelten auch bei

Leistungen der Krankenbehandlung. 

§ 28  Stufenweise Wiedereingliederung
1Können arbeitsunfähige Leistungsberechtigte nach ärztlicher

Feststellung ihre bisherige Tätigkeit teilweise verrichten und kön-
nen sie durch eine stufenweise Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit
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voraussichtlich besser wieder in das Erwerbsleben eingegliedert
werden, sollen die medizinischen und die sie ergänzenden Leis-
tungen entsprechend dieser Zielsetzung erbracht werden.

§ 29  Förderung der Selbsthilfe
1Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die

sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung, Behandlung
und Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel
gesetzt haben, sollen nach einheitlichen Grundsätzen gefördert
werden. 

§ 30  Früherkennung und Frühförderung

(1) 1Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und
Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kin-
der nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 umfassen auch 
1. die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fach-

übergreifend arbeitenden Dienste und Einrichtungen,
2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädago-

gische, psychosoziale Leistungen und die Beratung der Erzie-
hungsberechtigten, auch in fachübergreifend arbeitenden
Diensten und Einrichtungen, wenn sie unter ärztlicher Ver-
antwortung erbracht werden und erforderlich sind, um eine
drohende oder bereits eingetretene Behinderung zum frühest-
möglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen individuellen
Behandlungsplan aufzustellen. 

2Leistungen nach Satz 1 werden als Komplexleistung in Verbin-
dung mit heilpädagogischen Leistungen (§ 56) erbracht.

(2) 1Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behin-
derter und von Behinderung bedrohter Kinder umfassen des Wei-
teren nichtärztliche therapeutische, psychologische, heilpädagogi-
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sche, sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen und die Bera-
tung der Erziehungsberechtigten durch interdisziplinäre Früh-
förderstellen, wenn sie erforderlich sind, um eine drohende oder
bereits eingetretene Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt
zu erkennen oder die Behinderung durch gezielte Förder- und
Behandlungsmaßnahmen auszugleichen oder zu mildern.

(3) 1Zur Abgrenzung der in den Absätzen 1 und 2 genannten
Leistungen und der sonstigen Leistungen dieser Dienste und Ein-
richtungen, zur Übernahme oder Teilung der Kosten zwischen den
beteiligten Rehabilitationsträgern, zur Vereinbarung und Abrech-
nung der Entgelte sowie zur Finanzierung werden gemeinsame
Empfehlungen vereinbart; § 13 Abs. 3, 4 und 6 gilt entsprechend.
2Landesrecht kann vorsehen, dass an der Komplexleistung weitere
Stellen, insbesondere die Kultusverwaltung, zu beteiligen sind. 3In
diesem Fall ist eine Erweiterung der gemeinsamen Empfehlungen
anzustreben.

§ 31  Hilfsmittel

(1) 1Hilfsmittel (Körperersatzstücke sowie orthopädische und
andere Hilfsmittel) nach § 26 Abs. 2 Nr. 6 umfassen die Hilfen, die
von den Leistungsempfängern getragen oder mitgeführt oder bei
einem Wohnungswechsel mitgenommen werden können und
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles erforderlich
sind, um
1. einer drohenden Behinderung vorzubeugen, 
2. den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder 
3. eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen

des täglichen Lebens auszugleichen, soweit sie nicht allgemei-
ne Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens sind.
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(2) 1Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung,
Instandhaltung, Ersatzbeschaffung sowie die Ausbildung im Ge-
brauch der Hilfsmittel. 2Der Rehabilitationsträger soll
1. vor einer Ersatzbeschaffung prüfen, ob eine Änderung oder

Instandsetzung von bisher benutzten Hilfsmitteln wirtschaft-
licher und gleich wirksam ist, 

2. die Bewilligung der Hilfsmittel davon abhängig machen, dass
die behinderten Menschen sie sich anpassen oder sich in ihrem
Gebrauch ausbilden lassen.

(3) 1Wählen Leistungsempfänger ein geeignetes Hilfsmittel in
einer aufwendigeren Ausführung als notwendig, tragen sie die
Mehrkosten selbst.

(4) 1Hilfsmittel können auch leihweise überlassen werden. 2In
diesem Fall gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 32  Verordnungsermächtigungen
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Näheres zur Abgrenzung der in § 30 Abs. 1 und 2 genannten

Leistungen und der sonstigen Leistungen dieser Dienste und
Einrichtungen, zur Übernahme oder Teilung der Kosten zwi-
schen den beteiligten Rehabilitationsträgern, zur Vereinbarung
und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung zu
regeln, wenn gemeinsame Empfehlungen nach § 30 Abs. 3
nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales dazu aufgefordert haben
(redaktionelle Anmerkung: hat), vereinbart oder unzureichend
gewordene Empfehlungen nicht innerhalb dieser Frist geän-
dert worden sind,
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2. Näheres zur Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfsmittel,
insbesondere zum Verfahren, zur Eignungsprüfung, Doku-
mentation und leihweisen Überlassung der Hilfsmittel sowie
zur Zusammenarbeit der anderen Rehabilitationsträger mit den
orthopädischen Versorgungsstellen zu regeln.

SGB IX · § 32
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Kapitel 5  Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben

§ 33  Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

(1) 1Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen
Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit behinderter oder
von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wie-
derherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf
Dauer zu sichern.

(2) 1Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbs-
leben gesichert, insbesondere durch in der beruflichen Zielsetzung
geeignete, wohnortnahe und auch in Teilzeit nutzbare Angebote.

(3) 1Die Leistungen umfassen insbesondere
1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes

einschließlich Leistungen zur Beratung und Vermittlung, Trai-
ningsmaßnahmen und Mobilitätshilfen,

2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinde-
rung erforderlichen Grundausbildung,

2a. individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unter-
stützter Beschäftigung,

3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leis-
tungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Ab-
schluss einschließen,

4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem
zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchge-
führt werden, 

5. Gründungszuschuss entsprechend § 57 des Dritten Buches
durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,
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6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben,
um behinderten Menschen eine angemessene und geeignete
Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ermöglichen
und zu erhalten.

(4) 1Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Nei-
gung, bisherige Tätigkeit sowie Lage und Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt. 2Soweit erforderlich, wird
dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung
durchgeführt; in diesem Fall werden die Kosten nach Absatz 7,
Reisekosten nach § 53 sowie Haushaltshilfe und Kinderbetreu-
ungskosten nach § 54 übernommen.

(5) 1Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Prak-
tika erbracht.

(6) 1Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische
und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erfor-
derlich sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder
zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu
mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere
1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinde-

rungsverarbeitung,
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und

Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetz-
ten und Kollegen,

4. Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Bera-
tungsmöglichkeiten,

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der
sozialen Kompetenz, unter anderem durch Training sozialer
und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit Krisen-
situationen, 
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6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistun-

gen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer

Aufgabenstellung (§ 110).

(7) 1Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme
1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung,

wenn für die Ausführung einer Leistung eine Unterbringung
außerhalb des eigenen oder des elterlichen Haushalts wegen
Art oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung des
Erfolges der Teilhabe notwendig ist,

2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leis-
tung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, insbesondere
für Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, Lernmittel, Arbeits-
kleidung und Arbeitsgerät.

(8) 1Leistungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 6 umfassen auch 
1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,
2. den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinder-

ten Menschen oder einer erforderlichen Begleitperson wegen
Fahrten der An- und Abreise zu einer Bildungsmaßnahme und
zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber, einem Träger oder einer
Einrichtung für behinderte Menschen durch die Rehabilita-
tionsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,

3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbe-
hinderte Menschen als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplat-
zes,

4. Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behin-
derung zur Berufsausübung, zur Teilnahme an einer Leistung
zur Teilhabe am Arbeitsleben oder zur Erhöhung der Sicherheit
auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz
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erforderlich sind, es sei denn, dass eine Verpflichtung des Ar-
beitgebers besteht oder solche Leistungen als medizinische
Leistung erbracht werden können,

5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere
der Behinderung zur Berufsausübung erforderlich sind und

6. Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung
einer behinderungsgerechten Wohnung in angemessenem
Umfang.

2 Die Leistung nach Satz 1 Nr. 3 wird für die Dauer von bis zu drei
Jahren erbracht und in Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 durch das Integrationsamt nach § 102
Abs. 4 ausgeführt. 3Der Rehabilitationsträger erstattet dem Inte-
grationsamt seine Aufwendungen. 4Der Anspruch nach § 102
Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 34  Leistungen an Arbeitgeber

(1) 1Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 kön-
nen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auch an Arbeitgeber
erbringen, insbesondere als
1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von

Bildungsleistungen,
2. Eingliederungszuschüsse,
3. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb,
4. teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probe-

beschäftigung.
2Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht
werden.

(2) 1Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 können
für die gesamte Dauer der Maßnahme geleistet werden und sollen
bei Ausbildungsmaßnahmen die von den Arbeitgebern im letzten
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Ausbildungsjahr zu zahlenden monatlichen Ausbildungsvergütun-
gen nicht übersteigen. 

(3) 1Eingliederungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 be-
tragen höchstens 50 vom Hundert der vom Arbeitgeber regelmäßig
gezahlten Entgelte, soweit sie die tariflichen Arbeitsentgelte oder,
wenn eine tarifliche Regelung nicht besteht, die für vergleichbare
Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelte im Rahmen der Beitrags-
bemessungsgrenze in der Arbeitsförderung nicht übersteigen; die
Leistungen sollen im Regelfall für nicht mehr als ein Jahr geleistet
werden. 2Soweit es für die Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich
ist, können die Leistungen um bis zu 20 Prozentpunkte höher fest-
gelegt und bis zu einer Förderungshöchstdauer von zwei Jahren er-
bracht werden. 3Werden sie für mehr als ein Jahr geleistet, sind sie
entsprechend der zu erwartenden Zunahme der Leistungsfähigkeit
der Leistungsberechtigten und den abnehmenden Eingliederungs-
erfordernissen gegenüber der bisherigen Förderungshöhe, mindes-
tens um zehn Prozentpunkte, zu vermindern. 4Bei der Berechnung
nach Satz 1 wird auch der Anteil des Arbeitgebers am Gesamt-
sozialversicherungsbeitrag berücksichtigt. 5Eingliederungszuschüs-
se werden zurückgezahlt, wenn die Arbeitsverhältnisse während
des Förderungszeitraums oder innerhalb eines Zeitraums, der der
Förderungsdauer entspricht, längstens jedoch von einem Jahr, nach
dem Ende der Leistungen beendet werden; dies gilt nicht, wenn 
1. die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kün-

digung beenden oder das Mindestalter für den Bezug der
gesetzlichen Altersrente erreicht haben oder 

2. die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist oder aus Gründen, die in der
Person oder dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder aus
dringenden betrieblichen Erfordernissen, die einer Weiterbe-
schäftigung in diesem Betrieb entgegenstehen, zu kündigen.
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6Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchs-
tens aber den im letzten Jahr vor der Beendigung des Beschäf-
tigungsverhältnisses gewährten Förderungsbetrag begrenzt; unge-
förderte Nachbeschäftigungszeiten werden anteilig berücksichtigt.

§ 35  Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation

(1) 1Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsför-
derungswerke und vergleichbare Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation ausgeführt, soweit Art oder Schwere der Behinde-
rung oder die Sicherung des Erfolges die besonderen Hilfen dieser
Einrichtungen erforderlich machen. 2Die Einrichtung muss
1. nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unter-

richtsmethode, Ausbildung und Berufserfahrung der Leitung
und der Lehrkräfte sowie der Ausgestaltung der Fachdienste
eine erfolgreiche Ausführung der Leistung erwarten lassen, 

2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinde-
rungsgerecht sein, insbesondere auch die Beachtung der
Erfordernisse des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
gewährleisten, 

3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertre-
tungen angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten an der Aus-
führung der Leistungen bieten sowie 

4. die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit, insbesondere zu angemessenen Vergütungssät-
zen, ausführen. 

3Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber ge-
meinsame Empfehlungen nach den §§ 13 und 20.

(2) 1Werden Leistungen zur beruflichen Ausbildung in Ein-
richtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, sollen die
Einrichtungen bei Eignung der behinderten Menschen darauf hin-
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wirken, dass Teile dieser Ausbildung auch in Betrieben und Dienst-
stellen durchgeführt werden. 2Die Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation unterstützen die Arbeitgeber bei der betrieblichen
Ausbildung und bei der Betreuung der auszubildenden behinder-
ten Jugendlichen.

§ 36  Rechtsstellung der Teilnehmenden
1Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabi-

litation ausgeführt, werden die Teilnehmenden nicht in den Be-
trieb der Einrichtungen eingegliedert. 2Sie sind keine Arbeitnehmer
im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes und wählen zu ihrer Mit-
wirkung besondere Vertreter. 3Bei der Ausführung werden die
arbeitsrechtlichen Grundsätze über den Persönlichkeitsschutz, die
Haftungsbeschränkung sowie die gesetzlichen Vorschriften über
den Arbeitsschutz, den Schutz vor Diskriminierungen in Beschäf-
tigung und Beruf, den Erholungsurlaub und die Gleichberech-
tigung von Männern und Frauen entsprechend angewendet. 

§ 37  Dauer von Leistungen

(1) 1Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrie-
ben oder allgemein üblich ist, um das angestrebte Teilhabeziel zu
erreichen; eine Förderung kann darüber hinaus erfolgen, wenn
besondere Umstände dies rechtfertigen. 

(2) 1Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der
Regel bei ganztägigem Unterricht nicht länger als zwei Jahre dauern,
es sei denn, dass das Teilhabeziel nur über eine länger dauernde
Leistung erreicht werden kann oder die Eingliederungsaussichten
nur durch eine länger dauernde Leistung wesentlich verbessert
werden.
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§ 38  Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit
1Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf Anforderung eines

anderen Rehabilitationsträgers zu Notwendigkeit, Art und Umfang
von Leistungen unter Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Zweck-
mäßigkeit gutachterlich Stellung. 2Dies gilt auch, wenn sich die
Leistungsberechtigten in einem Krankenhaus oder einer Einrich-
tung der medizinischen oder der medizinisch-beruflichen Rehabi-
litation aufhalten.

§ 38a  Unterstützte Beschäftigung

(1) 1Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist, behinderten Men-
schen mit besonderem Unterstützungsbedarf eine angemessene,
geeignete und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu
ermöglichen und zu erhalten. 2Unterstützte Beschäftigung umfasst
eine individuelle betriebliche Qualifizierung und bei Bedarf
Berufsbegleitung.

(2) 1Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung
erhalten behinderte Menschen insbesondere, um sie für geeignete
betriebliche Tätigkeiten zu erproben, auf ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorzubereiten und bei der Ein-
arbeitung und Qualifizierung auf einem betrieblichen Arbeitsplatz
zu unterstützen. 2Die Leistungen umfassen auch die Vermittlung
von berufsübergreifenden Lerninhalten und Schlüsselqualifikatio-
nen sowie die Weiterentwicklung der Persönlichkeit der behinder-
ten Menschen. 3Die Leistungen werden vom zuständigen Rehabi-
litationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 für bis zu zwei Jahre
erbracht, soweit sie wegen Art oder Schwere der Behinderung
erforderlich sind. 4Sie können bis zu einer Dauer von weiteren
zwölf Monaten verlängert werden, wenn auf Grund der Art oder
Schwere der Behinderung der gewünschte nachhaltige Qualifizie-
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rungserfolg im Einzelfall nicht anders erreicht werden kann und
hinreichend gewährleistet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
führt.

(3) 1Leistungen der Berufsbegleitung erhalten behinderte Men-
schen insbesondere, um nach Begründung eines sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses die zu dessen Stabili-
sierung erforderliche Unterstützung und Krisenintervention zu
gewährleisten. 2Die Leistungen werden bei Zuständigkeit eines
Rehabilitationsträgers nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 oder 5 von diesem, im
Übrigen von dem Integrationsamt im Rahmen seiner Zuständigkeit
erbracht, solange und soweit sie wegen Art oder Schwere der
Behinderung zur Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses erfor-
derlich sind.

(4) 1Stellt der Rehabilitationsträger während der individuellen be-
trieblichen Qualifizierung fest, dass voraussichtlich eine anschlie-
ßende Berufsbegleitung erforderlich ist, für die ein anderer Leis-
tungsträger zuständig ist, beteiligt er diesen frühzeitig.

(5) 1Die Unterstützte Beschäftigung kann von Integrationsfach-
diensten oder anderen Trägern durchgeführt werden. 2Mit der
Durchführung kann nur beauftragt werden, wer über die erforder-
liche Leistungsfähigkeit verfügt, um seine Aufgaben entsprechend
den individuellen Bedürfnissen der behinderten Menschen erfüllen
zu können. 3Insbesondere müssen die Beauftragten
1. über Fachkräfte verfügen, die eine geeignete Berufsqualifika-

tion, eine psychosoziale oder arbeitspädagogische Zusatzquali-
fikation und ausreichend Berufserfahrung besitzen,

2. in der Lage sein, den Teilnehmern geeignete individuelle be-
triebliche Qualifizierungsplätze zur Verfügung zu stellen und
ihre berufliche Eingliederung zu unterstützen,
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3. über die erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung
verfügen und

4. ein System des Qualitätsmanagements im Sinne des § 20
Abs. 2 Satz 1 anwenden.

(6) 1Zur Konkretisierung und Weiterentwicklung der in Absatz
5 genannten Qualitätsanforderungen vereinbaren die Rehabilita-
tionsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 sowie die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Integrationsämter und HauptfürsorgesteIlen im
Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation eine ge-
meinsame Empfehlung. 2Die gemeinsame Empfehlung kann auch
Ausführungen zu möglichen Leistungsinhalten und zur Zusam-
menarbeit enthalten. 3§ 13 Abs. 4, 6 und 7 und § 16 gelten ent-
sprechend.

§ 39  Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
1Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Men-

schen (§ 136) werden erbracht, um die Leistungs- oder Erwerbs-
fähigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln,
zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser
Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermög-
lichen oder zu sichern.

§ 40  Leistungen im Eingangsverfahren und 
im Berufsbildungsbereich

(1) 1Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungs-
bereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen
erhalten behinderte Menschen
1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die

geeignete Einrichtung für die Teilhabe des behinderten Men-
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schen am Arbeitsleben ist sowie welche Bereiche der Werkstatt
und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für den
behinderten Menschen in Betracht kommen, und um einen
Eingliederungsplan zu erstellen,

2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich
sind, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit des behinderten
Menschen so weit wie möglich zu entwickeln, zu verbessern
oder wiederherzustellen und erwartet werden kann, dass der
behinderte Mensch nach Teilnahme an diesen Leistungen in
der Lage ist, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeitsleistung im Sinne des § 136 zu erbringen.

(2) 1Die Leistungen im Eingangsverfahren werden für drei
Monate erbracht. 2Die Leistungsdauer kann auf bis zu vier Wochen
verkürzt werden, wenn während des Eingangsverfahrens im Ein-
zelfall festgestellt wird, dass eine kürzere Leistungsdauer ausrei-
chend ist.

(3) 1Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden für zwei
Jahre erbracht. 2Sie werden in der Regel für ein Jahr bewilligt. 3Sie
werden für ein weiteres Jahr bewilligt, wenn aufgrund einer recht-
zeitig vor Ablauf des Förderzeitraums nach Satz 2 abzugebenden
fachlichen Stellungnahme die Leistungsfähigkeit des behinderten
Menschen weiterentwickelt oder wiedergewonnen werden kann.

(4) 1Zeiten der individuellen betrieblichen Qualifizierung im
Rahmen einer Unterstützten Beschäftigung nach § 38a werden zur
Hälfte auf die Dauer des Berufsbildungsbereichs angerechnet.
2Allerdings dürfen die Zeiten individueller betrieblicher Qualifizie-
rung und des Berufsbildungsbereichs insgesamt nicht mehr als
36 Monate betragen.
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§ 41  Leistungen im Arbeitsbereich 

(1) 1Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt
für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen, bei
denen
1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder
2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung

oder berufliche Ausbildung (§ 33 Abs. 3 Nr. 2 bis 4)
wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder
noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind,
wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung zu erbringen.

(2) 1Die Leistungen sind gerichtet auf
1. Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und

Neigung des behinderten Menschen entsprechenden Beschäf-
tigung, 

2. Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung
und Verbesserung der im Berufsbildungsbereich erworbenen
Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlich-
keit sowie

3. Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnah-
men.

(3) 1Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2
vom zuständigen Rehabilitationsträger angemessene Vergütungen,
die den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leis-
tungsfähigkeit entsprechen. 2Ist der Träger der Sozialhilfe zustän-
dig, sind die Vorschriften nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften
Buches anzuwenden. 3Die Vergütungen, in den Fällen des Satzes 2
die Pauschalen und Beträge nach § 76 Abs. 2 des Zwölften Buches,
berücksichtigen
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1. alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anfor-
derungen der Werkstatt notwendigen Kosten sowie

2. die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in
Zusammenhang stehenden Kosten, soweit diese unter Berück-
sichtigung der besonderen Verhältnisse in der Werkstatt und
der dort beschäftigten behinderten Menschen nach Art und
Umfang über die in einem Wirtschaftsunternehmen üblicher-
weise entstehenden Kosten hinausgehen.

4Können die Kosten der Werkstatt nach Satz 3 Nr. 2 im Einzelfall
nicht ermittelt werden, kann eine Vergütungspauschale für diese
werkstattspezifischen Kosten der wirtschaftlichen Betätigung der
Werkstatt vereinbart werden.

(4) 1Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt
nach § 12 Abs. 4 der Werkstättenverordnung werden die Auswir-
kungen der Vergütungen auf die Höhe des Arbeitsergebnisses dar-
gestellt. 2Dabei wird getrennt ausgewiesen, ob sich durch die Ver-
gütung Verluste oder Gewinne ergeben. 3Das Arbeitsergebnis der
Werkstatt darf nicht zur Minderung der Vergütungen nach
Absatz 3 verwendet werden.

§ 42  Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten 
für behinderte Menschen

(1) 1Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbil-
dungsbereich erbringen
1. die Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht einer der in den

Nummern 2 bis 4 genannten Träger zuständig ist,
2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständig-

keit für durch Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrank-
heiten Betroffene,

3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen
der §§ 11 bis 13 des Sechsten Buches,
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4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen
der §§ 26 und 26a des Bundesversorgungsgesetzes.

(2) 1Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen
1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständig-

keit für durch Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrank-
heiten Betroffene,

2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen
des § 27d Abs. 1 Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes,

3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Vorausset-
zungen des § 35a des Achten Buches,

4. im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzun-
gen des Zwölften Buches.

§ 43  Arbeitsförderungsgeld
1Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem

zuständigen Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeits-
bereich beschäftigten behinderten Menschen zusätzlich zu den
Vergütungen nach § 41 Abs. 3 ein Arbeitsförderungsgeld. 2Das
Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 Euro für jeden im Ar-
beitsbereich beschäftigten behinderten Menschen, dessen Arbeit-
sentgelt zusammen mit dem Arbeitsförderungsgeld den Betrag von
325 Euro nicht übersteigt. 3Ist das Arbeitsentgelt höher als 299 Euro,
beträgt das Arbeitsförderungsgeld monatlich den Unterschiedsbe-
trag zwischen dem Arbeitsentgelt und 325 Euro. 4Erhöhungen der
Arbeitsentgelte auf Grund der Zuordnung der Kosten im Arbeits-
bereich der Werkstatt gemäß § 41 Abs. 3 des Bundessozialhilfe-
gesetzes in der ab 1. August 1996 geltenden Fassung oder gemäß
§ 41 Abs. 3 können auf die Zahlung des Arbeitsförderungsgeldes
angerechnet werden.
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Kapitel 6  Unterhaltssichernde und andere
ergänzende Leistungen

§ 44  Ergänzende Leistungen

(1) 1Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur
Teilhabe am Arbeitsleben der in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten
Rehabilitationsträger werden ergänzt durch
1. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Über-

gangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe,
2. Beiträge und Beitragszuschüsse

a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften
Buches, des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte sowie des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes,

b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches,
c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Bu-

ches sowie des Künstlersozialversicherungsgesetzes,
d) zur Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe des Dritten

Buches,
e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches,

3. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter
ärztlicher Betreuung und Überwachung, einschließlich Übun-
gen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Frauen und
Mädchen, die der Stärkung des Selbstbewusstseins dienen,

4. ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fach-
kundiger Anleitung und Überwachung,

5. Reisekosten,
6. Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.
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(2) 1Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder
Pflege während der Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben nicht anderweitig sichergestellt, können die Beiträge für
eine freiwillige Krankenversicherung ohne Anspruch auf Kranken-
geld und zur Pflegeversicherung bei einem Träger der gesetzlichen
Kranken- oder Pflegeversicherung oder, wenn dort im Einzelfall ein
Schutz nicht gewährleistet ist, die Beiträge zu einem privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen erbracht werden. 2Arbeitslose Teil-
nehmer an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation können
für die Dauer des Bezuges von Verletztengeld, Versorgungskran-
kengeld oder Übergangsgeld einen Zuschuss zu ihrem Beitrag für
eine private Versicherung gegen Krankheit oder für die Pflegever-
sicherung erhalten. 3Der Zuschuss wird nach § 207a Abs. 2 des
Dritten Buches berechnet.

§ 45  Leistungen zum Lebensunterhalt

(1) 1Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation leisten 
1. die gesetzlichen Krankenkassen Krankengeld nach Maßgabe

der §§ 44 und 46 bis 51 des Fünften Buches und des § 8 Abs. 2
in Verbindung mit den §§ 12 und 13 des Zweiten Gesetzes
über die Krankenversicherung der Landwirte,

2. die Träger der Unfallversicherung Verletztengeld nach Maß-
gabe der §§ 45 bis 48, 52 und 55 des Siebten Buches,

3. die Träger der Rentenversicherung Übergangsgeld nach Maß-
gabe dieses Buches und der §§ 20 und 21 des Sechsten
Buches,

4. die Träger der Kriegsopferversorgung Versorgungskrankengeld
nach Maßgabe der §§ 16 bis 16h und 18a des Bundesversor-
gungsgesetzes.
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(2) 1Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben leisten Übergangsgeld
1. die Träger der Unfallversicherung nach Maßgabe dieses Buches

und der §§ 49 bis 52 des Siebten Buches,
2. die Träger der Rentenversicherung nach Maßgabe dieses

Buches und der §§ 20 und 21 des Sechsten Buches, 
3. die Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe dieses Buches und

der §§ 160 bis 162 des Dritten Buches,
4. die Träger der Kriegsopferfürsorge nach Maßgabe dieses

Buches und des § 26a des Bundesversorgungsgesetzes.

(3) 1Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen ha-
ben Anspruch auf Übergangsgeld wie bei Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben für den Zeitraum, in dem die berufliche Eignung
abgeklärt oder eine Arbeitserprobung durchgeführt wird (§ 33
Abs. 4 Satz 2) und sie wegen der Teilnahme kein oder ein gerin-
geres Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielen.

(4) 1Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, solange die Leis-
tungsempfängerin einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld hat; § 52
Nr. 2 des Siebten Buches bleibt unberührt.

(5) 1Während der Ausführung von Leistungen zur erstmaligen
beruflichen Ausbildung behinderter Menschen, berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen und Leistungen zur individuellen be-
trieblichen Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung
sowie im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich von
Werkstätten für behinderte Menschen leisten
1. die Bundesagentur für Arbeit Ausbildungsgeld nach Maßgabe

der §§ 104 bis 108 des Dritten Buches,
2. die Träger der Kriegsopferfürsorge Unterhaltsbeihilfe unter den

Voraussetzungen der §§ 26 und 26a des Bundesversorgungs-
gesetzes.
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(6) 1Die Träger der Kriegsopferfürsorge leisten in den Fällen des
§ 27d Abs. 1 Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes ergänzende
Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27a des Bundesversorgungs-
gesetzes.

(7) 1Wird bei ambulanter Ausführung von Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation Verletztengeld, Versorgungskranken-
geld oder Übergangsgeld geleistet, kann der Rehabilitationsträger
im Rahmen der nach § 13 Abs. 2 Nr. 7 vereinbarten Empfehlung
eine Erstattung seiner Aufwendungen für diese Leistungen verlan-
gen.

(8) 1Das Krankengeld, das Versorgungskrankengeld, das Ver-
letztengeld und das Übergangsgeld werden für Kalendertage ge-
zahlt; wird die Leistung für einen ganzen Kalendermonat gezahlt,
so wird dieser mit 30 Tagen angesetzt.

§ 46  Höhe und Berechnung des Übergangsgelds

(1) 1Der Berechnung des Übergangsgelds werden 80 vom Hun-
dert des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und Arbeits-
einkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt (Regel-
entgelt) zugrunde gelegt, höchstens jedoch das in entsprechender
Anwendung des § 47 berechnete Nettoarbeitsentgelt; hierbei gilt
die für den Rehabilitationsträger jeweils geltende Beitragsbemes-
sungsgrenze. 2Bei der Berechnung des Regelentgelts und des Netto-
arbeitsentgelts werden die für die jeweilige Beitragsbemessung und
Beitragstragung geltenden Besonderheiten der Gleitzone nach § 20
Abs. 2 des Vierten Buches nicht berücksichtigt. 3Das Übergangs-
geld beträgt
1. für Leistungsempfänger, die mindestens ein Kind im Sinne des

§ 32 Abs. 1, 3 bis 5 des Einkommensteuergesetzes haben, oder
deren Ehegatten oder Lebenspartner, mit denen sie in häusli-

SGB IX · § 46

63

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 63



cher Gemeinschaft leben, eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben
können, weil sie die Leistungsempfänger pflegen oder selbst
der Pflege bedürfen und keinen Anspruch auf Leistungen aus
der Pflegeversicherung haben, 75 vom Hundert, 

2. für die übrigen Leistungsempfänger 68 vom Hundert des nach
Satz 1 oder § 48 maßgebenden Betrages. 2Bei Übergangsgeld
der Träger der Kriegsopferfürsorge wird unter den Vorausset-
zungen von Satz 2 Nr. 1 ein Vomhundertsatz von 80, im Übri-
gen ein Vomhundertsatz von 70 zugrunde gelegt. 
(2) 1Für die Berechnung des Nettoarbeitsentgelts nach Absatz

1 Satz 1 wird der sich aus dem kalendertäglichen Hinzurech-
nungsbetrag nach § 47 Abs. 1 Satz 6 ergebende Anteil am Netto-
arbeitsentgelt mit dem Vomhundertsatz angesetzt, der sich aus
dem Verhältnis des kalendertäglichen Regelentgeltbetrages nach
§ 47 Abs. 1 Satz 1 bis 5 zu dem sich aus diesem Regelentgeltbetrag
ergebenden Nettoarbeitsentgelt ergibt. 2Das kalendertägliche Über-
gangsgeld darf das sich aus dem Arbeitsentgelt nach §  47 Abs. 1
Satz 1 bis 5 ergebende kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt nicht
übersteigen.

§ 47  Berechnung des Regelentgelts
(1) 1Für die Berechnung des Regelentgelts wird das von den

Leistungsempfängern im letzten vor Beginn der Leistung oder einer
vorangegangenen Arbeitsunfähigkeit abgerechneten Entgelt-
abrechnungszeitraum, mindestens das während der letzten abge-
rechneten vier Wochen (Bemessungszeitraum) erzielte und um
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt durch
die Zahl der Stunden geteilt, für die es gezahlt wurde. 2Das Ergeb-
nis wird mit der Zahl der sich aus dem Inhalt des Arbeitsverhält-
nisses ergebenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden
vervielfacht und durch sieben geteilt. 3Ist das Arbeitsentgelt nach
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Monaten bemessen oder ist eine Berechnung des Regelentgelts
nach den Sätzen 1 und 2 nicht möglich, gilt der 30. Teil des in dem
letzten vor Beginn der Leistung abgerechneten Kalendermonat
erzielten und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderten
Arbeitentgelts als Regelentgelt. 4Wird mit einer Arbeitsleistung Ar-
beitsentgelt erzielt, das für Zeiten einer Freistellung vor oder nach
dieser Arbeitsleistung fällig wird (Wertguthaben nach § 7b des Vier-
ten Buches), ist für die Berechnung des Regelentgelts das im Be-
messungszeitraum der Beitragsberechnung zugrunde liegende und
um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt
maßgebend; Wertguthaben, die nicht gemäß einer Vereinbarung
über flexible Arbeitszeitregelungen verwendet werden (§ 23b Abs.
2 des Vierten Buches), bleiben außer Betracht. 5Bei der Anwen-
dung des Satzes 1 gilt als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die
Arbeitszeit, die dem gezahlten Arbeitsentgelt entspricht. 6Für die
Berechnung des Regelentgelts wird der 360. Teil des einmalig ge-
zahlten Arbeitsentgelts, das in den letzten zwölf Kalendermonaten
vor Beginn der Leistung nach § 23a des Vierten Buches der Bei-
tragsberechnung zugrunde gelegen hat, dem nach den Sätzen 1 bis
5 berechneten Arbeitsentgelt hinzugerechnet. 

(2) 1Bei Teilarbeitslosigkeit ist für die Berechnung das Arbeit-
sentgelt maßgebend, das in der infolge der Teilarbeitslosigkeit nicht
mehr ausgeübten Beschäftigung erzielt wurde.

(3) 1Für Leistungsempfänger, die Kurzarbeitergeld bezogen
haben, wird das regelmäßige Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, das
zuletzt vor dem Arbeitsausfall erzielt wurde.

(4) 1Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der für den Rehabilita-
tionsträger jeweils geltenden Leistungs- oder Beitragsbemessungs-
grenze berücksichtigt, in der Rentenversicherung bis zur Höhe des
der Beitragsbemessung zugrunde liegenden Entgelts.
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(5) 1Für Leistungsempfänger, die im Inland nicht einkommen-
steuerpflichtig sind, werden für die Feststellung des entgangenen
Nettoarbeitsentgelts die Steuern berücksichtigt, die bei einer Steu-
erpflicht im Inland durch Abzug vom Arbeitsentgelt erhoben wür-
den.

§ 48  Berechnungsgrundlage in Sonderfällen
1Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld während

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wird aus 65 vom Hundert
des auf ein Jahr bezogenen tariflichen oder, wenn es an einer tarif-
lichen Regelung fehlt, des ortsüblichen Arbeitsentgelts ermittelt,
das für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort der Leis-
tungsempfänger gilt, wenn
1. die Berechnung nach den §§ 46 und 47 zu einem geringeren

Betrag führt,
2. Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht erzielt worden ist

oder
3. der letzte Tag des Bemessungszeitraums bei Beginn der Leis-

tungen länger als drei Jahre zurückliegt.
2 Maßgebend ist das Arbeitsentgelt in dem letzten Kalendermonat
vor dem Beginn der Leistungen bis zur jeweiligen Beitragsbemes-
sungsgrenze für diejenige Beschäftigung, für die Leistungsempfän-
ger ohne die Behinderung nach ihren beruflichen Fähigkeiten,
ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit und nach ihrem Lebensalter
in Betracht kämen. 3Für den Kalendertag wird der 360. Teil dieses
Betrages angesetzt.

§ 49  Kontinuität der Bemessungsgrundlage
1Haben Leistungsempfänger Krankengeld, Verletztengeld, Ver-

sorgungskrankengeld oder Übergangsgeld bezogen und wird im

Teil 1 · Kapitel 6

66

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 66



Anschluss daran eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation
oder zur Teilhabe am Arbeitsleben ausgeführt, so wird bei der Be-
rechnung der diese Leistungen ergänzenden Leistung zum Leben-
sunterhalt von dem bisher zugrunde gelegten Arbeitsentgelt aus-
gegangen; es gilt die für den Rehabilitationsträger jeweils geltende
Beitragsbemessungsgrenze.

§ 50  Anpassung der Entgeltersatzleistungen

(1) 1Die dem Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletz-
tengeld und Übergangsgeld zugrunde liegende Berechnungs-
grundlage wird jeweils nach Ablauf eines Jahres seit dem Ende des
Bemessungszeitraums entsprechend der Veränderung der Brutto-
löhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1 des Sech-
sten Buches) vom vorvergangenen zum vergangenen Kalenderjahr
an die Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte angepasst. 

(2) 1Der Anpassungsfaktor errechnet sich, indem die Brutto-
löhne und -gehälter je Arbeitnehmer für das vergangene Kalender-
jahr durch die entsprechenden Bruttolöhne und -gehälter für das
vorvergangene Kalenderjahr geteilt werden; § 68 Abs. 7 und § 121
Abs. 1 des Sechsten Buches gelten entsprechend.

(3) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt jeweils
zum 30. Juni eines Kalenderjahres den Anpassungsfaktor, der für
die folgenden zwölf Monate maßgebend ist, im Bundesanzeiger
bekannt.

§ 51  Weiterzahlung der Leistungen

(1) 1Sind nach Abschluss von Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
weitere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich,
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während derer dem Grunde nach Anspruch auf Übergangsgeld be-
steht, und können diese aus Gründen, die die Leistungsempfänger
nicht zu vertreten haben, nicht unmittelbar anschließend durch-
geführt werden, werden das Verletztengeld, das Versorgungskran-
kengeld oder das Übergangsgeld für diese Zeit weitergezahlt, wenn
1. die Leistungsempfänger arbeitsunfähig sind und keinen 

Anspruch auf Krankengeld mehr haben oder
2. ihnen eine zumutbare Beschäftigung aus Gründen, die sie

nicht zu vertreten haben, nicht vermittelt werden kann.

(2) 1Leistungsempfänger haben die Verzögerung insbesondere
zu vertreten, wenn sie zumutbare Angebote von Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben in größerer Entfernung zu ihren Wohn-
orten ablehnen. 2Für die Beurteilung der Zumutbarkeit ist § 121
Abs. 4 des Dritten Buches entsprechend anzuwenden.

(3) 1Können Leistungsempfänger Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben allein aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, aber
voraussichtlich wieder in Anspruch nehmen, werden Übergangs-
geld und Unterhaltsbeihilfe bis zum Ende dieser Leistungen, läng-
stens bis zu sechs Wochen weitergezahlt. 

(4) 1Sind die Leistungsempfänger im Anschluss an eine abge-
schlossene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben arbeitslos, wer-
den Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe während der Arbeits-
losigkeit bis zu drei Monate weitergezahlt, wenn sie sich bei der
Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben und einen Anspruch
auf Arbeitslosengeld von mindestens drei Monaten nicht geltend
machen können; die Dauer von drei Monaten vermindert sich um
die Anzahl von Tagen, für die Leistungsempfänger im Anschluss an
eine abgeschlossene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben einen
Anspruch aus Arbeitslosengeld geltend machen können. 2In diesem
Fall beträgt das Übergangsgeld 
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1. bei Leistungsempfängern, bei denen die Voraussetzungen des
erhöhten Bemessungssatzes nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 vor-
liegen, 67 vom Hundert,

2. bei den übrigen Leistungsempfängern 60 vom Hundert
des sich aus § 46 Abs. 1 Satz 1 oder § 48 ergebenden Betrages.

(5) 1Ist im unmittelbaren Anschluss an Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation eine stufenweise Wiedereingliederung
(§ 28) erforderlich, wird das Übergangsgeld bis zu deren Ende
weitergezahlt.

§ 52  Einkommensanrechnung

(1) 1Auf das Übergangsgeld der Rehabilitationsträger nach § 6
Abs. 1 Nr. 2, 4 und 5 werden angerechnet
1. Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder einer

während des Anspruchs auf Übergangsgeld ausgeübten Tätig-
keit, das bei Beschäftigten um die gesetzlichen Abzüge und um
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt und bei sonstigen Leistungs-
empfängern um 20 vom Hundert zu vermindern ist, 

2. Leistungen des Arbeitgebers zum Übergangsgeld, soweit sie
zusammen mit dem Übergangsgeld das vor Beginn der Leis-
tung erzielte, um die gesetzlichen Abzüge verminderte Arbeit-
sentgelt übersteigen,

3. Geldleistungen, die eine öffentlich-rechtliche Stelle im Zusam-
menhang mit einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation
oder einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erbringt,

4. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Verletzten-
renten in Höhe des sich aus § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 des Vier-
ten Buches ergebenden Betrages, wenn sich die Minderung
der Erwerbsfähigkeit auf die Höhe der Berechnungsgrundlage
für das Übergangsgeld nicht ausgewirkt hat,
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5. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus demsel-
ben Anlass wie die Leistungen zur Teilhabe erbracht werden,
wenn durch die Anrechnung eine unbillige Doppelleistung ver-
mieden wird,

6. Renten wegen Alters, die bei Berechnung des Übergangsgelds
aus einem Teilarbeitsentgelt nicht berücksichtigt wurden, 

7. Verletztengeld nach den Vorschriften des Siebten Buches,
8. den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Leistungen, die von einer

Stelle außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs
erbracht werden.

(2) 1Bei der Anrechnung von Verletztenrenten mit Kinderzu-
lage und von Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mit
Kinderzuschuss auf das Übergangsgeld bleibt ein Betrag in Höhe
des Kindergeldes nach § 66 des Einkommensteuergesetzes oder
§ 6 des Bundeskindergeldgesetzes außer Ansatz.

(3) 1Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die das Übergangs-
geld nach Absatz 1 Nr. 3 zu kürzen wäre, nicht erfüllt, geht der
Anspruch insoweit mit Zahlung des Übergangsgelds auf den Reha-
bilitationsträger über; die §§ 104 und 115 des Zehnten Buches
bleiben unberührt.

§ 53  Reisekosten

(1) 1Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der
Ausführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder
zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlichen Fahr-, Verpflegungs-
und Übernachtungskosten übernommen; hierzu gehören auch die
Kosten für besondere Beförderungsmittel, deren Inanspruchnahme
wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich ist, für eine
wegen der Behinderung erforderliche Begleitperson einschließlich
des für die Zeit der Begleitung entstehenden Verdienstausfalls, für
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Kinder, deren Mitnahme an den Rehabilitationsort erforderlich ist,
weil ihre anderweitige Betreuung nicht sichergestellt ist, sowie für
den erforderlichen Gepäcktransport.

(2) 1Während der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben werden Reisekosten auch für im Regelfall zwei Fami-
lienheimfahrten je Monat übernommen. 2Anstelle der Kosten für
die Familienheimfahrten können für Fahrten von Angehörigen
vom Wohnort zum Aufenthaltsort der Leistungsempfänger und
zurück Reisekosten übernommen werden. 

(3) 1Reisekosten nach Absatz 2 werden auch im Zusammen-
hang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation übernom-
men, wenn die Leistungen länger als acht Wochen erbracht
werden.

(4) 1Als Fahrkosten ist für jeden Tag, an dem der behinderte
oder von Behinderung bedrohte Mensch den Ort der Ausführung
der Leistung aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Ausführungsort
von 0,36 Euro für die ersten zehn Kilometer und 0,40 Euro für
jeden weiteren Kilometer anzusetzen. 2Bei einer erforderlichen
auswärtigen Unterbringung ist für die An- und Abreise sowie für
Familienheimfahrten nach Absatz 2 eine Entfernungspauschale
von 0,40 Euro für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen
dem Ort des eigenen Hausstands und dem Ort der Ausführung der
Leistung anzusetzen. 3Für die Bestimmung der Entfernung ist die
kürzeste Straßenverbindung maßgebend. 4Kosten für Pendelfahr-
ten können nur bis zur Höhe des Betrages übernommen werden,
der bei unter Berücksichtigung von Art oder Schwere der Behin-
derung zumutbarer auswärtiger Unterbringung für Unterbringung
und Verpflegung zu leisten wäre. 
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§ 54  Haushalts- oder Betriebshilfe 
und Kinderbetreuungskosten

(1) 1Haushaltshilfe wird geleistet, wenn
1. den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leis-

tung zur medizinischen Rehabilitation oder einer Leistung zur
Teilhabe am Arbeitsleben die Weiterführung des Haushalts
nicht möglich ist,

2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht
weiterführen kann und

3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe
das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder das
behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 
2§ 38 Abs. 4 des Fünften Buches ist sinngemäß anzuwenden. 

(2) 1Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag die Kosten
für die Mitnahme oder anderweitige Unterbringung des Kindes bis
zur Höhe der Kosten der sonst zu erbringenden Haushaltshilfe
übernommen, wenn die Unterbringung und Betreuung des Kindes
in dieser Weise sichergestellt ist.

(3) 1Kosten für die Betreuung der Kinder des Leistungsemp-
fängers können bis zu einem Betrag von 130 Euro je Kind und Mo-
nat übernommen werden, wenn sie durch die Ausführung einer
Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am
Arbeitsleben unvermeidbar entstehen. 2Leistungen zur Kinderbe-
treuung werden nicht neben Leistungen nach den Absätzen 1 und
2 erbracht. 3Der in Satz 1 genannte Betrag erhöht sich entspre-
chend der Veränderung der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vier-
ten Buches; § 77 Abs. 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(4) 1Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 erbringen die land-
wirtschaftlichen Alterskassen und die landwirtschaftlichen Kran-
kenkassen Betriebs- und Haushaltshilfe nach den §§ 10 und 36 des

Teil 1 · Kapitel 6

72

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 72



Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte und nach den
§§ 9 und 10 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung
der Landwirte, die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
für die bei ihnen versicherten landwirtschaftlichen Unternehmer
und im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten nach den §§ 54
und 55 des Siebten Buches.
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Kapitel 7  Leistungen zur Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaft

§ 55  Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft

(1) 1Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
werden die Leistungen erbracht, die den behinderten Menschen
die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder sichern
oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege machen und
nach den Kapiteln 4 bis 6 nicht erbracht werden. 

(2) 1Leistungen nach Absatz 1 sind insbesondere
1. Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln

oder den in § 33 genannten Hilfen,
2. heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht einge-

schult sind,
3. Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,

die erforderlich und geeignet sind, behinderten Menschen die
für sie erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
zu ermöglichen,

4. Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
5. Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und

der Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnis-
sen der behinderten Menschen entspricht,

6. Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmög-
lichkeiten,

7. Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen
Leben. 
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§ 56  Heilpädagogische Leistungen

(1) 1Heilpädagogische Leistungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 wer-
den erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist,
dass hierdurch 
1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschrei-

tende Verlauf einer Behinderung verlangsamt oder 
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert 
werden können. 2Sie werden immer an schwerstbehinderte und
schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult
sind, erbracht.

(2) 1In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und
Frühförderung (§ 30) und schulvorbereitenden Maßnahmen der
Schulträger werden heilpädagogische Leistungen als Komplex-
leistung erbracht.

§ 57  Förderung der Verständigung
1Bedürfen hörbehinderte Menschen oder behinderte Men-

schen mit besonders starker Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit
auf Grund ihrer Behinderung zur Verständigung mit der Umwelt
aus besonderem Anlass der Hilfe Anderer, werden ihnen die erfor-
derlichen Hilfen zur Verfügung gestellt oder angemessene Auf-
wendungen hierfür erstattet.

§ 58  Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen 
und kulturellen Leben

1Die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturel-
len Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7) umfassen vor allem 
1. Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit

nichtbehinderten Menschen, 
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2. Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen,
die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen
Zwecken dienen, 

3. die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unterrichtung über
das Zeitgeschehen oder über kulturelle Ereignisse dienen,
wenn wegen Art oder Schwere der Behinderung anders eine
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nicht oder nur unzu-
reichend möglich ist. 

§ 59  Verordnungsermächtigung
1Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit

Zustimmung des Bundesrates Näheres über Voraussetzungen, Ge-
genstand und Umfang der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
Gemeinschaft sowie über das Zusammenwirken dieser Leistungen
mit anderen Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinder-
ter Menschen regeln.
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Kapitel 8  Sicherung und Koordinierung 
der Teilhabe

Titel 1  Sicherung von Beratung und Auskunft

§ 60  Pflichten Personensorgeberechtigter
1Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei ihrer Perso-

nensorge anvertrauten Menschen Behinderungen (§ 2 Abs. 1)
wahrnehmen oder durch die in § 61 genannten Personen hierauf
hingewiesen werden, sollen im Rahmen ihres Erziehungs- oder Be-
treuungsauftrags die behinderten Menschen einer gemeinsamen
Servicestelle oder einer sonstigen Beratungsstelle für Rehabilitation
oder einem Arzt zur Beratung über die geeigneten Leistungen zur
Teilhabe vorstellen. 

§ 61  Sicherung der Beratung behinderter Menschen

(1) 1Die Beratung der Ärzte, denen eine Person nach § 60 vor-
gestellt wird, erstreckt sich auf die geeigneten Leistungen zur Teil-
habe. 2Dabei weisen sie auf die Möglichkeit der Beratung durch
eine gemeinsame Servicestelle oder eine sonstige Beratungsstelle
für Rehabilitation hin. 3Bei Menschen, bei denen der Eintritt der
Behinderung nach allgemeiner ärztlicher Erkenntnis zu erwarten
ist, wird entsprechend verfahren. 4Werdende Eltern werden auf
den Beratungsanspruch bei den Schwangerschaftsberatungsstellen
hingewiesen.

(2) 1Hebammen, Entbindungspfleger, Medizinalpersonen
außer Ärzten, Lehrer, Sozialarbeiter, Jugendleiter und Erzieher, die
bei Ausübung ihres Berufs Behinderungen (§ 2 Abs. 1) wahrneh-
men, weisen die Personensorgeberechtigten auf die Behinderung
und auf die Beratungsangebote nach § 60 hin.
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(3) 1Nehmen Medizinalpersonen außer Ärzten und Sozial-
arbeiter bei Ausübung ihres Berufs Behinderungen (§ 2 Abs. 1) bei
volljährigen Menschen wahr, empfehlen sie diesen Menschen oder
den für sie bestellten Betreuern, eine Beratungsstelle für Rehabili-
tation oder einen Arzt zur Beratung über die geeigneten Leistun-
gen zur Teilhabe aufzusuchen. 

§ 62  Landesärzte

(1) 1In den Ländern können Landesärzte bestellt werden, die
über besondere Erfahrungen in der Hilfe für behinderte und von
Behinderung bedrohte Menschen verfügen. 

(2) 1Die Landesärzte haben vor allem die Aufgabe,
1. Gutachten für die Landesbehörden, die für das Gesundheits-

wesen und die Sozialhilfe zuständig sind, sowie für die
zuständigen Träger der Sozialhilfe in besonders schwierig gela-
gerten Einzelfällen oder in Fällen von grundsätzlicher Bedeu-
tung zu erstatten, 

2. die für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landes-
behörden beim Erstellen von Konzeptionen, Situations- und
Bedarfsanalysen und bei der Landesplanung zur Teilhabe be-
hinderter und von Behinderung bedrohter Menschen zu bera-
ten und zu unterstützen sowie selbst entsprechende Initiativen
zu ergreifen,

3. die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesbehörden
über Art und Ursachen von Behinderungen und notwendige
Hilfen sowie über den Erfolg von Leistungen zur Teilhabe
behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen regel-
mäßig zu unterrichten.
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Titel 2  Klagerecht der Verbände

§ 63  Klagerecht der Verbände
1Werden behinderte Menschen in ihren Rechten nach diesem

Buch verletzt, können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständ-
nis Verbände klagen, die nach ihrer Satzung behinderte Menschen
auf Bundes- oder Landesebene vertreten und nicht selbst am Pro-
zess beteiligt sind. 2In diesem Fall müssen alle Verfahrensvoraus-
setzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den behin-
derten Menschen selbst vorliegen.

Titel 3  Koordinierung der Teilhabe behinderter Menschen

§ 64  Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen

(1) 1Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein
Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen gebildet, der es in
Fragen der Teilhabe behinderter Menschen berät und bei Aufgaben
der Koordinierung unterstützt. 2Zu den Aufgaben des Beirats
gehören insbesondere auch
1. die Unterstützung bei der Förderung von Rehabilitationsein-

richtungen und die Mitwirkung bei der Vergabe der Mittel des
Ausgleichsfonds,

2. die Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur Eva-
luierung der in diesem Buch getroffenen Regelungen im Rah-
men der Rehabilitationsforschung und als forschungsbegleiten-
der Ausschuss die Unterstützung des Ministeriums bei der
Festlegung von Fragestellungen und Kriterien. 

3Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales trifft Entschei-
dungen über die Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds nur auf
Grund von Vorschlägen des Beirats.
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(2) 1Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern. 2Von diesen beruft
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zwei Mitglieder auf
Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitnehmer im Verwal-
tungsrat der Bundesagentur für Arbeit, 

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der
Arbeitgeber im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit, 

sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbände, die nach
der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind,
behinderte Menschen auf Bundesebene zu vertreten, 

16 Mitglieder auf Vorschlag der Länder,

drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände, 

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, 

ein Mitglied auf Vorschlag des Vorstands der Bundesagentur für
Arbeit,

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbände der Kranken-
kassen,

ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung, 

drei Mitglieder auf Vorschlag der Deutschen Rentenversicherung
Bund,

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der
überörtlichen Träger der Sozialhilfe,

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege, 

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Unterstützte Beschäftigung, 
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fünf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der Ein-
richtungen der medizinischen Rehabilitation, der Berufsförde-
rungswerke, der Berufsbildungswerke, der Werkstätten für behin-
derte Menschen und der Integrationsfirmen,

ein Mitglied auf Vorschlag der für die Wahrnehmung der Interes-
sen der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen
auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände,

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesver-
einigung und der Bundesärztekammer.
3Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen.

§ 65  Verfahren des Beirats
1Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen wählt aus

den ihm angehörenden Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer,
Arbeitgeber und Organisationen behinderter Menschen jeweils für
die Dauer eines Jahres einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende
und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. 2Im Übrigen gilt
§ 106 entsprechend. 

§ 66  Berichte über die Lage behinderter Menschen und
die Entwicklung ihrer Teilhabe

(1) 1Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Kör-
perschaften des Bundes bis zum 31. Dezember 2004 über die Lage
behinderter Frauen und Männer sowie die Entwicklung ihrer
Teilhabe, gibt damit eine zusammenfassende Darstellung und
Bewertung der Aufwendungen zu Prävention, Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit
und Wirksamkeit ab und schlägt unter Berücksichtigung und
Bewertung der mit diesem Buch getroffenen Regelungen die zu
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treffenden Maßnahmen vor. 2In dem Bericht wird die Entwicklung
der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gesondert dargestellt.
3Schlägt die Bundesregierung weitere Regelungen vor, erstattet sie
auch über deren Wirkungen einen weiteren Bericht. 4Die Träger
von Leistungen und Einrichtungen erteilen die erforderlichen Aus-
künfte. 5Die obersten Landesbehörden werden beteiligt. 6Ein
gesonderter Bericht über die Lage behinderter Menschen ist vor
diesem Zeitpunkt nicht zu erstellen.

(2) 1Bei der Erfüllung der Berichtspflicht nach Absatz 1 unter-
richtet die Bundesregierung die gesetzgebenden Körperschaften
des Bundes auch über die nach dem Behindertengleichstellungs-
gesetz getroffenen Maßnahmen, über Zielvereinbarungen im Sinne
von § 5 Behindertengleichstellungsgesetz sowie über die Gleich-
stellung behinderter Menschen und gibt eine zusammenfassende,
nach Geschlecht und Alter differenzierte Darstellung und Bewer-
tung ab. 2Der Bericht nimmt zu möglichen weiteren Maßnahmen
zur Gleichstellung behinderter Menschen Stellung. 3Die zuständi-
gen obersten Landesbehörden werden beteiligt.

(3) 1Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Kör-
perschaften des Bundes bis zum 31. Dezember 2006 über die Aus-
führung der Leistungen des Persönlichen Budgets nach § 17. 2Auf
der Grundlage des Berichts ist zu prüfen, ob weiterer Handlungs-
bedarf besteht; die obersten Landessozialbehörden werden betei-
ligt.

§ 67  Verordnungsermächtigung
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates weitere Vor-
schriften über die Geschäftsführung und das Verfahren des Beirats
nach § 65 erlassen.
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Teil 2  Besondere Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen
(Schwerbehindertenrecht)

Kapitel 1  Geschützter Personenkreis

§ 68  Geltungsbereich

(1) 1Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte
und diesen gleichgestellte behinderte Menschen.

(2) 1Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbe-
hinderten Menschen (§ 2 Abs. 3) erfolgt auf Grund einer Feststel-
lung nach § 69 auf Antrag des behinderten Menschen durch die
Bundesagentur für Arbeit. 2Die Gleichstellung wird mit dem Tag
des Eingangs des Antrags wirksam. 3Sie kann befristet werden.

(3) 1Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die
besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen mit
Ausnahme des § 125 und des Kapitels 13 angewendet.

(4) 1Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch be-
hinderte Jugendliche und junge Erwachsene (§ 2 Abs. 1) während
der Zeit einer Berufsausbildung in Betrieben und Dienststellen,
auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder
ein Grad der Behinderung nicht festgestellt ist. 2Der Nachweis der
Behinderung wird durch eine Stellungnahme der Agentur für
Arbeit oder durch einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben erbracht. 3Die besonderen Regelungen für schwerbe-
hinderte Menschen, mit Ausnahme des § 102 Abs. 3 Nr. 2 Buch-
stabe c, werden nicht angewendet. 
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§ 69  Feststellung der Behinderung, Ausweise

(1) 1Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die
Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behör-
den das Vorliegen einer Behinderung und den Grad der Behinde-
rung fest. 2Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung der
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Abs. 2), gelten die
in § 14 Abs. 2 Satz 2 und 4 sowie Abs. 5 Satz 2 und 5 genannten
Fristen sowie § 60 Abs. 1 des Ersten Buches entsprechend. 3Das
Gesetz über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung
ist entsprechend anzuwenden, soweit nicht das Zehnte Buch An-
wendung findet. 4Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft werden als Grad der Behinderung nach Zehner-
graden abgestuft festgestellt. 5Die Maßstäbe des § 30 Abs. 1 des Bun-
desversorgungsgesetzes und der auf Grund des § 30 Abs. 17 des
Bundesversorgungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung gelten
entsprechend. 6Eine Feststellung ist nur zu treffen, wenn ein Grad
der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. 7Durch Landesrecht
kann die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 geregelt werden.

(2) 1Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn
eine Feststellung über das Vorliegen einer Behinderung und den
Grad einer auf ihr beruhenden Erwerbsminderung schon in einem
Rentenbescheid, einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gericht-
sentscheidung oder einer vorläufigen Bescheinigung der für diese
Entscheidungen zuständigen Dienststellen getroffen worden ist, es
sei denn, dass der behinderte Mensch ein Interesse an anderweiti-
ger Feststellung nach Absatz 1 glaubhaft macht. 2Eine Feststellung
nach Satz 1 gilt zugleich als Feststellung des Grades der Behinde-
rung.

(3) 1Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft vor, so wird der Grad der Behinderung
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nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamt-
heit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen
festgestellt. 2Für diese Entscheidung gilt Absatz 1, es sei denn, dass
in einer Entscheidung nach Absatz 2 eine Gesamtbeurteilung
bereits getroffen worden ist.

(4) 1Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere ge-
sundheitliche Merkmale Voraussetzung für die Inanspruchnahme
von Nachteilsausgleichen, so treffen die zuständigen Behörden die
erforderlichen Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1.

(5) 1Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zustän-
digen Behörden auf Grund einer Feststellung der Behinderung
einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter
Mensch, den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4
über weitere gesundheitliche Merkmale aus. 2Der Ausweis dient
dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Leistungen und son-
stigen Hilfen, die schwerbehinderten Menschen nach Teil 2 oder
nach anderen Vorschriften zustehen. 3Die Gültigkeitsdauer des
Ausweises soll befristet werden. 4Er wird eingezogen, sobald der
gesetzliche Schutz schwerbehinderter Menschen erloschen ist.
5Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine Neufeststellung unan-
fechtbar geworden ist. 

§ 70  Verordnungsermächtigung
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Vorschriften über
die Gestaltung der Ausweise, ihre Gültigkeit und das Verwaltungs-
verfahren zu erlassen.
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Kapitel 2  Beschäftigungspflicht der
Arbeitgeber

§ 71  Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen

(1) 1Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jah-
resdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen im
Sinne des § 73 haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. 2Dabei sind schwer-
behinderte Frauen besonders zu berücksichtigen. 3Abweichend
von Satz 1 haben Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich
weniger als 40 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat
einen schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeber mit jahres-
durchschnittlich monatlich weniger als 60 Arbeitsplätzen jahres-
durchschnittlich je Monat zwei schwerbehinderte Menschen zu
beschäftigen.

(2) 1aufgehoben

(3) 1Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten
1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienst-

stellen, das Bundespräsidialamt, die Verwaltungen des Deut-
schen Bundestages und Bundesrates, das Bundesverfassungs-
gericht, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, der Bundes-
gerichtshof jedoch zusammengefasst mit dem Generalbundes-
anwalt, sowie das Bundeseisenbahnvermögen,

2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanz-
leien mit ihren nachgeordneten Dienststellen, die Verwaltun-
gen der Landtage, die Rechnungshöfe (Rechnungskammern),
die Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und jede
sonstige Landesbehörde, zusammengefasst jedoch diejenigen
Behörden, die eine gemeinsame Personalverwaltung haben,
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3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von
Gebietskörperschaften,

4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffent-
lichen Rechts.

§ 72  Beschäftigung besonderer Gruppen
schwerbehinderter Menschen

(1) 1Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in
angemessenem Umfang zu beschäftigen
1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer

Behinderung im Arbeitsleben besonders betroffen sind, ins-
besondere solche,
a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinde-

rung nicht nur vorübergehend einer besonderen Hilfskraft
bedürfen oder 

b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur
vorübergehend mit außergewöhnlichen Aufwendungen für
den Arbeitgeber verbunden ist oder

c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend
offensichtlich nur eine wesentlich verminderte Arbeits-
leistung erbringen können oder 

d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50
allein infolge geistiger oder seelischer Behinderung oder
eines Anfallsleidens vorliegt oder 

e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abge-
schlossene Berufsbildung im Sinne des Berufsbildungs-
gesetzes haben, 

2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet
haben. 
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(2) 1Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbeson-
dere für Auszubildende, haben im Rahmen der Erfüllung der
Beschäftigungspflicht einen angemessenen Anteil dieser Stellen mit
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. 2Hierüber ist mit der
zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93 und der
Schwerbehindertenvertretung zu beraten.

§ 73  Begriff des Arbeitsplatzes
(1) 1Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf

denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Beamte und Beam-
tinnen, Richter und Richterinnen sowie Auszubildende und ande-
re zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden.

(2) 1Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen
beschäftigt werden 
1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am

Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 in Betrieben oder Dienst-
stellen teilnehmen,

2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem
Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe kari-
tativer oder religiöser Art bestimmt ist, und Geistliche öffent-
lich-rechtlicher Religionsgemeinschaften, 

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem
Erwerb dient und die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wieder-
eingewöhnung oder Erziehung erfolgt, 

4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem
Dritten Buch teilnehmen, 

5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt
werden, 

6. aufgehoben
7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäfti-

gungsverhältnis wegen Wehr- oder Zivildienst, Elternzeit, un-
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bezahltem Urlaub, wegen Bezuges einer Rente auf Zeit oder bei
Altersteilzeitarbeit in der Freistellungsphase (Verblockungs-
modell) ruht, solange für sie eine Vertretung eingestellt ist.

(3) 1Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der
Natur der Arbeit oder nach den zwischen den Parteien getroffenen
Vereinbarungen nur auf die Dauer von höchstens acht Wochen
besetzt sind, sowie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als
18 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

§ 74  Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und
der Pflichtarbeitsplatzzahl

(1) 1Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen
und der Zahl der Arbeitsplätze, auf denen schwerbehinderte
Menschen zu beschäftigen sind (§ 71), zählen Stellen, auf denen
Auszubildende beschäftigt werden, nicht mit. 2Das Gleiche gilt für
Stellen, auf denen Rechts- oder Studienreferendare und -referen-
darinnen beschäftigt werden, die einen Rechtsanspruch auf Ein-
stellung haben.

(2) 1Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und
mehr sind aufzurunden, bei Arbeitgebern mit jahresdurchschnitt-
lich weniger als 60 Arbeitsplätzen abzurunden.

§ 75  Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen

(1) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz
im Sinne des § 73 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 oder 4 beschäftigt wird,
wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen
angerechnet. 
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(2) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäf-
tigung kürzer als betriebsüblich, aber nicht weniger als 18 Stunden
wöchentlich beschäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen angerechnet. 2Bei Herabsetzung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger als 18 Stunden infolge von
Altersteilzeit gilt Satz 1 entsprechend. 3Wird ein schwerbehinder-
ter Mensch weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt, lässt
die Bundesagentur für Arbeit die Anrechnung auf einen dieser
Pflichtarbeitsplätze zu, wenn die Teilzeitbeschäftigung wegen Art
oder Schwere der Behinderung notwendig ist.

(2a) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der im Rahmen einer
Maßnahme zur Förderung des Übergangs aus der Werkstatt für be-
hinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (§ 5 Abs. 4
Satz 1 der Werkstättenverordnung) beschäftigt wird, wird auch für
diese Zeit auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze angerechnet.

(3) 1Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflicht-
arbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen angerechnet. 

(4) 1Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird,
auch wenn er kein schwerbehinderter oder gleichgestellter behin-
derter Mensch im Sinne des § 2 Abs. 2 oder 3 ist, auf einen Pflicht-
arbeitsplatz angerechnet.

§ 76  Mehrfachanrechnung

(1) 1Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung eines
schwerbehinderten Menschen, besonders eines schwerbehinder-
ten Menschen im Sinne des § 72 Abs. 1 auf mehr als einen Pflicht-
arbeitsplatz, höchstens drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehin-
derte Menschen zulassen, wenn dessen Teilhabe am Arbeitsleben
auf besondere Schwierigkeiten stößt. 2Satz 1 gilt auch für schwer-
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behinderte Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer
Werkstatt für behinderte Menschen und für teilzeitbeschäftigte
schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 75 Abs. 2. 

(2) 1Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet
wird, wird auf zwei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen angerechnet. 2Satz 1 gilt auch während der Zeit einer
Ausbildung im Sinne des § 35 Abs. 2, die in einem Betrieb oder
einer Dienststelle durchgeführt wird. 3Die Bundesagentur für Arbeit
kann die Anrechnung auf drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbe-
hinderte Menschen zulassen, wenn die Vermittlung in eine beruf-
liche Ausbildungsstelle wegen Art oder Schwere der Behinderung
auf besondere Schwierigkeiten stößt. 4Bei Übernahme in ein
Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis durch den ausbildenden oder
einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abgeschlossene
Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch im ersten Jahr der
Beschäftigung auf zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet; Absatz 1
bleibt unberührt. 

(3) 1Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten
Menschen auf mehr als drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehin-
derte Menschen, die vor dem 1. August 1986 erlassen worden
sind, gelten fort.

§ 77  Ausgleichsabgabe

(1) 1Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbe-
hinderter Menschen nicht beschäftigen, entrichten sie für jeden
unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen
eine Ausgleichsabgabe. 2Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt
die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht
auf. 3Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer jahres-
durchschnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt,.
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(2) 1Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflicht-
arbeitsplatz
1. 105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungs-

quote von 3 Prozent bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz,
2. 180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungs-

quote von 2 Prozent bis weniger als 3 Prozent,
3. 260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungs-

quote von weniger als 2 Prozent.
2Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetz-
ten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen
1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu

berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei einer jahresdurch-
schnittlichen Beschäftigung von weniger als einem schwerbe-
hinderten Menschen 105 Euro und

2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu
berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnitt-
lichen Beschäftigung von weniger als zwei schwerbehinderten
Menschen 105 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen
Beschäftigung von weniger als einem schwerbehinderten
Menschen 180 Euro.

(3) 1Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Ver-
änderung der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches.
2Sie erhöht sich zum 1. Januar eines Kalenderjahres, wenn sich die
Bezugsgröße seit der letzten Neubestimmung der Beträge der Aus-
gleichsabgabe um wenigstens 10 Prozent erhöht hat. 3Die
Erhöhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem der Faktor für die
Veränderung der Bezugsgröße mit dem jeweiligen Betrag der Aus-
gleichsabgabe vervielfältigt wird. 4Die sich ergebenden Beträge
sind auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden.
5Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den
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Erhöhungsbetrag und die sich nach Satz 3 ergebenden Beträge der
Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger bekannt.

(4) 1Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zu-
gleich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 an das für
seinen Sitz zuständige Integrationsamt. 2Ist ein Arbeitgeber mehr
als drei Monate im Rückstand, erlässt das Integrationsamt einen
Feststellungsbescheid über die rückständigen Beträge und zieht
diese ein. 3Für rückständige Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt
das Integrationsamt nach dem 31. März Säumniszuschläge nach
Maßgabe des § 24 Abs. 1 des Vierten Buches; für ihre Verwendung
gilt Absatz 5 entsprechend. 4Das Integrationsamt kann in begrün-
deten Ausnahmefällen von der Erhebung von Säumniszuschlägen
absehen. 1Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Feststel-
lungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. 5Gegenüber
privaten Arbeitgebern wird die Zwangsvollstreckung nach den Vor-
schriften über das Verwaltungszwangsverfahren durchgeführt. 6Bei
öffentlichen Arbeitgebern wendet sich das Integrationsamt an die
Aufsichtsbehörde, gegen deren Entscheidung es die Entscheidung
der obersten Bundes- oder Landesbehörde anrufen kann. 7Die Aus-
gleichsabgabe wird nach Ablauf des Kalenderjahres, das auf den
Eingang der Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit folgt, weder
nachgefordert noch erstattet. 

(5) 1Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen
zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben
(§ 102 Abs. 1 Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel für densel-
ben Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet
werden. 2Aus dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe dürfen
persönliche und sächliche Kosten der Verwaltung und Kosten des
Verfahrens nicht bestritten werden. 3Das Integrationsamt gibt dem
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Beratenden Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integra-
tionsamt (§ 103) auf dessen Verlangen eine Übersicht über die
Verwendung der Ausgleichsabgabe.

(6) 1Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung
nach § 79 bestimmten Prozentsatz des Aufkommens an Aus-
gleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (§ 78) weiter. 2Zwischen den
Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. 3Der auf das
einzelne Integrationsamt entfallende Anteil am Aufkommen an
Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem
Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich des
Integrationsamtes zur Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses
Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl der im Zuständigkeits-
bereich des Integrationsamtes in den Betrieben und Dienststellen
beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne
des § 73 beschäftigten und der bei den Agenturen für Arbeit
arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten und diesen gleichgestell-
ten behinderten Menschen zur entsprechenden Zahl der schwer-
behinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im
Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs.

(7) 1Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der
Ausgleichsabgabe werden von diesen gesondert verwaltet. 2Die
Rechnungslegung und die formelle Einrichtung der Rechnungen
und Belege regeln sich nach den Bestimmungen, die für diese
Stellen allgemein maßgebend sind.

(8) 1Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsab-
gabe (Absatz 1) gelten hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 1
genannten Stellen der Bund und hinsichtlich der in § 71 Abs. 3
Nr. 2 genannten Stellen das Land als ein Arbeitgeber.
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§ 78  Ausgleichsfonds
1Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung

schwerbehinderter Menschen auf Arbeitsplätzen und zur Förderung
von Einrichtungen und Maßnahmen, die den Interessen mehrerer
Länder auf dem Gebiet der Förderung der Teilhabe schwerbehin-
derter Menschen am Arbeitsleben dienen, ist beim Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales als zweckgebundene Vermögens-
masse ein, Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gebildet. 2Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales verwaltet den Aus-
gleichsfonds. 

§ 79  Verordnungsermächtigungen
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates 
1. die Pflichtquote nach § 71 Abs. 1 nach dem jeweiligen Bedarf

an Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen zu ändern,
jedoch auf höchstens 10 Prozent zu erhöhen oder bis auf 4 Pro-
zent herabzusetzen; dabei kann die Pflichtquote für öffentliche
Arbeitgeber höher festgesetzt werden als für private Arbeit-
geber,

2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsab-
gabe nach § 77 Abs. 5 und die Gestaltung des Ausgleichsfonds
nach § 78, die Verwendung der Mittel durch ihn für die
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben und das Vergabe- und Verwaltungsverfahren des
Ausgleichsfonds zu erlassen,

3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2 
a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden

Aufkommens an Ausgleichsabgabe entsprechend den erfor-
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derlichen Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben des
Ausgleichfonds und der,

b) den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vor-
schlag der Länder oder einer Mehrheit der Länder abwei-
chend von § 77 Abs. 6 Satz 3 sowie

c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach
§ 30 der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
abweichend von § 41 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verordnung und
von Integrationsbetrieben und -abteilungen abweichend
von § 41 Abs. 1 Nr. 3 dieser Verordnung 

zu regeln,
4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als

30 Arbeitsplätze verfügen, für einen bestimmten Zeitraum all-
gemein oder für einzelne Bundesländer herabzusetzen oder zu
erlassen, wenn die Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze
für schwerbehinderte Menschen die Zahl der zu beschäftigen-
den schwerbehinderten Menschen so erheblich übersteigt,
dass die Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
dieser Arbeitgeber nicht in Anspruch genommen zu werden
brauchen.
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Kapitel 3  Sonstige Pflichten der Arbeitgeber;
Rechte der schwerbehinderten
Menschen

§ 80  Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der
Bundesagentur für Arbeit und den Integrationsämtern

(1) 1Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und
jede Dienststelle, ein Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten
schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten behinderten Menschen
und sonstigen anrechnungsfähigen Personen laufend zu führen
und dieses den Vertretern oder Vertreterinnen der Bundesagentur
für Arbeit und des Integrationsamtes, die für den Sitz des Betriebes
oder der Dienststelle zuständig sind, auf Verlangen vorzulegen. 

(2) 1Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agen-
tur für Arbeit einmal jährlich bis spätestens zum 31. März für das
vorangegangene Kalenderjahr, aufgegliedert nach Monaten, die
Daten anzuzeigen, die zur Berechnung des Umfangs der Beschäf-
tigungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfüllung und der Aus-
gleichsabgabe notwendig sind. 2Der Anzeige sind das nach Absatz
1 geführte Verzeichnis sowie eine Kopie der Anzeige und des Ver-
zeichnisses zur Weiterleitung an das für ihren Sitz zuständige
Integrationsamt beizufügen. 3Dem Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- und Präsidialrat, der Schwerbehindertenvertretung
und dem Beauftragten des Arbeitgebers ist je eine Kopie der
Anzeige und des Verzeichnisses zu übermitteln.

(3) 1Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht,
nicht richtig oder nicht vollständig an, erlässt die Bundesagentur
für Arbeit nach Prüfung in tatsächlicher sowie in rechtlicher Hin-
sicht einen Feststellungsbescheid über die zur Berechnung der Zahl
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der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen und der
besetzten Arbeitsplätze notwendigen Daten. 

(4) 1Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen nicht zur Verfügung zu stellen haben, haben die Anzeige
nur nach Aufforderung durch die Bundesagentur für Arbeit im Rah-
men einer repräsentativen Teilerhebung zu erstatten, die mit dem
Ziel der Erfassung der in Absatz 1 genannten Personengruppen,
aufgegliedert nach Bundesländern, alle fünf Jahre durchgeführt
wird. 

(5) 1Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur für Arbeit und
dem Integrationsamt auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die
zur Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Men-
schen am Arbeitsleben notwendig sind. 

(6) 1Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind
die mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und
Hauptfürsorgestellen, abgestimmten Vordrucke der Bundesagentur
für Arbeit zu verwenden. 2Die Bundesagentur für Arbeit soll zur
Durchführung des Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft ein elektronisches Übermittlungsverfahren
zulassen.

(7) 1Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagen-
tur für Arbeit und des Integrationsamtes auf Verlangen Einblick in
ihren Betrieb oder ihre Dienststelle zu geben, soweit es im Inter-
esse der schwerbehinderten Menschen erforderlich ist und
Betriebs- oder Dienstgeheimnisse nicht gefährdet werden. 

(8) 1Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwer-
behinderten Menschen (§ 94 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und § 97 Abs. 1
bis 5) unverzüglich nach der Wahl und ihren Beauftragten für die
Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen (§ 98 Satz 1)
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unverzüglich nach der Bestellung der für den Sitz des Betriebes
oder der Dienststelle zuständigen Agentur für Arbeit und dem
Integrationsamt zu benennen.

§ 81  Pflichten des Arbeitgebers und Rechte 
schwerbehinderter Menschen

(1) 1Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie
Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit
bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemelde-
ten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. 2Sie
nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. 3Die
Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt
den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen vor.
4Über die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen
von schwerbehinderten Menschen haben die Arbeitgeber die
Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertre-
tungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. 5Bei Bewerbun-
gen schwerbehinderter Richter und Richterinnen wird der Präsi-
dialrat unterrichtet und gehört, soweit dieser an der Ernennung zu
beteiligen ist. 6Bei der Prüfung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitge-
ber die Schwerbehindertenvertretung nach § 95 Abs. 2 und hören
die in § 93 genannten Vertretungen an. 7Erfüllt der Arbeitgeber sei-
ne Beschäftigungspflicht nicht und ist die Schwerbehindertenver-
tretung oder eine in § 93 genannte Vertretung mit der beabsich-
tigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist die-
se unter Darlegung der Gründe mit ihnen zu erörtern. 8Dabei wird
der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. 9Alle
Beteiligten sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung
unter Darlegung der Gründe unverzüglich zu unterrichten. 10Bei
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die Schwerbehin-
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dertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte
Mensch die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung aus-
drücklich ablehnt. 

(2) 1Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht
wegen ihrer Behinderung benachteiligen. 2Im Einzelnen gelten
hierzu die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes.

(3) 1Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen
sicher, dass in ihren Betrieben und Dienststellen wenigstens die
vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine mög-
lichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden
kann. 2Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) 1Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren
Arbeitgebern Anspruch auf
1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse

möglichst voll verwerten und weiterentwickeln können,
2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnah-

men der beruflichen Bildung zur Förderung ihres beruflichen
Fortkommens,

3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an
außerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung,

4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der
Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen
und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des
Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit,
unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr,

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen tech-
nischen Arbeitshilfen 

unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen
auf die Beschäftigung. 2Bei der Durchführung der Maßnahmen
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nach den Nummern 1, 4 und 5 unterstützt die Bundesagentur für
Arbeit und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter Berück-
sichtigung der für die Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften
der schwerbehinderten Menschen. 3Ein Anspruch nach Satz 1
besteht nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zu-
mutbar oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden
wäre oder soweit die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen
Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche Vorschriften
entgegenstehen.

(5) 1Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeit-
arbeitsplätzen. 2Sie werden dabei von den Integrationsämtern
unterstützt. 3Schwerbehinderte Menschen haben einen Anspruch
auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art
oder Schwere der Behinderung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt
entsprechend.

§ 82  Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
1Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den

Agenturen für Arbeit frühzeitig frei werdende und neu zu beset-
zende sowie neue Arbeitsplätze (§ 73). 2Haben schwerbehinderte
Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder sind
sie von der Bundesagentur für Arbeit oder einem von dieser be-
auftragten Integrationsfachdienst vorgeschlagen worden, werden
sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. 3Eine Einladung ist
entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt. 4Einer
Integrationsvereinbarung nach § 83 bedarf es nicht, wenn für die
Dienststellen dem § 83 entsprechende Regelungen bereits beste-
hen und durchgeführt werden.
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§ 83  Integrationsvereinbarung

(1) 1Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertre-
tung und den in § 93 genannten Vertretungen in Zusammenarbeit
mit dem Beauftragten des Arbeitgebers (§ 98) eine verbindliche
Integrationsvereinbarung. 2Auf Antrag der Schwerbehindertenver-
tretung wird unter Beteiligung der in § 93 genannten Vertretungen
hierüber verhandelt. 3Ist eine Schwerbehindertenvertretung nicht
vorhanden, steht das Antragsrecht den in § 93 genannten Vertre-
tungen zu. 4Der Arbeitgeber oder die Schwerbehindertenvertre-
tung können das Integrationsamt einladen, sich an den Verhand-
lungen über die Integrationsvereinbarung zu beteiligen. 5Der
Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt, die für den Sitz des
Arbeitgebers zuständig sind, wird die Vereinbarung übermittelt.

(2) 1Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang
mit der Eingliederung schwerbehinderter Menschen, insbesonde-
re zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung des
Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen
über die Durchführung in den Betrieben und Dienststellen. 2Bei der
Personalplanung werden besondere Regelungen zur Beschäftigung
eines angemessenen Anteils von schwerbehinderten Frauen vor-
gesehen.

(2a) 1In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelun-
gen getroffen werden 
1. zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Men-

schen bei der Besetzung freier, frei werdender oder neuer Stel-
len,

2. zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich
eines angemessenen Anteils schwerbehinderter Frauen, 

3. zu Teilzeitarbeit, 
4. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher, 

SGB IX · §§ 82–83

103

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 103



5. zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches
Eingliederungsmanagement) und zur Gesundheitsförderung, 

6. über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch für
Beratungen über Leistungen zur Teilhabe sowie über besonde-
re Hilfen im Arbeitsleben.

(3) 1In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen
berichtet der Arbeitgeber über alle Angelegenheiten im Zusam-
menhang mit der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

§ 84  Prävention

(1) 1Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, ver-
haltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder
sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Ver-
hältnisses führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehin-
dertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretungen sowie
das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle
zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finan-
zielle Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten
beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige Beschäf-
tigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

(2) 1Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der
Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des
§ 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwer-
behindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der
betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit
möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder
Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz
erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement).
2Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezo-
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gen. 3Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor
auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie
auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten
hinzuweisen. 4Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende
Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die
örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten
Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. 5Diese wirken
darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unver-
züglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2
erbracht werden. 6Die zuständige Interessenvertretung im Sinne
des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwer-
behindertenvertretung, können die Klärung verlangen. 7Sie wachen
darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift oblie-
genden Verpflichtungen erfüllt.

(3) 1Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter kön-
nen Arbeitgeber, die ein betriebliches Eingliederungsmanagement
einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern.
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Kapitel 4  Kündigungsschutz

§ 85  Erfordernis der Zustimmung
1Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehin-

derten Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen
Zustimmung des Integrationsamtes.

§ 86  Kündigungsfrist
1Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

§ 87  Antragsverfahren

(1) 1Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber
bei dem für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständi-
gen Integrationsamt schriftlich. 2Der Begriff des Betriebes und der
Begriff der Dienststelle im Sinne des Teils 2 bestimmen sich nach
dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Personalvertretungsrecht. 

(2) 1Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des Betriebs-
rates oder Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung ein
und hört den schwerbehinderten Menschen an. 

(3) 1Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf
eine gütliche Einigung hin.

§ 88  Entscheidung des Integrationsamtes

(1) 1Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforder-
lich auf Grund mündlicher Verhandlung, innerhalb eines Monats
vom Tage des Eingangs des Antrages an treffen. 
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(2) 1Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwer-
behinderten Menschen zugestellt. 2Der Bundesagentur für Arbeit
wird eine Abschrift der Entscheidung übersandt. 

(3) 1Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündi-
gung, kann der Arbeitgeber die Kündigung nur innerhalb eines
Monats nach Zustellung erklären. 

(4) 1Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustim-
mung des Integrationsamtes zur Kündigung haben keine aufschie-
bende Wirkung.

(5) 1In den Fällen des § 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt Absatz
1 mit der Maßgabe, dass die Entscheidung innerhalb eines Monats
vom Tage des Eingangs des Antrages an zu treffen ist. 2Wird inner-
halb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die Zu-
stimmung als erteilt. 3Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 89  Einschränkungen der Ermessensentscheidung

(1) 1Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündi-
gungen in Betrieben und Dienststellen, die nicht nur vorüberge-
hend eingestellt oder aufgelöst werden, wenn zwischen dem Tage
der Kündigung und dem Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn
gezahlt wird, mindestens drei Monate liegen. 2Unter der gleichen
Voraussetzung soll es die Zustimmung auch bei Kündigungen in
Betrieben und Dienststellen erteilen, die nicht nur vorübergehend
wesentlich eingeschränkt werden, wenn die Gesamtzahl der wei-
terhin beschäftigten schwerbehinderten Menschen zur Erfüllung
der Beschäftigungspflicht nach § 71 ausreicht. 3Die Sätze 1 und 2
gelten nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung auf  einem anderen
Arbeitsplatz desselben Betriebes oder derselben Dienststelle oder
auf einem freien Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb oder einer
anderen Dienststelle desselben Arbeitgebers mit Einverständnis
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des schwerbehinderten Menschen möglich und für den Arbeit-
geber zumutbar ist. 

(2) 1Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn
dem schwerbehinderten Menschen ein anderer angemessener und
zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist.

(3) 1Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeit-
gebers eröffnet, soll das Integrationsamt die Zustimmung erteilen,
wenn 
1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich

namentlich als einer der zu entlassenden Arbeitnehmer be-
zeichnet ist (§ 125 der Insolvenzordnung), 

2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des
Interessenausgleichs gemäß § 95 Abs. 2 beteiligt worden ist,

3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden
schwerbehinderten Menschen an der Zahl der beschäftigten
schwerbehinderten Menschen nicht größer ist als der Anteil
der zu entlassenden übrigen Arbeitnehmer an der Zahl der
beschäftigten übrigen Arbeitnehmer und

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach
dem Interessenausgleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sol-
len, zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 71 aus-
reicht.

§ 90  Ausnahmen
(1) 1Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbe-

hinderte Menschen, 
1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kün-

digungserklärung ohne Unterbrechung noch nicht länger als
sechs Monate besteht oder 

2. die auf Stellen im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 beschäftigt
werden oder 
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3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern
sie 
a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine

Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistung auf
Grund eines Sozialplanes haben oder 

b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem
Sechsten Buch oder auf Anpassungsgeld für entlassene
Arbeitnehmer des Bergbaus haben, 

wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mit-
geteilt hat und sie der beabsichtigten Kündigung bis zu deren Aus-
spruch nicht widersprechen. 

(2) 1Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlas-
sungen, die aus Witterungsgründen vorgenommen werden, keine
Anwendung, sofern die Wiedereinstellung der schwerbehinderten
Menschen bei Wiederaufnahme der Arbeit gewährleistet ist.

(2a) 1Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner keine
Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft
als schwerbehinderter Mensch nicht nachgewiesen ist oder das
Versorgungsamt nach Ablauf der Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2 eine
Feststellung wegen fehlender Mitwirkung nicht treffen konnte.

(3) 1Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Be-
endigung von Arbeitsverhältnissen schwerbehinderter Menschen
in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 unabhängig von der Anzeige-
pflicht nach anderen Gesetzen dem Integrationsamt innerhalb von
vier Tagen an.

§ 91  Außerordentliche Kündigung

(1) 1Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von
§ 86 auch bei außerordentlicher Kündigung, soweit sich aus den
folgenden Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt.
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(2) 1Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von
zwei Wochen beantragt werden; maßgebend ist der Eingang des
Antrages bei dem Integrationsamt. 2Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem der Arbeitgeber von den für die Kündigung maßge-
benden Tatsachen Kenntnis erlangt. 

(3) 1Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von
zwei Wochen vom Tage des Eingangs des Antrages an. 2Wird
innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die
Zustimmung als erteilt. 

(4) 1Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn
die Kündigung aus einem Grunde erfolgt, der nicht im Zusam-
menhang mit der Behinderung steht.

(5) 1Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626
Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie
unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung erklärt wird. 

(6) 1Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass
eines Streiks oder einer Aussperrung fristlos gekündigt worden ist,
werden nach Beendigung des Streiks oder der Aussperrung wieder
eingestellt.

§ 92  Erweiterter Beendigungsschutz
1Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehin-

derten Menschen bedarf auch dann der vorherigen Zustimmung
des Integrationsamtes, wenn sie im Falle des Eintritts einer teil-
weisen Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der
Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kün-
digung erfolgt. 2Die Vorschriften dieses Kapitels über die Zustim-
mung zur ordentlichen Kündigung gelten entsprechend.
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Kapitel 5  Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- und Präsidialrat,
Schwerbehindertenvertretung,
Beauftragter des Arbeitgebers

§ 93  Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- und Präsidialrates

1Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat
fördern die Eingliederung schwerbehinderter Menschen. 2Sie ach-
ten insbesondere darauf, dass die dem Arbeitgeber nach den §§ 71,
72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden; sie
wirken auf die Wahl der Schwerbehindertenvertretung hin.

§ 94  Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung

(1) 1In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf
schwerbehinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt
sind, werden eine Vertrauensperson und wenigstens ein stellver-
tretendes Mitglied gewählt, das die Vertrauensperson im Falle der
Verhinderung durch Abwesenheit oder Wahrnehmung anderer
Aufgaben vertritt. 2Ferner wählen bei Gerichten, denen minde-
stens fünf schwerbehinderte Richter oder Richterinnen angehören,
diese einen Richter oder eine Richterin zu ihrer Schwerbehinder-
tenvertretung. 3Satz 2 gilt entsprechend für Staatsanwälte oder
Staatsanwältinnen, soweit für sie eine besondere Personalvertre-
tung gebildet wird. 4Betriebe oder Dienststellen, die die Vorausset-
zungen des Satzes 1 nicht erfüllen, können für die Wahl mit
räumlich nahe liegenden Betrieben des Arbeitgebers oder gleichs-
tufigen Dienststellen derselben Verwaltung zusammengefasst wer-
den; soweit erforderlich, können Gerichte unterschiedlicher
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Gerichtszweige und Stufen zusammengefasst werden. 5Über die
Zusammenfassung entscheidet der Arbeitgeber im Benehmen mit
dem für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschließlich
Gerichten zuständigen Integrationsamt. 

(2) 1Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienst-
stelle beschäftigten schwerbehinderten Menschen. 

(3) 1Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle
nicht nur vorübergehend Beschäftigten, die am Wahltage das
18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb oder der Dienst-
stelle seit sechs Monaten angehören; besteht der Betrieb oder die
Dienststelle weniger als ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit
nicht der sechsmonatigen Zugehörigkeit. 2Nicht wählbar ist, wer
kraft Gesetzes dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts-
oder Präsidialrat nicht angehören kann. 

(4) 1Bei Dienststellen der Bundeswehr, bei denen eine Vertre-
tung der Soldaten nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz zu
wählen ist, sind auch schwerbehinderte Soldaten und Soldatinnen
wahlberechtigt und auch Soldaten und Soldatinnen wählbar.

(5) 1Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit
vom 1. Oktober bis 30. November statt. 2Außerhalb dieser Zeit fin-
den Wahlen statt, wenn 
1. das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt

und ein stellvertretendes Mitglied nicht nachrückt, 
2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder
3. eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist. 
3Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeit-
raumes eine Wahl der Schwerbehindertenvertretung stattgefun-
den, wird die Schwerbehindertenvertretung in dem auf die Wahl
folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu ge-
wählt. 4Hat die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung zum
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Beginn des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraums
noch nicht ein Jahr betragen, wird die Schwerbehindertenvertre-
tung im übernächsten Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu
gewählt. 

(6) 1Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied
werden in geheimer und unmittelbarer Wahl nach den Grundsät-
zen der Mehrheitswahl gewählt. 2Im Übrigen sind die Vorschriften
über die Wahlanfechtung, den Wahlschutz und die Wahlkosten bei
der Wahl des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Prä-
sidialrates sinngemäß anzuwenden. 3In Betrieben und Dienststel-
len mit weniger als 50 wahlberechtigten schwerbehinderten Men-
schen wird die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied
im vereinfachten Wahlverfahren gewählt, sofern der Betrieb oder
die Dienststelle nicht aus räumlich weit auseinander liegenden
Teilen besteht. 4Ist in einem Betrieb oder einer Dienststelle eine
Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt, so kann das für den
Betrieb oder die Dienststelle zuständige Integrationsamt zu einer
Versammlung schwerbehinderter Menschen zum Zwecke der
Wahl eines Wahlvorstandes einladen. 

(7) 1Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt
vier Jahre. 2Sie beginnt mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses
oder, wenn die Amtszeit der bisherigen Schwerbehindertenvertre-
tung noch nicht beendet ist, mit deren Ablauf. 3Das Amt erlischt
vorzeitig, wenn die Vertrauensperson es niederlegt, aus dem
Arbeits-, Dienst- oder Richterverhältnis ausscheidet oder die Wähl-
barkeit verliert. 4Scheidet die Vertrauensperson vorzeitig aus dem
Amt aus, rückt das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stell-
vertretende Mitglied für den Rest der Amtszeit nach; dies gilt für
das stellvertretende Mitglied entsprechend. 5Auf Antrag eines Vier-
tels der wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen kann der
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Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119) das Erlö-
schen des Amtes einer Vertrauensperson wegen grober Verletzung
ihrer Pflichten beschließen. 

§ 95  Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

(1) 1Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliede-
rung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienst-
stelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle
und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. 2Sie erfüllt ihre
Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie
1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Men-

schen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge,
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanord-
nungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber
nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtun-
gen erfüllt werden,

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen,
insbesondere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständi-
gen Stellen beantragt,

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Men-
schen entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen,
durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung
hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen
über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen. 

3Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch
bei Anträgen an die nach § 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf
Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbe-
hinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur
für Arbeit. 4In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr
als 100 schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrich-
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tung des Arbeitgebers das mit der höchsten Stimmenzahl gewähl-
te stellvertretende Mitglied zu bestimmten Aufgaben heranziehen,
in Betrieben und Dienststellen mit mehr als 200 schwerbehinder-
ten Menschen, das mit der nächsthöchsten Stimmzahl gewählte
weitere stellvertretende Mitglied. 5Die Heranziehung zu bestimm-
ten Aufgaben schließt die Abstimmung untereinander ein. 

(2) 1Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in
allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehin-
derten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfas-
send zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er
hat ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. 2Die
Durchführung oder Vollziehung einer ohne Beteiligung nach Satz
1 getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die Beteiligung ist
innerhalb von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist endgültig zu
entscheiden. 3Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht auf
Beteiligung am Verfahren nach § 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von
Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit nach § 81
Abs. 1 oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das
Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewer-
bungsunterlagen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.

(3) 1Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht
in die über ihn geführte Personalakte oder ihn betreffende Daten
des Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuzie-
hen. 2Die Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt
der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch
nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat. 

(4) 1Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen
Sitzungen des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder
Präsidialrates und deren Ausschüssen sowie des Arbeitsschutzaus-
schusses beratend teilzunehmen; sie kann beantragen, Angelegen-
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heiten, die einzelne oder die schwerbehinderten Menschen als
Gruppe besonders betreffen, auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung zu setzen. 2Erachtet sie einen Beschluss des Betriebs-, Per-
sonal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates als eine erheb-
liche Beeinträchtigung wichtiger Interessen schwerbehinderter
Menschen oder ist sie entgegen Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt wor-
den, wird auf ihren Antrag der Beschluss für die Dauer von einer
Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an ausgesetzt; die Vor-
schriften des Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalvertre-
tungsrechtes über die Aussetzung von Beschlüssen gelten entspre-
chend. 3Durch die Aussetzung wird eine Frist nicht verlängert. 4In
den Fällen des § 21e Abs. 1 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes
ist die Schwerbehindertenvertretung, außer in Eilfällen, auf Antrag
eines betroffenen schwerbehinderten Richters oder einer schwer-
behinderten Richterin vor dem Präsidium des Gerichtes zu hören. 

(5) 1Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen
nach § 74 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes, § 66 Abs. 1 des
Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie den entsprechenden
Vorschriften des sonstigen Personalvertretungsrechtes zwischen
dem Arbeitgeber und den in Absatz 4 genannten Vertretungen hin-
zugezogen.

(6) 1Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindes-
tens einmal im Kalenderjahr eine Versammlung schwerbehinderter
Menschen im Betrieb oder in der Dienststelle durchzuführen. 2Die
für Betriebs- und Personalversammlungen geltenden Vorschriften
finden entsprechende Anwendung. 

(7) 1Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehinder-
tenvertretung der Richter und Richterinnen als auch die Schwer-
behindertenvertretung der übrigen Bediensteten beteiligt, so
handeln sie gemeinsam.
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(8) 1Die Schwerbehindertenvertretung kann an Betriebs- und
Personalversammlungen in Betrieben und Dienststellen teilneh-
men, für die sie als Schwerbehindertenvertretung zuständig ist,
und hat dort ein Rederecht, auch wenn die Mitglieder der Schwer-
behindertenvertretung nicht Angehörige des Betriebes oder der
Dienststelle sind.

§ 96  Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauens-
personen der schwerbehinderten Menschen

(1) 1Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als
Ehrenamt. 

(2) 1Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres
Amtes nicht behindert oder wegen ihres Amtes nicht benachteiligt
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwick-
lung. 

(3) 1Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeit-
geber die gleiche persönliche Rechtsstellung, insbesondere den
gleichen Kündigungs-, Versetzungs- und Abordnungsschutz wie
ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, Staatsanwalts- oder Richter-
rates. 2Das stellvertretende Mitglied besitzt während der Dauer der
Vertretung und der Heranziehung nach § 95 Abs. 1 Satz 4 die
gleiche persönliche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im
Übrigen die gleiche Rechtsstellung wie Ersatzmitglieder der in Satz
1 genannten Vertretungen. 

(4) 1Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen
Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der Dienst-
bezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist. 2Sind in den Betrieben und Dienststellen in
der Regel wenigstens 200 schwerbehinderte Menschen beschäf-
tigt, wird die Vertrauensperson auf ihren Wunsch freigestellt; wei-
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ter gehende Vereinbarungen sind zulässig. 3Satz 1 gilt entsprechend
für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, so-
weit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der Schwerbe-
hindertenvertretung erforderlich sind. 4Satz 3 gilt auch für das mit
der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied,
wenn wegen
1. ständiger Heranziehung nach § 95,
2. häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit,
3. absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehinderten-

vertretung in kurzer Frist
die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erfor-
derlich ist.

(5) 1Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder
außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsförderung nicht ausge-
schlossen werden. 2Innerhalb eines Jahres nach Beendigung ihrer
Freistellung ist ihnen im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes
oder der Dienststelle Gelegenheit zu geben, eine wegen der Frei-
stellung unterbliebene berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder
der Dienststelle nachzuholen. 3Für Vertrauenspersonen, die drei
volle aufeinander folgende Amtszeiten freigestellt waren, erhöht
sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre. 

(6) 1Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbeding-
ten oder dienstlichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit durch-
zuführen ist, haben die Vertrauenspersonen Anspruch auf entspre-
chende Arbeits- oder Dienstbefreiung unter Fortzahlung des
Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge. 

(7) 1Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet, 
1. über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche

Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäftigten im Sinne
des § 73, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer ver-
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traulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren
und 

2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeit-
geber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und
nicht zu verwerten. 

2Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt.
3Sie gelten nicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den
Integrationsämtern und den Rehabilitationsträgern, soweit deren
Aufgaben den schwerbehinderten Menschen gegenüber es erfor-
dern, gegenüber den Vertrauenspersonen in den Stufenvertretun-
gen (§ 97) sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes und den in den entsprechenden Vorschriften des
Personalvertretungsrechtes genannten Vertretungen, Personen
und Stellen.

(8) 1Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung
entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber. 2Das Gleiche gilt für die
durch die Teilnahme des mit der höchsten Stimmenzahl gewählten
stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen nach Absatz 4 Satz 3 entstehenden Kosten. 

(9) 1Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber
dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat
für dessen Sitzungen, Sprechstunden und laufende Geschäfts-
führung zur Verfügung stellt, stehen für die gleichen Zwecke auch
der Schwerbehindertenvertretung zur Verfügung, soweit ihr hier-
für nicht eigene Räume und sächliche Mittel zur Verfügung gestellt
werden.
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§ 97  Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und
Hauptschwerbehindertenvertretung

(1) 1Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamt-
betriebsrat oder für den Geschäftsbereich mehrerer Dienststellen
ein Gesamtpersonalrat errichtet, wählen die Schwerbehinderten-
vertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen eine
Gesamtschwerbehindertenvertretung. 2Ist eine Schwerbehinder-
tenvertretung nur in einem der Betriebe oder in einer der Dienst-
stellen gewählt, nimmt sie die Rechte und Pflichten der Gesamt-
schwerbehindertenvertretung wahr. 

(2) 1Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat
errichtet, wählen die Gesamtschwerbehindertenvertretungen eine
Konzernschwerbehindertenvertretung. 2Besteht ein Konzernun-
ternehmen nur aus einem Betrieb, für den eine Schwerbehinder-
tenvertretung gewählt ist, hat sie das Wahlrecht wie eine Gesamt-
schwerbehindertenvertretung

(3) 1Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei
denen ein Bezirks- oder Hauptpersonalrat gebildet ist, gilt Absatz 1
sinngemäß mit der Maßgabe, dass bei den Mittelbehörden von
deren Schwerbehindertenvertretung und den Schwerbehinderten-
vertretungen der nachgeordneten Dienststellen eine Bezirks-
schwerbehindertenvertretung zu wählen ist. 2Bei den obersten
Dienstbehörden ist von deren Schwerbehindertenvertretung und
den Bezirksschwerbehindertenvertretungen des Geschäftsbereichs
eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen; ist die Zahl
der Bezirksschwerbehindertenvertretungen niedriger als zehn,
sind auch die Schwerbehindertenvertretungen der nachgeordne-
ten Dienststellen wahlberechtigt. 

(4) 1Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein
Bezirks- oder Hauptrichterrat gebildet ist, gilt Absatz 3 entspre-
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chend. 2Sind in einem Zweig der Gerichtsbarkeit bei den Gerich-
ten der Länder mehrere Schwerbehindertenvertretungen nach
§ 94 zu wählen und ist in diesem Zweig kein Hauptrichterrat
gebildet, ist in entsprechender Anwendung von Absatz 3 eine
Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen. 3Die Hauptschwer-
behindertenvertretung nimmt die Aufgabe der Schwerbehinder-
tenvertretung gegenüber dem Präsidialrat wahr. 

(5) 1Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen 1 bis 4
neu zu wählen ist, wird wenigstens ein stellvertretendes Mitglied
gewählt. 

(6) 1Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die
Interessen der schwerbehinderten Menschen in Angelegenheiten,
die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe oder Dienst-
stellen des Arbeitgebers betreffen und von den Schwerbehinder-
tenvertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen nicht
geregelt werden können, sowie die Interessen der schwerbehin-
derten Menschen, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle tätig
sind, für die eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt ist;
dies umfasst auch Verhandlungen und den Abschluss entsprechen-
der Integrationsvereinbarungen. 2Satz 1 gilt entsprechend für die
Konzern-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung sowie
für die Schwerbehindertenvertretung der obersten Dienstbehörde,
wenn bei einer mehrstufigen Verwaltung Stufenvertretungen nicht
gewählt sind. 3Die nach Satz 2 zuständige Schwerbehindertenver-
tretung ist auch in persönlichen Angelegenheiten schwerbehinder-
ter Menschen, über die eine übergeordnete Dienststelle entschei-
det, zuständig; sie gibt der Schwerbehindertenvertretung der
Dienststelle, die den schwerbehinderten Menschen beschäftigt,
Gelegenheit zur Äußerung. 4Satz 3 gilt nicht in den Fällen, in denen
der Personalrat der Beschäftigungsbehörde zu beteiligen ist. 
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(7) § 94 Abs. 3 bis 7, § 95 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2, 4, 5 und 7
und § 96 gelten entsprechend, § 94 Abs. 5 mit der Maßgabe, dass
die Wahl der Gesamt- und Bezirksschwerbehindertenvertretungen
in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. Januar, die der Konzern- und
Hauptschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Februar
bis 31. März stattfindet.

(8) 1§ 95 Abs. 6 gilt für die Durchführung von Versammlungen
der Vertrauens- und der Bezirksvertrauenspersonen durch die
Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung ent-
sprechend.

§ 98  Beauftragter des Arbeitgebers
1Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Ange-

legenheiten schwerbehinderter Menschen verantwortlich vertritt;
falls erforderlich, können mehrere Beauftragte bestellt werden.
2Der Beauftragte soll nach Möglichkeit selbst ein schwerbehinder-
ter Mensch sein. 3Der Beauftragte achtet vor allem darauf, dass
dem Arbeitgeber obliegende Verpflichtungen erfüllt werden.

§ 99  Zusammenarbeit

(1) 1Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehin-
dertenvertretung und Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts-
oder Präsidialrat arbeiten zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben in dem Betrieb oder der Dienststelle eng
zusammen. 

(2) 1Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, die
mit der Durchführung des Teils 2 beauftragten Stellen und die
Rehabilitationsträger unterstützen sich gegenseitig bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben. 2Vertrauensperson und Beauftragter des Arbeit-
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gebers sind Verbindungspersonen zur Bundesagentur für Arbeit
und zu dem Integrationsamt.

§ 100  Verordnungsermächtigung
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Vorschriften über
die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Schwerbehin-
dertenvertretung und ihrer Stufenvertretungen zu erlassen.
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Kapitel 6  Durchführung der besonderen
Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen

§ 101  Zusammenarbeit der Integrationsämter und der
Bundesagentur für Arbeit

(1) 1Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwer-
behinderter Menschen am Arbeitsleben nicht durch freie Ent-
schließung der Arbeitgeber erfüllt werden, werden sie 
1. in den Ländern von dem Amt für die Sicherung der Integration

schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben (Integrations-
amt) und 

2. von der Bundesagentur für Arbeit
in enger Zusammenarbeit durchgeführt.

(2) 1Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vor-
schriften obliegenden Aufgaben bleiben unberührt.

§ 102  Aufgaben des Integrationsamtes

(1) 1Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben:
1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, 
2. den Kündigungsschutz, 
3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben, 
4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwer-

behinderte Menschen (§ 117).
2Die Integrationsämter werden so ausgestattet, dass sie ihre Auf-
gaben umfassend und qualifiziert erfüllen können. 3Hierfür wird
besonders geschultes Personal mit Fachkenntnissen des Schwerbe-
hindertenrechts eingesetzt.
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(2) 1Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zu-
sammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und den übrigen
Rehabilitationsträgern durchgeführt. 2Sie soll dahin wirken, dass
die schwerbehinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht
absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre
Fähigkeiten und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln
können sowie durch Leistungen der Rehabilitationsträger und
Maßnahmen der Arbeitgeber befähigt werden, sich am Arbeits-
platz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu
behaupten. 3Dabei gelten als Arbeitsplätze auch Stellen, auf denen
Beschäftigte befristet oder als Teilzeitbeschäftigte in einem Umfang
von mindestens 15 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 4Die
begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst auch die nach den
Umständen des Einzelfalles notwendige psychosoziale Betreuung
schwerbehinderter Menschen. 5Das Integrationsamt kann bei der
Durchführung der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben Integra-
tionsfachdienste einschließlich psychosozialer Dienste freier gem-
einnütziger Einrichtungen und Organisationen beteiligen. 6Das
Integrationsamt soll außerdem darauf Einfluss nehmen, dass
Schwierigkeiten im Arbeitsleben verhindert oder beseitigt werden;
es führt hierzu auch Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für Ver-
trauenspersonen, Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-,
Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialräte durch. 7Das Integrations-
amt benennt in enger Abstimmung mit den Beteiligten des ört-
lichen Arbeitsmarktes Ansprechpartner, die in Handwerks- sowie
in Industrie- und Handelskammern für die Arbeitgeber zur Verfü-
gung stehen, um sie über Funktion und Aufgaben der Integra-
tionsfachdienste aufzuklären, über Möglichkeiten der begleitenden
Hilfe im Arbeitsleben zu informieren und Kontakt zum Integra-
tionsfachdienst herzustellen.

SGB IX · §§ 101–102

125

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 125



(3) 1Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit
für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm zur Verfü-
gung stehenden Mitteln auch Geldleistungen erbringen, insbeson-
dere 
1. an schwerbehinderte Menschen

a) für technische Arbeitshilfen,
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruf-

lichen Existenz,
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinde-

rungsgerechten Wohnung,
e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweite-

rung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten und
f) in besonderen Lebenslagen,

2. an Arbeitgeber
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und

Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen,
b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungsge-

bühren, bei der Berufsausbildung besonders betroffener
schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener,

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsaus-
bildung behinderter Jugendlicher und junger Erwachsener,
die für die Zeit der Berufsausbildung schwerbehinderten
Menschen nach § 68 Abs. 4 gleichgestellt worden sind,

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements und

e) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen im Sinne des § 72
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d, von schwerbehinderten
Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder im
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Sinne des § 75 Abs. 2 verbunden sind, vor allem, wenn
ohne diese Leistungen das Beschäftigungsverhältnis gefähr-
det würde.

3. an Träger von Integrationsfachdiensten einschließlich psycho-
sozialer Dienste freier gemeinnütziger Einrichtungen und
Organisationen sowie an Träger von Integrationsprojekten.

2Es kann ferner Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-,
Schulungs- und Bildungsmaßnahmen erbringen. 

(3a) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der
Zuständigkeit des Integrationsamtes aus den ihm aus der Aus-
gleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf
Übernahme der Kosten einer Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3.

(4) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der
Zuständigkeit des Integrationsamtes für die begleitende Hilfe im
Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung
stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer not-
wendigen Arbeitsassistenz. 

(5) 1Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 und
4 nicht berührt. 2Leistungen der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs.
1 Nr.1 bis 5 dürfen, auch wenn auf sie ein Rechtsanspruch nicht
besteht, nicht deshalb versagt werden, weil nach den besonderen
Regelungen für schwerbehinderte Menschen entsprechende Leis-
tungen vorgesehen sind; eine Aufstockung durch Leistungen des
Integrationsamtes findet nicht statt. 

(6) 1§ 14 gilt sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragt wird. 2Das gleiche
gilt, wenn ein Antrag bei einem Rehabilitationsträger gestellt und
der Antrag von diesem nach § 16 Abs. 2 des Ersten Buches an das
Integrationsamt weitergeleitet worden ist. 3Ist die unverzügliche
Erbringung einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erforder-
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lich, so kann das Integrationsamt die Leistung vorläufig erbringen.
4Hat das Integrationsamt eine Leistung erbracht, für die ein ande-
rer Träger zuständig ist, so erstattet dieser die auf die Leistung ent-
fallenden Aufwendungen.

(7) 1Das Integrationsamt kann seine Leistungen zur begleiten-
den Hilfe im Arbeitsleben auch als persönliches Budget ausführen.
2§ 17 gilt entsprechend.

§ 103  Beratender Ausschuss für behinderte Menschen
bei dem Integrationsamt

(1) 1Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss
für behinderte Menschen gebildet, der die Teilhabe der behinder-
ten Menschen am Arbeitsleben fördert, das Integrationsamt bei der
Durchführung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte
Menschen zur Teilhabe am Arbeitsleben unterstützt und bei der
Vergabe der Mittel der Ausgleichsabgabe mitwirkt. 2Soweit die Mit-
tel der Ausgleichsabgabe zur institutionellen Förderung verwendet
werden, macht der Beratende Ausschuss Vorschläge für die Ent-
scheidungen des Integrationsamtes.

(2) 1Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus 

zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
vertreten, 

zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber
vertreten, 

vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen
vertreten,

einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt,

einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt. 
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(3) 1Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellver-
treterin zu berufen. 2Mitglieder und Stellvertreter oder Stellvertre-
terinnen sollen im Bezirk des Integrationsamtes ihren Wohnsitz
haben. 

(4) 1Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag 

der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder, 

der Arbeitgeberverbände des jeweiligen Landes ein Mitglied, 

der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr be-
stimmten Behörde ein Mitglied,

der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes,
die nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen
sind, die behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit zu vertreten,
vier Mitglieder. 2Die zuständige oberste Landesbehörde oder die
von ihr bestimmte Behörde und die Bundesagentur für Arbeit
berufen je ein Mitglied.

§ 104  Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit

(1) 1Die Bundesagentur für Arbeit hat folgende Aufgaben:
1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsver-

mittlung schwerbehinderter Menschen einschließlich der
Vermittlung von in Werkstätten für behinderte Menschen
Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, 

2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätzen mit schwerbehinderten Menschen,

3. die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, insbesondere
von schwerbehinderten Menschen, 
a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder son-

stiger Umstände im Arbeitsleben besonders betroffen sind
(§ 72 Abs. 1),
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b) die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches
sind,

c) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkann-
ten Werkstatt für behinderte Menschen oder einem Inte-
grationsprojekt eingestellt werden,

d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder
e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden,

4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die besonde-
re Förderung schwerbehinderter Menschen, 

5. die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme, 
6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§ 80 Abs. 2 und 4), 
7. die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht, 
8. die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung

(§ 75 Abs. 2, § 76 Abs. 1 und 2),
9. die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, ihre

Anerkennung und die Aufhebung der Anerkennung.

(2) 1Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales jährlich die Ergebnisse ihrer
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach dessen näherer
Bestimmung und fachlicher Weisung. 2Zu den Ergebnissen gehören
Angaben über die Zahl der geförderten Arbeitgeber und schwerbe-
hinderten Menschen, die insgesamt aufgewandten Mittel und die
durchschnittlichen Förderungsbeträge. 3Die Bundesagentur für
Arbeit veröffentlicht diese Ergebnisse.

(3) 1Die Bundesagentur für Arbeit führt befristete überregionale
und regionale Arbeitsmarktprogramme zum Abbau der Arbeits-
losigkeit schwerbehinderter Menschen, besonderer Gruppen
schwerbehinderter Menschen, insbesondere schwerbehinderter
Frauen, sowie zur Förderung des Ausbildungsplatzangebots für
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schwerbehinderte Menschen durch, die ihr durch Verwaltungs-
vereinbarung gemäß § 368 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 des Drit-
ten Buches unter Zuweisung der entsprechenden Mittel übertra-
gen werden. 2Über den Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen
mit den Ländern ist das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les zu unterrichten.

(4) 1Die Bundesagentur für Arbeit richtet zur Durchführung
der ihr in Teil 2 und der ihr im Dritten Buch zur Teilhabe behin-
derter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben über-
tragenen Aufgaben in allen Agenturen für Arbeit besondere Stellen
ein; bei der personellen Ausstattung dieser Stellen trägt sie dem
besonderen Aufwand bei der Beratung und Vermittlung des zu
betreuenden Personenkreises sowie bei der Durchführung der
sonstigen Aufgaben nach Absatz 1 Rechnung. 

(5) 1Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz 1
Nr. 2 hat die Bundesagentur für Arbeit
1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete

arbeitslose oder arbeitssuchende schwerbehinderte Menschen
unter Darlegung der Leistungsfähigkeit und der Auswirkungen
der jeweiligen Behinderung auf die angebotene Stelle vorzu-
schlagen,

2. ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, so weit wie möglich
und erforderlich, auch die entsprechenden Hilfen der Rehabi-
litationsträger und der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben
durch die Integrationsämter.

§ 105  Beratender Ausschuss für behinderte Menschen
bei der Bundesagentur für Arbeit

(1) 1Bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit wird ein
Beratender Ausschuss für behinderte Menschen gebildet, der die
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Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben durch
Vorschläge fördert und die Bundesagentur für Arbeit bei der Durch-
führung der in Teil 2 und im Dritten Buch zur Teilhabe behinder-
ter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben übertra-
genen Aufgaben unterstützt. 

(2) 1Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus 

zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
vertreten,

zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber
vertreten, 

fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen
vertreten,

einem Mitglied, das die Integrationsämter vertritt,

einem Mitglied, das das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les vertritt.

(3) 1Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellver-
treterin zu berufen. 

(4) 1Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit beruft die Mit-
glieder, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten, auf Vorschlag
ihrer Gruppenvertreter im Verwaltungsrat der Bundesagentur für
Arbeit. 2Er beruft auf Vorschlag der Organisationen behinderter
Menschen, die nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu
berufen sind, die behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit auf
Bundesebene zu vertreten, die Mitglieder, die Organisationen der
behinderten Menschen vertreten. 3Auf Vorschlag der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen,
beruft er das Mitglied, das die Integrationsämter vertritt, und auf
Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales das Mit-
glied, das dieses vertritt. 
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§ 106  Gemeinsame Vorschriften

(1) 1Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen
(§§ 103, 105) wählen aus den ihnen angehörenden Mitgliedern
von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder Organisationen
behinderter Menschen jeweils für die Dauer eines Jahres einen Vor-
sitzenden oder eine Vorsitzende und einen Stellvertreter oder eine
Stellvertreterin. 2Die Gewählten dürfen nicht derselben Gruppe an-
gehören. 3Die Gruppen stellen in regelmäßig jährlich wechselnder
Reihenfolge den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und den Stell-
vertreter oder die Stellvertreterin. 4Die Reihenfolge wird durch die
Beendigung der Amtszeit der Mitglieder nicht unterbrochen.
5Scheidet der Vorsitzende oder die Vorsitzende oder der Stellver-
treter oder die Stellvertreterin aus, wird er oder sie neu gewählt.

(2) 1Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind
beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwe-
send ist. 2Die Beschlüsse und Entscheidungen werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit getroffen. 

(3) 1Die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse für behinderte
Menschen üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 2Ihre Amtszeit be-
trägt vier Jahre.

§ 107  Übertragung von Aufgaben

(1) 1Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle
kann die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Ausweise nach
§ 69 Abs. 5, für die eine Feststellung nach § 69 Abs. 1 nicht zu tref-
fen ist, auf andere Behörden übertragen. 2Im Übrigen kann sie
andere Behörden zur Aushändigung der Ausweise heranziehen. 

(2) 1Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle
kann Aufgaben und Befugnisse des Integrationsamtes nach Teil 2
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auf örtliche Fürsorgestellen übertragen oder die Heranziehung ört-
licher Fürsorgestellen zur Durchführung der den Integrations-
ämtern obliegenden Aufgaben bestimmen. 

(3) 1(aufgehoben)

§ 108  Verordnungsermächtigung
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Vor-
aussetzungen des Anspruchs nach den § 33 Abs. 8 Nr. 3 und § 102
Abs. 4 sowie über die Höhe, Dauer und Ausführung der Leistun-
gen zu regeln.
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Kapitel 7  Integrationsfachdienste

§ 109  Begriff und Personenkreis

(1) 1Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die bei der
Durchführung der Maßnahmen zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden.

(2) 1Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 sind
insbesondere
1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an

arbeitsbegleitender Betreuung,
2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vor-

bereitung durch die Werkstatt für behinderte Menschen am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt teilhaben sol-
len und dabei auf aufwendige, personalintensive, individuelle
arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen sind sowie

3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf die
Unterstützung eines Integrationsfachdienstes angewiesen sind.

(3) 1Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender
Betreuung ist insbesondere gegeben bei schwerbehinderten Men-
schen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer
schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im
Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder zusam-
men mit weiteren vermittlungshemmenden Umständen (Alter,
Langzeitarbeitslosigkeit, unzureichende Qualifikation, Leistungs-
minderung) die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt erschwert.

(4) 1Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufga-
benstellung nach Absatz 1 auch zur beruflichen Eingliederung von
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behinderten Menschen, die nicht schwerbehindert sind, tätig wer-
den. 2Hierbei wird den besonderen Bedürfnissen seelisch behin-
derter oder von einer seelischen Behinderung bedrohter Menschen
Rechnung getragen. 

§ 110  Aufgaben

(1) 1Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwer-
behinderter Menschen am Arbeitsleben (Aufnahme, Ausübung
und Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung) betei-
ligt werden, indem sie
1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und

auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln,
2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.

(2) Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es,
1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Men-

schen zu bewerten und einzuschätzen und dabei ein individu-
elles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil zur Vorberei-
tung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Kooperation
mit den schwerbehinderten Menschen, dem Auftraggeber und
der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen
Bildung oder Rehabilitation zu erarbeiten,

1a. die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anforderung bei der
Berufsorientierung und Berufsberatung in den Schulen ein-
schließlich der auf jeden einzelnen Jugendlichen bezogenen
Dokumentation der Ergebnisse zu unterstützen,

1b. die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere
seelisch und lernbehinderter Jugendlicher zu begleiten,

2. geeignete Arbeitsplätze (§ 73) auf dem allgemeinen Arbeits-
markt zu erschließen,
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3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen
Arbeitsplätze vorzubereiten,

4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am
Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähig-
keiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten,

5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mit-
arbeiter im Betrieb oder in der Dienststelle über Art und Aus-
wirkungen der Behinderung und über entsprechende Verhal-
tensregeln zu informieren und zu beraten,

6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale
Betreuung durchzuführen sowie

7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu ste-
hen, über die Leistungen für die Arbeitgeber zu informieren
und für die Arbeitgeber diese Leistungen abzuklären,

8. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und den
Integrationsämtern die für den schwerbehinderten Menschen
benötigten Leistungen zu klären und bei der Beantragung zu
unterstützen.

§ 111  Beauftragung und Verantwortlichkeit

(1) 1Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag der Inte-
grationsämter oder der Rehabilitationsträger tätig. 2Diese bleiben
für die Ausführung der Leistung verantwortlich.

(2) 1Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem
Integrationsfachdienst Art, Umfang und Dauer des im Einzelfall
notwendigen Einsatzes des Integrationsfachdienstes sowie das Ent-
gelt fest.

(3) 1Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit
1. den zuständigen Stellen der Bundesagentur für Arbeit,
2. dem Integrationsamt,
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3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Be-
rufshelfern der gesetzlichen Unfallversicherung,

4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den
anderen betrieblichen Interessenvertretungen,

5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen
Bildung oder Rehabilitation mit ihren begleitenden Diensten
und internen Integrationsfachkräften oder -diensten zur Un-
terstützung von Teilnehmenden an Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben, 

5a. den Handwerks-, den Industrie- und Handelskammern sowie
den berufsständigen Organisationen,

6. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen, 

eng zusammen.

(4) 1Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen
Leitung, Aufsicht sowie zur Qualitätssicherung und Ergebnisbeob-
achtung wird zwischen dem Auftraggeber und dem Träger des
Integrationsfachdienstes vertraglich geregelt. 2Die Vereinbarungen
sollen im Interesse finanzieller Planungssicherheit auf eine Dauer
von mindestens drei Jahren abgeschlossen werden.

(5) 1Die Integrationsämter wirken darauf hin, dass die berufs-
begleitenden und psychosozialen Dienste bei den von ihnen be-
auftragten Integrationsfachdiensten konzentriert werden. 

§ 112  Fachliche Anforderungen

(1) 1Die Integrationsfachdienste müssen 
1. nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung

in der Lage sein, ihre gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen,
2. über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis

(§ 109 Abs. 2) verfügen,
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3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Be-
rufsqualifikation, eine psychosoziale oder arbeitspädagogische
Zusatzqualifikation und ausreichende Berufserfahrung ver-
fügen, sowie

4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig
sein.

(2) 1Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet
sich nach den konkreten Bedürfnissen unter Berücksichtigung der
Zahl der Betreuungs- und Beratungsfälle, des durchschnittlichen
Betreuungs- und Beratungsaufwands, der Größe des regionalen
Einzugsbereichs und der Zahl der zu beratenden Arbeitgeber. 2Den
besonderen Bedürfnissen besonderer Gruppen schwerbehinderter
Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen, und der Not-
wendigkeit einer psychosozialen Betreuung soll durch eine Diffe-
renzierung innerhalb des Integrationsfachdienstes Rechnung
getragen werden.

(3) 1Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes wer-
den schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. 2Dabei
wird ein angemessener Anteil der Stellen mit schwerbehinderten
Frauen besetzt.

§ 113  Finanzielle Leistungen

(1) 1Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird
vom Auftraggeber vergütet. 2Die Vergütung für die Inanspruch-
nahme von Integrationsfachdiensten kann bei Beauftragung durch
das Integrationsamt aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erbracht
werden.

(2) 1Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und
Hauptfürsorgestellen vereinbart mit den Rehabilitationsträgern
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 unter Beteiligung der maßgeblichen Ver-
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bände, darunter der Bundesarbeitsgemeinschaft, in der sich die
Integrationsfachdienste zusammengeschlossen haben, eine ge-
meinsame Empfehlung zur Inanspruchnahme der Integrations-
fachdienste durch die Rehabilitationsträger, zur Zusammenarbeit
und zur Finanzierung der Kosten, die dem Integrationsfachdienst
bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Rehabilitationsträger ent-
stehen. 2§ 13 Abs. 7 und 8 gelten entsprechend.

§ 114  Ergebnisbeobachtung

(1) 1Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Er-
gebnis der jeweiligen Bemühungen um die Förderung der Teilhabe
am Arbeitsleben. 2Er erstellt jährlich eine zusammenfassende Dar-
stellung der Ergebnisse und legt diese den Auftraggebern nach deren
näherer gemeinsamer Maßgabe vor. 3Diese Zusammenstellung soll
insbesondere geschlechtsdifferenzierte Angaben enthalten zu
1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr,
2. dem Bestand an Betreuungsfällen,
3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnah-

me einer Ausbildung, einer befristeten oder unbefristeten Be-
schäftigung, einer Beschäftigung in einem Integrationsprojekt
oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen.

(2) 1Der Integrationsfachdienst dokumentiert auch die Ergeb-
nisse seiner Bemühungen zur Unterstützung der Bundesagentur
für Arbeit und die Begleitung der betrieblichen Ausbildung nach
§ 110 Abs. 2 Nr. 1a und 1b unter Einbeziehung geschlechtsdiffe-
renzierter Daten und Besonderheiten sowie der Art der Behinde-
rung. 2Er erstellt zum 30. September 2006 eine zusammenfassen-
de Darstellung der Ergebnisse und legt diese dem zuständigen
Integrationsamt vor. 3Die Bundesarbeitgemeinschaft der Integra-
tionsämter und Hauptfürsorgestellen bereitet die Ergebnisse auf
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und stellt sie dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur
Vorbereitung des Berichtes nach § 160 Abs. 2 bis zum 31. Dezem-
ber 2006 zur Verfügung.

§ 115  Verordnungsermächtigung

(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Nähere über den Begriff und die Aufgaben des Integra-
tionsfachdienstes, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen
und die finanziellen Leistungen zu regeln.

(2) 1Vereinbaren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integra-
tionsämter und Hauptfürsorgestellen und die Rehabilitationsträger
nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales sie dazu aufgefordert hat, eine
gemeinsame Empfehlung nach § 113 Abs. 2 oder ändern sie die
unzureichend gewordene Empfehlung nicht innerhalb dieser Frist,
kann das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Siche-
rung Regelungen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates erlassen.
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Kapitel 8  Beendigung der Anwendung der
besonderen Regelungen zur
Teilhabe schwerbehinderter und
gleichgestellter behinderter
Menschen

§ 116  Beendigung der Anwendung der besonderen
Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen

(1) 1Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Men-
schen werden nicht angewendet nach dem Wegfall der Vorausset-
zungen nach § 2 Abs. 2; wenn sich der Grad der Behinderung auf
weniger als 50 verringert, jedoch erst am Ende des dritten Kalen-
dermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des die Verringerung
feststellenden Bescheides.

(2) 1Die besonderen Regelungen für gleichgestellte behinderte
Menschen werden nach dem Widerruf oder der Rücknahme der
Gleichstellung nicht mehr angewendet. 2Der Widerruf der Gleich-
stellung ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 3 in
Verbindung mit § 68 Abs. 2 weggefallen sind. 3Er wird erst am
Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt seiner Unanfecht-
barkeit wirksam.

(3) 1Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen
Regelungen für schwerbehinderte Menschen und ihnen gleich-
gestellte behinderte Menschen werden die behinderten Menschen
dem Arbeitgeber auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwer-
behinderte Menschen angerechnet.
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§ 117  Entziehung der besonderen Hilfen für
schwerbehinderte Menschen

(1) 1Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumut-
baren Arbeitsplatz ohne berechtigten Grund zurückweist oder auf-
gibt oder sich ohne berechtigten Grund weigert, an einer Maß-
nahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen, oder sonst
durch sein Verhalten seine Teilhabe am Arbeitsleben schuldhaft
vereitelt, kann das Integrationsamt im Benehmen mit der Bundes-
agentur für Arbeit die besonderen Hilfen für schwerbehinderte
Menschen zeitweilig entziehen. 2Dies gilt auch für gleichgestellte
behinderte Menschen.

(2) 1Vor der Entscheidung über die Entziehung wird der
schwerbehinderte Mensch gehört. 2In der Entscheidung wird die
Frist bestimmt, für die sie gilt. 3Die Frist läuft vom Tage der Ent-
scheidung an und beträgt nicht mehr als sechs Monate. 4Die Ent-
scheidung wird dem schwerbehinderten Menschen bekannt gege-
ben.

SGB IX · §§ 116–117

143

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 143



Kapitel 9  Widerspruchsverfahren

§ 118  Widerspruch

(1) 1Den Widerspruchsbescheid nach § 73 der Verwaltungsge-
richtsordnung erlässt bei Verwaltungsakten der Integrationsämter
und bei Verwaltungsakten der örtlichen Fürsorgestellen (§ 107
Abs. 2) der Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt
(§ 119). 2Des Vorverfahrens bedarf es auch, wenn den Verwal-
tungsakt ein Integrationsamt erlassen hat, das bei einer obersten
Landesbehörde besteht.

(2) 1Den Widerspruchsbescheid nach § 85 des Sozialgerichts-
gesetzes erlässt bei Verwaltungsakten, welche die Bundesagentur
für Arbeit auf Grund des Teils 2 erlässt, der Widerspruchsausschuss
der Bundesagentur für Arbeit.

§ 119  Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt

(1) 1Bei jedem Integrationsamt besteht ein Widerspruchsaus-
schuss aus sieben Mitgliedern, und zwar aus

zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Ar-
beitnehmerinnen sind,

zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,

einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,

einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt,

einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) 1Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stell-
vertreterin berufen.

Teil 2 · Kapitel 9

144

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 144



(3) 1Das Integrationsamt beruft 

auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen des je-
weiligen Landes die Mitglieder, die Arbeitnehmer sind, 

auf Vorschlag der jeweils für das Land zuständigen Arbeitgeberver-
bände die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, sowie

die Vertrauensperson. 
2Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimm-
te Behörde beruft das Mitglied, das das Integrationsamt vertritt.
3Die Bundesagentur für Arbeit beruft das Mitglied, das sie vertritt.
4Entsprechendes gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der
Stellvertreterin des jeweiligen Mitglieds.

(4) 1In Kündigungsangelegenheiten schwerbehinderter Men-
schen, die bei einer Dienststelle oder in einem Betrieb beschäftigt
sind, der zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung gehört, treten an die Stelle der Mitglieder, die Arbeit-
geber sind, Angehörige des öffentlichen Dienstes. 2Dem Integra-
tionsamt werden ein Mitglied und sein Stellvertreter oder seine
Stellvertreterin von den von der Bundesregierung bestimmten
Bundesbehörden benannt. 3Eines der Mitglieder, die schwerbehin-
derte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, muss dem
öffentlichen Dienst angehören.

(5) 1Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse
beträgt vier Jahre. 2Die Mitglieder der Ausschüsse üben ihre Tätig-
keit unentgeltlich aus.

§ 120  Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur 
für Arbeit

(1) 1Die Bundesagentur für Arbeit richtet Widerspruchsaus-
schüsse ein, die aus sieben Mitgliedern bestehen, und zwar aus
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zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Ar-
beitnehmerinnen sind,

zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,

einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,

einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt,

einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) 1Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stell-
vertreterin berufen. 

(3) 1Die Bundesagentur für Arbeit beruft

die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, auf
Vorschlag der jeweils zuständigen Organisationen behinderter
Menschen, der im Benehmen mit den jeweils zuständigen Ge-
werkschaften, die für die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen
wesentliche Bedeutung haben, gemacht wird,

die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf Vorschlag der jeweils zu-
ständigen Arbeitgeberverbände, soweit sie für die Vertretung von
Arbeitgeberinteressen wesentliche Bedeutung haben, sowie

das Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt und

die Vertrauensperson.

Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte
Behörde beruft das Mitglied, das das Integrationsamt vertritt. 

Entsprechendes gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der
Stellvertreterin des jeweiligen Mitglieds.

(4) 1§ 119 Abs. 5 gilt entsprechend.
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§ 121  Verfahrensvorschriften

(1) 1Für den Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt
(§ 119) und die Widerspruchsausschüsse bei der Bundesagentur
für Arbeit (§ 120) gilt § 106 Abs. 1 und 2 entsprechend.

(2) 1Im Widerspruchsverfahren nach Teil 2 Kapitel 4 werden
der Arbeitgeber und der schwerbehinderte Mensch vor der Ent-
scheidung gehört; in den übrigen Fällen verbleibt es bei der
Anhörung des Widerspruchsführers.

(3) 1Die Mitglieder der Ausschüsse können wegen Besorgnis
der Befangenheit abgelehnt werden. 2Über die Ablehnung ent-
scheidet der Ausschuss, dem das Mitglied angehört.
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Kapitel 10  Sonstige Vorschriften

§ 122  Vorrang der schwerbehinderten Menschen
1Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäf-

tigung bestimmter Personenkreise nach anderen Gesetzen entbin-
den den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung zur Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen nach den besonderen Regelungen
für schwerbehinderte Menschen.

§ 123  Arbeitsentgelt und Dienstbezüge

(1) 1Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienst-
bezüge aus einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis werden
Renten und vergleichbare Leistungen, die wegen der Behinderung
bezogen werden, nicht berücksichtigt. 2Die völlige oder teilweise
Anrechnung dieser Leistungen auf das Arbeitsentgelt oder die
Dienstbezüge ist unzulässig.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen die Beschäf-
tigung tatsächlich nicht ausgeübt wird und die Vorschriften über
die Zahlung der Rente oder der vergleichbaren Leistung eine
Anrechnung oder ein Ruhen vorsehen, wenn Arbeitsentgelt oder
Dienstbezüge gezahlt werden.

§ 124  Mehrarbeit
1Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von

Mehrarbeit freigestellt.

§ 125  Zusatzurlaub

(1) 1Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen
bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubs-
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jahr; verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit des schwerbehinder-
ten Menschen auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der
Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich der Zusatzurlaub ent-
sprechend. 2Soweit tarifliche, betriebliche oder sonstige Urlaubs-
regelungen für schwerbehinderte Menschen einen längeren Zusatz-
urlaub vorsehen, bleiben sie unberührt.

(2) 1Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während
des gesamten Kalenderjahres, so hat der schwerbehinderte
Mensch für jeden vollen Monat der im Beschäftigungsverhältnis
vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf
ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. 2Bruchteile
von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind
auf volle Urlaubstage aufzurunden. 3Der so ermittelte Zusatzurlaub
ist dem Erholungsurlaub hinzuzurechnen und kann bei einem
nicht im ganzen Kalenderjahr bestehenden Beschäftigungsverhält-
nis nicht erneut gemindert werden. 

(3) 1Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach
§ 69 Abs. 1 und 2 rückwirkend festgestellt, finden auch für die
Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs in das nächste Kalenderjahr die
dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubsrecht-
lichen Regelungen Anwendung.

§ 126  Nachteilsausgleich

(1) 1Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum
Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwen-
dungen (Nachteilsausgleich) werden so gestaltet, dass sie unab-
hängig von der Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der
Behinderung Rechnung tragen. 

(2) 1Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender
Rechtsvorschriften erfolgen, bleiben unberührt.
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§ 127  Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
in Heimarbeit

(1) 1Schwerbehinderte Menschen, die in Heimarbeit beschäf-
tigt oder diesen gleichgestellt sind (§ 1 Abs. 1 und 2 des Heim-
arbeitsgesetzes) und in der Hauptsache für den gleichen Auftrag-
geber arbeiten, werden auf die Arbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen dieses Auftraggebers angerechnet.

(2) 1Für in Heimarbeit beschäftigte und diesen gleichgestellte
schwerbehinderte Menschen wird die in § 29 Abs. 2 des Heimar-
beitsgesetzes festgelegte Kündigungsfrist von zwei Wochen auf vier
Wochen erhöht; die Vorschrift des § 29 Abs. 7 des Heimarbeits-
gesetzes ist sinngemäß anzuwenden. 2Der besondere Kündigungs-
schutz schwerbehinderter Menschen im Sinne des Kapitels 4 gilt
auch für die in Satz 1 genannten Personen. 

(3) 1Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs der in Heimarbeit
beschäftigten oder diesen gleichgestellten schwerbehinderten
Menschen erfolgt nach den für die Bezahlung ihres sonstigen
Urlaubs geltenden Berechnungsgrundsätzen. 2Sofern eine beson-
dere Regelung nicht besteht, erhalten die schwerbehinderten Men-
schen als zusätzliches Urlaubsgeld 2 Prozent des in der Zeit vom
1. Mai des vergangenen bis zum 30. April des laufenden Jahres ver-
dienten Arbeitsentgelts ausschließlich der Unkostenzuschläge. 

(4) 1Schwerbehinderte Menschen, die als fremde Hilfskräfte
eines Hausgewerbetreibenden oder eines Gleichgestellten beschäf-
tigt werden (§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes) können auf
Antrag eines Auftraggebers auch auf dessen Pflichtarbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen angerechnet werden, wenn der
Arbeitgeber in der Hauptsache für diesen Auftraggeber arbeitet.
2Wird einem schwerbehinderten Menschen im Sinne des Satzes 1,
dessen Anrechnung die Bundesagentur für Arbeit zugelassen hat,
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durch seinen Arbeitgeber gekündigt, weil der Auftraggeber die Zu-
teilung von Arbeit eingestellt oder die regelmäßige Arbeitsmenge
erheblich herabgesetzt hat, erstattet der Auftraggeber dem Arbeit-
geber die Aufwendungen für die Zahlung des regelmäßigen
Arbeitsverdienstes an den schwerbehinderten Menschen bis zur
rechtmäßigen Beendigung seines Arbeitsverhältnisses.

(5) 1Werden fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden
oder eines Gleichgestellten (§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes)
einem Auftraggeber gemäß Absatz 4 auf seine Arbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen angerechnet, erstattet der Auftrag-
geber die dem Arbeitgeber nach Absatz 3 entstehenden Aufwen-
dungen.

(6) 1Die den Arbeitgeber nach § 80 Abs. 1 und 5 treffenden Ver-
pflichtungen gelten auch für Personen, die Heimarbeit ausgeben.

§ 128  Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, Richter
und Richterinnen, Soldaten und Soldatinnen

(1) 1Die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die
Besetzung der Beamtenstellen sind unbeschadet der Geltung des
Teils 2 auch für schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen so zu
gestalten, dass die Einstellung und Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen gefördert und ein angemessener Anteil schwerbe-
hinderter Menschen unter den Beamten und Beamtinnen erreicht
wird. 

(2) 1aufgehoben

(3) 1Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf Richter und
Richterinnen entsprechende Anwendung. 

(4) 1Für die persönliche Rechtsstellung schwerbehinderter Sol-
daten und Soldatinnen gelten § 2 Abs. 1 und 2, §§ 69, 93 bis 99
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und 116 Abs. 1 sowie §§ 123, 125, 126 und 145 bis 147. 2Im Übri-
gen gelten für Soldaten und Soldatinnen die Vorschriften über die
persönliche Rechtsstellung der schwerbehinderten Menschen,
soweit sie mit den Besonderheiten des Dienstverhältnisses verein-
bar sind.

§ 129  Unabhängige Tätigkeit
1Soweit zur Ausübung einer unabhängigen Tätigkeit eine

Zulassung erforderlich ist, soll schwerbehinderten Menschen, die
eine Zulassung beantragen, bei fachlicher Eignung und Erfüllung
der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen die Zulassung bevor-
zugt erteilt werden.

§ 130  Geheimhaltungspflicht

(1) 1Die Beschäftigten der Integrationsämter, der Bundesagen-
tur für Arbeit, der Rehabilitationsträger einschließlich ihrer Be-
schäftigten in gemeinsamen Servicestellen sowie der von diesen
Stellen beauftragten Integrationsfachdienste und die Mitglieder der
Ausschüsse und des Beirates für die Teilhabe behinderter Men-
schen (§ 64) und ihre Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sowie
zur Durchführung ihrer Aufgaben hinzugezogene Sachverständige
sind verpflichtet, 
1. über ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewor-

dene persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von
Beschäftigten auf Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Men-
schen, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer ver-
traulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren,
und 

2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene
und vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürf-
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tig bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu
offenbaren und nicht zu verwerten. 

(2) 1Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus
dem Amt oder nach Beendigung des Auftrages. 2Sie gelten nicht ge-
genüber der Bundesagentur für Arbeit, den Integrationsämtern
und den Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben gegenüber
schwerbehinderten Menschen es erfordern, gegenüber der
Schwerbehindertenvertretung sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1
des Betriebsverfassungsgesetzes und den in den entsprechenden
Vorschriften des Personalvertretungsrechts genannten Vertretun-
gen, Personen und Stellen.

§ 131  Statistik

(1) 1Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre
eine Bundesstatistik durchgeführt. 2Sie umfasst folgende Tat-
bestände: 
1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Aus-

weis, 
2. persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie

Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Wohnort, 
3. Art, Ursache und Grad der Behinderung. 

(2) 1Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. 2Auskunfts-
pflichtig sind die nach § 69 Abs. 1 und 5 zuständigen Behörden.
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Kapitel 11  Integrationsprojekte

§ 132  Begriff und Personenkreis
(1) 1Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich

selbständige Unternehmen (Integrationsunternehmen) oder unter-
nehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebern im Sinne des
§ 71 Abs. 3 geführte Betriebe (Integrationsbetriebe) oder Abtei-
lungen (Integrationsabteilungen) zur Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teil-
habe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere der Behinderung
oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöp-
fens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrations-
fachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt.

(2) 1Schwerbehinderte Menschen nach Absatz 1 sind insbe-
sondere 
1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Be-

hinderung oder mit einer schweren Körper-, Sinnes- oder
Mehrfachbehinderung, die sich im Arbeitsleben besonders
nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren
vermittlungshemmenden Umständen die Teilhabe am all-
gemeinen Arbeitsmarkt außerhalb eines Integrationsprojekts
erschwert oder verhindert,

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbe-
reitung in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder in
einer psychiatrischen Einrichtung für den Übergang in einen
Betrieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeits-
markt in Betracht kommen und auf diesen Übergang vorberei-
tet werden sollen, sowie

3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schuli-
schen Bildung, die nur dann Aussicht auf eine Beschäftigung
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auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, wenn sie zuvor in
einem Integrationsprojekt an berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen teilnehmen und dort beschäftigt und weiterquali-
fiziert werden.

(3) 1Integrationsunternehmen beschäftigen mindestens 25 Pro-
zent schwerbehinderte Menschen im Sinne von Absatz 1. 2Der An-
teil der schwerbehinderten Menschen soll in der Regel 50 Prozent
nicht übersteigen.

§ 133  Aufgaben
1Die Integrationsprojekte bieten den schwerbehinderten Men-

schen Beschäftigung und arbeitsbegleitende Betreuung an, soweit
erforderlich auch Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder
Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden außerbetrieblichen
Maßnahmen und Unterstützung bei der Vermittlung in eine son-
stige Beschäftigung in einem Betrieb oder einer Dienststelle auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie geeignete Maßnahmen zur
Vorbereitung auf eine Beschäftigung in einem Integrationsprojekt.

§ 134  Finanzielle Leistungen
1Integrationsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsab-

gabe Leistungen für Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und
Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung
und für besonderen Aufwand erhalten.

§ 135  Verordnungsermächtigung
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
das Nähere über den Begriff und die Aufgaben der Integrations-
projekte, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen, die Auf-
nahmevoraussetzungen und die finanziellen Leistungen zu regeln.
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Kapitel 12  Werkstätten für behinderte
Menschen

§ 136  Begriff und Aufgaben der Werkstatt 
für behinderte Menschen

(1) 1Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrich-
tung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben im Sinne
des Kapitels 5 des Teils 1 und zur Eingliederung in das Arbeits-
leben. 2Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art
oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht
wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden kön-
nen, 
1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung

zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem
Arbeitsergebnis anzubieten und 

2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu er-
halten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen
und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 

3Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen. 4Sie verfügt über ein
möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen
sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst.
5Zum Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen gehören aus-
gelagerte Plätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 6Die ausgela-
gerten Arbeitsplätze werden zum Zwecke des Übergangs und als
dauerhaft ausgelagerte Plätze angeboten.

(2) 1Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne
des Absatzes 1 unabhängig von Art oder Schwere der Behinderung
offen, sofern erwartet werden kann, dass sie spätestens nach Teil-

Teil 2 · Kapitel 12

156

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 156



nahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein
Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen
werden. 2Dies ist nicht der Fall bei behinderten Menschen, bei
denen trotz einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine
erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist oder das
Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die Teilnahme an
Maßnahmen im Berufsbildungsbereich oder sonstige Umstände
ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im
Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen. 

(3) 1Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine
Beschäftigung in einer Werkstatt nicht erfüllen, sollen in Einrich-
tungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der Werk-
statt angegliedert sind.

§ 137  Aufnahme in die Werkstätten
für behinderte Menschen

(1) 1Anerkannte Werkstätten nehmen diejenigen behinderten
Menschen aus ihrem Einzugsgebiet auf, die die Aufnahmevoraus-
setzungen gemäß § 136 Abs. 2 erfüllen, wenn Leistungen durch
die Rehabilitationsträger gewährleistet sind; die Möglichkeit zur
Aufnahme in eine andere anerkannte Werkstatt nach Maßgabe des
§ 9 des Zwölften Buches oder entsprechender Regelungen bleibt
unberührt. 2Die Aufnahme erfolgt unabhängig von 
1. der Ursache der Behinderung, 
2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine

besondere Werkstatt für behinderte Menschen für diese Be-
hinderungsart vorhanden ist, und 

3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungs-
fähigkeit und einem besonderen Bedarf an Förderung, beglei-
tender Betreuung oder Pflege.
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(2) 1Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschäf-
tigt, solange die Aufnahmevoraussetzungen nach Absatz 1 vorlie-
gen.

§ 138  Rechtsstellung und Arbeitsentgelt 
behinderter Menschen

(1) 1Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter
Werkstätten stehen, wenn sie nicht Arbeitnehmer sind, zu den
Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis, so-
weit sich aus dem zugrunde liegenden Sozialleistungsverhältnis
nichts anderes ergibt.

(2) 1Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die
im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein Arbeits-
entgelt, das sich aus einem Grundbetrag in Höhe des Ausbildungs-
geldes, das die Bundesagentur für Arbeit nach den für sie gelten-
den Vorschriften behinderten Menschen im Berufsbildungsbereich
zuletzt leistet, und einem leistungsangemessenen Steigerungs-
betrag zusammensetzt. 2Der Steigerungsbetrag bemisst sich nach
der individuellen Arbeitsleistung der behinderten Menschen, ins-
besondere unter Berücksichtigung von Arbeitsmenge und Arbeits-
güte.

(3) 1Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses
wird unter Berücksichtigung des zwischen den behinderten Men-
schen und dem Rehabilitationsträger bestehenden Sozialleistungs-
verhältnisses durch Werkstattverträge zwischen den behinderten
Menschen und dem Träger der Werkstatt näher geregelt.

(4) 1Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an Maß-
nahmen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich gilt
§ 36 entsprechend.
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(5) 1Ist ein volljähriger behinderter Mensch gemäß Absatz 1 in
den Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte
Menschen im Sinne des § 136 aufgenommen worden und war er
zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfähig, so gilt der von ihm ge-
schlossene Werkstattvertrag in Ansehung einer bereits bewirkten
Leistung und deren Gegenleistung, soweit diese in einem ange-
messenen Verhältnis zueinander stehen, als wirksam.

(6) 1War der volljährige behinderte Mensch bei Abschluss eines
Werkstattvertrages geschäftsunfähig, so kann der Träger einer
Werkstatt das Werkstattverhältnis nur unter den Voraussetzungen
für gelöst erklären, unter denen ein wirksamer Vertrag seitens des
Trägers einer Werkstatt gekündigt werden kann.

(7) 1Die Lösungserklärung durch den Träger einer Werkstatt
bedarf der schriftlichen Form und ist zu begründen.

§ 139  Mitwirkung

(1) 1Die in § 138 Abs. 1 genannten behinderten Menschen wir-
ken unabhängig von ihrer Geschäftsfähigkeit durch Werkstatträte
in den ihre Interessen berührenden Angelegenheiten der Werkstatt
mit. 2Die Werkstatträte berücksichtigen die Interessen der im Ein-
gangsverfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstätten täti-
gen behinderten Menschen in angemessener und geeigneter Weise,
solange für diese eine Vertretung nach § 36 nicht besteht.

(2) 1Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt; er setzt sich
aus mindestens drei Mitgliedern zusammen.

(3) 1Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in § 138 Abs. 1
genannten behinderten Menschen; von ihnen sind die behinderten
Menschen wählbar, die am Wahltag seit mindestens sechs Mona-
ten in der Werkstatt beschäftigt sind.
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(4) 1Die Werkstätten für behinderte Menschen unterrichten
die Personen, die behinderte Menschen gesetzlich vertreten oder
mit ihrer Betreuung beauftragt sind, einmal im Kalenderjahr in
einer Eltern- und Betreuerversammlung in angemessener Weise
über die Angelegenheiten der Werkstatt, auf die sich die Mitwirkung
erstreckt, und hören sie dazu an. 2In den Werkstätten kann im Ein-
vernehmen mit dem Träger der Werkstatt ein Eltern- und Betreu-
erbeirat errichtet werden, der die Werkstatt und den Werkstattrat
bei ihrer Arbeit berät und durch Vorschläge und Stellungnahmen
unterstützt.

§ 140  Anrechnung von Aufträgen 
auf die Ausgleichsabgabe

(1) 1Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstät-
ten für behinderte Menschen zur Beschäftigung behinderter Men-
schen beitragen, können 50 vom Hundert des auf die Arbeits-
leistung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages solcher
Aufträge (Gesamtrechnungsbetrag abzüglich Materialkosten) auf
die Ausgleichsabgabe anrechnen. 2Dabei wird die Arbeitsleistung
des Fachpersonals zur Arbeits- und Berufsförderung berücksichtigt,
nicht hingegen die Arbeitsleistung sonstiger nichtbehinderter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 3Bei Weiterveräußerung
von Erzeugnissen anderer anerkannter Werkstätten für behinderte
Menschen wird die von diesen erbrachte Arbeitsleistung berück-
sichtigt. 4Die Werkstätten bestätigen das Vorliegen der Anrech-
nungsvoraussetzungen in der Rechnung. 

(2) 1Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass 
1. die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur

Zahlung der Ausgleichsabgabe entsteht, von der Werkstatt für
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behinderte Menschen ausgeführt und vom Auftraggeber bis
spätestens 31. März des Folgejahres vergütet werden und 

2. es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer Gesamt-
einrichtung an Werkstätten für behinderte Menschen verge-
ben, die rechtlich unselbständige Teile dieser Einrichtung sind. 

(3) 1Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusammenschlüsse
anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen gilt Absatz 2
entsprechend. 

§ 141  Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand
1Aufträge der öffentlichen Hand, die von anerkannten Werk-

stätten für behinderte Menschen ausgeführt werden können, wer-
den bevorzugt diesen Werkstätten angeboten. 2Die Bundesregie-
rung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates hierzu allgemeine
Verwaltungsvorschriften.

§ 142  Anerkennungsverfahren
1Werkstätten für behinderte Menschen, die eine Vergünstigung

im Sinne dieses Kapitels in Anspruch nehmen wollen, bedürfen der
Anerkennung. 2Die Entscheidung über die Anerkennung trifft auf
Antrag die Bundesagentur für Arbeit im Einvernehmen mit dem
überörtlichen Träger der Sozialhilfe. 3Die Bundesagentur für Arbeit
führt ein Verzeichnis der anerkannten Werkstätten für behinderte
Menschen. 4In dieses Verzeichnis werden auch Zusammenschlüsse
anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen aufgenommen. 
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§ 143  Blindenwerkstätten
1Die §§ 140 und 141 sind auch zugunsten von auf Grund des

Blindenwarenvertriebsgesetzes anerkannten Blindenwerkstätten
anzuwenden.

§ 144  Verordnungsermächtigungen

(1) 1Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff und
die Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen, die Aufnah-
mevoraussetzungen, die fachlichen Anforderungen, insbesondere
hinsichtlich der Wirtschaftsführung sowie des Begriffs und der Ver-
wendung des Arbeitsergebnisses sowie das Verfahren zur Aner-
kennung als Werkstatt für behinderte Menschen. 

(2) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates im Ein-
zelnen die Errichtung, Zusammensetzung und Aufgaben des Werk-
stattrats, die Fragen, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, einsch-
ließlich Art und Umfang der Mitwirkung, die Vorbereitung und
Durchführung der Wahl, einschließlich der Wahlberechtigung und
der Wählbarkeit, die Amtszeit sowie die Geschäftsführung des
Werkstattrats einschließlich des Erlasses einer Geschäftsordnung
und der persönlichen Rechte und Pflichten der Mitglieder des
Werkstattrats und der Kostentragung. 2Die Rechtsverordnung kann
darüber hinaus bestimmen, dass die in ihr getroffenen Regelungen
keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre Einrich-
tungen finden, soweit sie eigene gleichwertige Regelungen getrof-
fen haben.
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Kapitel 13  Unentgeltliche Beförderung
schwerbehinderter Menschen im
öffentlichen Personenverkehr

§ 145  Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf
Erstattung der Fahrgeldausfälle

(1) 1Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinde-
rung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich
beeinträchtigt oder hilflos oder gehörlos sind, werden von Unter-
nehmern, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, gegen Vor-
zeigen eines entsprechend gekennzeichneten Ausweises nach § 69
Abs. 5 im Nahverkehr im Sinne des § 147 Abs. 1 unentgeltlich
befördert; die unentgeltliche Beförderung verpflichtet zur Zahlung
eines tarifmäßigen Zuschlages bei der Benutzung zuschlagpflichtiger
Züge des Nahverkehrs. 2Voraussetzung ist, dass der Ausweis mit
einer gültigen Wertmarke versehen ist. 3Sie wird gegen Entrichtung
eines Betrages von 60 Euro für ein Jahr oder 30 Euro für ein hal-
bes Jahr ausgegeben. 4Wird sie vor Ablauf der Gültigkeitsdauer
zurückgegeben, wird auf Antrag für jeden vollen Kalendermonat
ihrer Gültigkeit nach Rückgabe ein Betrag von 5 Euro erstattet, so-
fern der zu erstattende Betrag 15 Euro nicht unterschreitet; Ent-
sprechendes gilt für jeden vollen Kalendermonat nach dem Tod des
schwerbehinderten Menschen. 5Auf Antrag wird eine für ein Jahr
gültige Wertmarke, ohne dass der Betrag nach Satz 3 zu entrichten
ist, an schwerbehinderte Menschen ausgegeben, 
1. die blind im Sinne des § 72 Abs. 5 des Zwölften Buches oder

entsprechender Vorschriften oder hilflos im Sinne des § 33b
des Einkommensteuergesetzes oder entsprechender Vorschrif-
ten sind oder 
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2. die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem
Zweiten Buch oder für den Lebensunterhalt laufende Leistun-
gen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften
Buches, dem Achten Buch oder den §§ 27a und 27d des Bun-
desversorgungsgesetzes erhalten oder 

3. die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 bis 4 und Abs. 3 des Gesetzes über die unentgeltliche Be-
förderung von Kriegs- und Wehrdienstbeschädigten sowie von
anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 1965
(BGBl. I S. 978), das zuletzt durch Artikel 41 des Zuständig-
keitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705)
geändert worden ist, erfüllten, solange ein Grad der Schädi-
gungsfolgen von mindestens 70 festgestellt ist oder von min-
destens 50 festgestellt ist und sie infolge der Schädigung
erheblich gehbehindert sind; das Gleiche gilt für schwerbehin-
derte Menschen, die diese Voraussetzungen am 1. Oktober 1979
nur deshalb nicht erfüllt haben, weil sie ihren Wohnsitz oder
ihren gewöhnlichen Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet hatten. 

6Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange der Ausweis einen
gültigen Vermerk über die Inanspruchnahme von Kraftfahrzeug-
steuerermäßigung trägt. 7Die Ausgabe der Wertmarken erfolgt auf
Antrag durch die nach § 69 Abs. 5 zuständigen Behörden. 8Die
Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Auf-
gaben nach Absatz 1 Satz 3 bis 5 ganz oder teilweise auf andere
Behörden übertragen. 9Für Streitigkeiten in Zusammenhang mit
der Ausgabe der Wertmarke gilt § 51 Abs. 1 Nr. 7 des Sozial-
gerichtsgesetzes entsprechend. 

(2) 1Das Gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des
§ 147, ohne dass die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt
sein muss, für die Beförderung 
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1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im
Sinne des Absatzes 1, wenn die Berechtigung zur Mitnahme
einer Begleitperson nachgewiesen und dies im Ausweis des
schwerbehinderten Menschen eingetragen ist, und 

2. des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles,
soweit die Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zulässt, son-
stiger orthopädischer Hilfsmittel und eines Führhundes; das
Gleiche gilt für einen Hund, den ein schwerbehinderter
Mensch mitführt, in dessen Ausweis die Berechtigung zur
Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen ist und der ohne
Begleitperson fährt.

(3) 1Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absät-
zen 1 und 2 entstehenden Fahrgeldausfälle werden nach Maßgabe
der §§ 148 bis 150 erstattet.

§ 146  Persönliche Voraussetzungen

(1) 1In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich
beeinträchtigt ist, wer infolge einer Einschränkung des Gehvermö-
gens (auch durch innere Leiden oder infolge von Anfällen oder von
Störungen der Orientierungsfähigkeit) nicht ohne erhebliche
Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere
Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die üblicher-
weise noch zu Fuß zurückgelegt werden. 2Der Nachweis der
erheblichen Beeinträchtigung in der Bewegungsfähigkeit im Straßen-
verkehr kann bei schwerbehinderten Menschen mit einem Grad
der Behinderung von wenigstens 80 nur mit einem Ausweis mit
halbseitigem orangefarbenem Flächenaufdruck und eingetragenem
Merkzeichen G geführt werden, dessen Gültigkeit frühestens mit
dem 1. April 1984 beginnt, oder auf dem ein entsprechender
Änderungsvermerk eingetragen ist. 
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(2) 1Zur Mitnahme einer Begleitperson sind schwerbehinderte
Menschen berechtigt, die bei der Benutzung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln infolge ihrer Behinderung regelmäßig auf Hilfe ange-
wiesen sind. 2Die Feststellung bedeutet nicht, dass die schwerbe-
hinderte Person, wenn Sie nicht in Begleitung ist, eine Gefahr für
sich oder für andere darstellt. 

§ 147  Nah- und Fernverkehr

(1) 1Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche
Personenverkehr mit 
1. Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförde-

rungsgesetzes, 
2. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach den §§ 42 und 43 des

Personenbeförderungsgesetzes auf Linien, bei denen die Mehr-
zahl der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometer nicht
übersteigt, es sei denn, dass bei den Verkehrsformen nach § 43
des Personenbeförderungsgesetzes die Genehmigungsbehörde
auf die Einhaltung der Vorschriften über die Beförderungsent-
gelte gemäß § 45 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes
ganz oder teilweise verzichtet hat,

3. S-Bahnen in der 2. Wagenklasse, 
4. Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken

und Streckenabschnitten, die in ein von mehreren Unterneh-
mern gebildetes, mit den unter Nummer 1, 2 oder 7 genann-
ten Verkehrsmitteln zusammenhängendes Liniennetz mit
einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten ein-
bezogen sind, 

5. Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die
überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im
Nahverkehr zu befriedigen (Züge des Nahverkehrs), im Um-
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kreis von 50 Kilometer um den Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt des schwerbehinderten Menschen, 

6. sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des
§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
in der 2. Wagenklasse auf Strecken, bei denen die Mehrzahl
der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometer nicht über-
schreiten, 

7. Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr,
wenn dieser der Beförderung von Personen im Orts- und Nach-
barschaftsbereich dient und Ausgangs- und Endpunkt inner-
halb dieses Bereiches liegen; Nachbarschaftsbereich ist der
Raum zwischen benachbarten Gemeinden, die, ohne unmit-
telbar aneinander grenzen zu müssen, durch einen stetigen,
mehr als einmal am Tag durchgeführten Verkehr wirtschaftlich
und verkehrsmäßig verbunden sind.

(2) 1Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche
Personenverkehr mit 
1. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42 des Personen-

beförderungsgesetzes, 
2. Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr, 
3. Wasserfahrzeugen im Fähr- und Übersetzverkehr, sofern keine

Häfen außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzbuches
angelaufen werden, soweit der Verkehr nicht Nahverkehr im
Sinne des Absatzes 1 ist. 

(3) 1Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr
betreiben, weisen im öffentlichen Personenverkehr nach Absatz 1
Nr. 2, 5, 6 und 7 im Fahrplan besonders darauf hin, inwieweit eine
Pflicht zur unentgeltlichen Beförderung nach § 145 Abs. 1 nicht
besteht. 
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§ 148  Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr

(1) 1Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem
Prozentsatz der von den Unternehmern nachgewiesenen Fahr-
geldeinnahmen im Nahverkehr erstattet. 

(2) 1Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle
Erträge aus dem Fahrkartenverkauf zum genehmigten Beförde-
rungsentgelt; sie umfassen auch Erträge aus der Beförderung von
Handgepäck, Krankenfahrstühlen, sonstigen orthopädischen Hilfs-
mitteln, Tieren sowie aus erhöhten Beförderungsentgelten. 

(3) 1Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten
zusammenhängenden Liniennetz mit einheitlichen oder verbun-
denen Beförderungsentgelten die Erträge aus dem Fahrkartenver-
kauf zusammengefasst und dem einzelnen Unternehmer anteil-
mäßig nach einem vereinbarten Verteilungsschlüssel zugewiesen,
so ist der zugewiesene Anteil Ertrag im Sinne des Absatzes 2. 

(4) 1Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes 1 wird für jedes
Land von der Landesregierung oder der von ihr bestimmten Behör-
de für jeweils ein Jahr bekannt gemacht. 2Bei der Berechnung des
Prozentsatzes ist von folgenden Zahlen auszugehen:
1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr

ausgegebenen Wertmarken und der Hälfte der in dem Land am
Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen Ausweise im Sinne
des § 145 Abs. 1 Satz 1 von schwerbehinderten Menschen, die
das sechste Lebensjahr vollendet haben und bei denen die
Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson im Ausweis
eingetragen ist; Wertmarken mit einer Gültigkeitsdauer von
einem halben Jahr werden zur Hälfte, zurückgegebene Wert-
marken für jeden vollen Kalendermonat vor Rückgabe zu
einem Zwölftel gezählt,
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2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bun-
desamtes zum Ende des Vorjahres nachgewiesenen Zahl der
Wohnbevölkerung in dem Land abzüglich der Zahl der Kinder,
die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und der
Zahlen nach Nummer 1. 

3Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen: 

Nach Nummer 1 errechnete Zahl   
x  100.

Nach Nummer 2 errechnete Zahl
4Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile
von 0,005 und mehr werden auf ganze Hundertstel aufgerundet,
im Übrigen abgerundet. 

(5) 1Weist ein Unternehmen durch Verkehrszählung nach, dass
das Verhältnis zwischen den nach diesem Kapitel unentgeltlich
beförderten Fahrgästen und den sonstigen Fahrgästen den nach
Absatz 4 festgesetzten Prozentsatz um mindestens ein Drittel über-
steigt, wird neben dem sich aus der Berechnung nach Absatz 4
ergebenden Erstattungsbetrag auf Antrag der nachgewiesene, über
dem Drittel liegende Anteil erstattet. 2Die Länder können durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass sie Verkehrszählung durch
Dritte auf Kosten des Unternehmens zu erfolgen hat.

§ 149  Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr

(1) 1Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem
Prozentsatz der von den Unternehmern nachgewiesenen Fahr-
geldeinnahmen im Fernverkehr erstattet. 

(2) 1Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung für jeweils zwei Jahre bekannt gemacht.
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2Bei der Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden, für das
letzte Jahr vor Beginn des Zweijahreszeitraumes vorliegenden Zah-
len auszugehen: 
1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresen-

de in Umlauf befindlichen gültigen Ausweise nach § 145
Abs. 1 Satz 1, auf denen die Berechtigung zur Mitnahme einer
Begleitperson eingetragen ist, abzüglich 25 Prozent, 

2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bun-
desamtes zum Jahresende nachgewiesenen Zahl der Wohnbe-
völkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzes abzüglich der
Zahl der Kinder, die das vierte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, und der nach Nummer 1 ermittelten Zahl. 

3Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu errechnen: 

Nach Nummer 1 errechnete Zahl   
x  100.

Nach Nummer 2 errechnete Zahl
4§ 148 Abs. 4 letzter Satz  gilt entsprechend.

§ 150  Erstattungsverfahren

(1) 1Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers
erstattet. 2Bei einem von mehreren Unternehmern gebildeten
zusammenhängenden Liniennetz mit einheitlichen oder verbun-
denen Beförderungsentgelten können die Anträge auch von einer
Gemeinschaftseinrichtung dieser Unternehmer für ihre Mitglieder
gestellt werden. 3Der Antrag ist bis zum 31. Dezember für das vor-
angegangene Kalenderjahr zu stellen, und zwar für den Nahver-
kehr nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und für den Fernverkehr an
das Bundesverwaltungsamt, für den übrigen Nahverkehr bei den
in Absatz 3 bestimmten Behörden.
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(2) 1Die Unternehmer erhalten auf Antrag Vorauszahlungen für
das laufende Kalenderjahr in Höhe von insgesamt 80 Prozent des
zuletzt für ein Jahr festgesetzten Erstattungsbetrages. 2Die Voraus-
zahlungen werden je zur Hälfte am 15. Juli und am 15. November
gezahlt. 3Der Antrag auf Vorauszahlungen gilt zugleich als Antrag
im Sinne des Absatzes 1. 4Die Vorauszahlungen sind zurückzuzah-
len, wenn Unterlagen, die für die Berechnung der Erstattung
erforderlich sind, nicht bis zum 31. Dezember des auf die Voraus-
zahlung folgenden Kalenderjahres vorgelegt sind. 

(3) 1Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt
die Behörden fest, die über die Anträge auf Erstattung und Voraus-
zahlung entscheiden und die auf den Bund und das Land entfal-
lenden Beträge auszahlen. 2§ 11 Abs. 2 bis 4 des Personenbeför-
derungsgesetzes gilt entsprechend.

(4) 1Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer
Länder, entscheiden die nach Landesrecht zuständigen Landes-
behörden dieser Länder darüber, welcher Teil der Fahrgeldeinnah-
men jeweils auf den Bereich ihres Landes entfällt. 

(5) 1Die Unternehmen im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
legen ihren Anträgen an das Bundesverwaltungsamt den Anteil der
nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr zugrunde,
der auf den Bereich des jeweiligen Landes entfällt; für den Nah-
verkehr von Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 147 Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 bestimmt sich dieser Teil nach dem Anteil der Zug-
kilometer, die von einer Eisenbahn des Bundes mit Zügen des Nah-
verkehrs im jeweiligen Land erbracht werden. 

(6) 1Hinsichtlich der Erstattungen gemäß § 148 für den Nah-
verkehr nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und gemäß § 149 sowie
der entsprechenden Vorauszahlungen nach Absatz 2 wird dieses
Kapitel in bundeseigener Verwaltung ausgeführt. 2Die Verwal-
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tungsaufgaben des Bundes erledigt das Bundesverwaltungsamt
nach fachlichen Weisungen des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales in eigener Zuständigkeit.

(7) 1Für das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsver-
fahrensgesetz und die entsprechenden Gesetze der Länder. 2Bei
Streitigkeiten über die Erstattungen und die Vorauszahlungen ist
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

§ 151  Kostentragung
(1) 1Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche

Beförderung 
1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in

der Hand des Bundes oder eines mehrheitlich dem Bund
gehörenden Unternehmens befinden (auch in Verkehrsver-
bünden), erstattungsberechtigte Unternehmer sind, 

2. im übrigen Nahverkehr für 
a) schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 145 Abs. 1,

die auf Grund eines Grades der Schädigungsfolgen von min-
destens 50 Anspruch auf Versorgung nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz oder nach anderen Bundesgesetzen in
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundes-
versorgungsgesetzes haben oder Entschädigung nach § 28
des Bundesentschädigungsgesetzes erhalten, 

b) ihre Begleitperson im Sinne des § 145 Abs. 2 Nr. 1, 
c) die mitgeführten Gegenstände im Sinne des § 145 Abs. 2

Nr. 2 sowie 
3. im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten

Gegenstände im Sinne des § 145 Abs. 2. 
2Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche
Beförderung der übrigen Personengruppen und der mitgeführten
Gegenstände im Nahverkehr. 
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(2) 1Die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 auf den Bund und nach Ab-
satz 1 Satz 2 auf die einzelnen Länder entfallenden Aufwendungen
für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr errechnen sich
aus dem Anteil der in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebe-
nen Wertmarken und der Hälfte der am Jahresende in Umlauf be-
findlichen gültigen Ausweise im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1 von
schwerbehinderten Menschen, die das sechste Lebensjahr vollen-
det haben und bei denen die Berechtigung zur Mitnahme einer
Begleitperson im Ausweis eingetragen ist, der jeweils auf die in
Absatz 1 genannten Personengruppen entfällt. 2Wertmarken mit
einer Gültigkeitsdauer von einem halben Jahr werden zur Hälfte,
zurückgegebene Wertmarken für jeden vollen Kalendermonat vor
Rückgabe zu einem Zwölftel gezählt. 

(3) 1Die auf den Bund entfallenden Ausgaben für die unent-
geltliche Beförderung im Nahverkehr werden für Rechnung des
Bundes geleistet. 2Die damit zusammenhängenden Einnahmen
werden an den Bund abgeführt. 3Persönliche und sächliche Ver-
waltungskosten werden nicht erstattet.

(4) 1Auf die für Rechnung des Bundes geleisteten Ausgaben
und die mit ihnen zusammenhängenden Einnahmen wird § 4
Abs. 2 des Ersten Überleitungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 603-3, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 1991 (BGBl. I S. 2317) geändert worden ist, nicht angewendet.

§ 152  Einnahmen aus Wertmarken
1Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jährli-

chen Einnahmen sind an den Bund abzuführen: 
1. die Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken an schwer-

behinderte Menschen im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 
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2. ein bundeseinheitlicher Anteil der übrigen Einnahmen, der
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für
jeweils ein Jahr bekannt gemacht wird. 2Er errechnet sich aus
dem Anteil der nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 vom Bund zu
tragenden Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen von
Bund und Ländern für die unentgeltliche Beförderung im Nah-
verkehr, abzüglich der Aufwendungen für die unentgeltliche
Beförderung der in § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Per-
sonengruppen. 

3Die durch Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Men-
schen im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erzielten Einnahmen
sind zum 15. Juli und zum 15. November an den Bund abzu-
führen. 4Von den eingegangenen übrigen Einnahmen sind zum
15. Juli und zum 15. November Abschlagszahlungen in Höhe des
Prozentsatzes, der für das jeweilige Vorjahr nach Satz 1 Nr. 2 be-
kannt gemacht wird, an den Bund abzuführen. 5Die auf den Bund
entfallenden Einnahmen sind für jedes Haushaltsjahr abzurechnen. 

§ 153  Erfassung der Ausweise
1Die für die Ausstellung der Ausweise nach § 69 Abs. 5 zu-

ständigen Behörden erfassen 
1. die am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen Ausweise,

getrennt nach 
a) Art,
b) besonderen Eintragungen und 
c) Zugehörigkeit zu einer der in § 151 Abs. 1 Satz 1 genann-

ten Gruppen, 

Teil 2 · Kapitel 13

174

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 174



2. die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt
nach der jeweiligen Gültigkeitsdauer, und die daraus erzielten
Einnahmen, getrennt nach Zugehörigkeit zu einer der in § 151
Abs. 1 Satz 1 genannten Gruppen als Grundlage für die nach
§ 148 Abs. 4 Nr. 1 und § 149 Abs. 2 Nr. 1 zu ermittelnde Zahl
der Ausweise und Wertmarken, für die nach § 151 Abs. 2 zu
ermittelnde Höhe der Aufwendungen sowie für die nach § 152
vorzunehmende Aufteilung der Einnahmen aus der Ausgabe
von Wertmarken. 2Die zuständigen obersten Landesbehörden
teilen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Er-
gebnis der Erfassung nach Satz 1 spätestens bis zum 31. März
des Jahres mit, in dem die Prozentsätze festzusetzen sind.

§ 154  Verordnungsermächtigungen

(1) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsver-
ordnung auf Grund des § 70 nähere Vorschriften über die Gestal-
tung der Wertmarken, ihre Verbindung mit dem Ausweis und Ver-
merke über ihre Gültigkeitsdauer zu erlassen.

(2) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wer-
den ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzulegen, welche Zug-
gattungen von Eisenbahnen des Bundes zu den Zügen des
Nahverkehrs im Sinne des § 147 Abs. 1 Nr. 5 und zu den zu-
schlagpflichtigen Zügen des Nahverkehrs im Sinne des § 145
Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz zählen.
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Kapitel 14  Straf-, Bußgeld- und
Schlussvorschriften

§ 155  Strafvorschriften

(1) 1Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als Vertrau-
ensperson schwerbehinderter Menschen anvertraut worden oder
sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) 1Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich
oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädi-
gen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-
strafe. 2Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis,
namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen
Geheimhaltung er nach Absatz 1 verpflichtet ist, verwertet. 

(3) 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

§ 156  Bußgeldvorschriften

(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 71 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer

Rechtsverordnung nach § 79 Nr. 1, oder § 71 Abs. 1 Satz 3
schwerbehinderte Menschen nicht beschäftigt,

2. entgegen § 80 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt
oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

3. entgegen § 80 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 4 eine Anzeige nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 
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4. entgegen § 80 Abs. 5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

5. entgegen § 80 Abs. 7 Einblick in den Betrieb oder die Dienst-
stelle nicht oder nicht rechtzeitig gibt, 

6. entgegen § 80 Abs. 8 eine dort bezeichnete Person nicht oder
nicht rechtzeitig benennt, 

7. entgegen § 81 Abs. 1 Satz 4 oder 9 eine dort bezeichnete Ver-
tretung oder einen Beteiligten nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

8. entgegen § 81 Abs. 1 Satz 7 eine Entscheidung nicht erörtert,
oder

9. entgegen § 95 Abs. 2 Satz 1 die Schwerbehindertenvertretung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
unterrichtet oder nicht oder nicht rechtzeitig hört.

(2) 1Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
10 000 Euro geahndet werden.

(3) 1Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesagentur für Arbeit. 

(4) 1§ 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend. 

(5) 1Die Geldbuße ist an das Integrationsamt abzuführen. 2Für
ihre Verwendung gilt § 77 Abs. 5.

§ 157  Stadtstaatenklausel
(1) 1Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird

ermächtigt, die Schwerbehindertenvertretung für Angelegenheiten,
die mehrere oder alle Dienststellen betreffen, in der Weise zu
regeln, dass die Schwerbehindertenvertretungen aller Dienststellen
eine Gesamtschwerbehindertenvertretung wählen. 2Für die Wahl
gilt § 94 Abs. 2, 3, 6 und 7 entsprechend. 

(2) 1§ 97 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.
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§ 158  Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst
1Für den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit fol-

genden Abweichungen: 
1. Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer 3

als einheitliche Dienststelle. 
2. Für den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur

Vorlage des nach § 80 Abs. 1 zu führenden Verzeichnisses, zur
Anzeige nach § 80 Abs. 2 und zur Gewährung von Einblick
nach § 80 Abs. 7 nicht. 2Die Anzeigepflicht nach § 90 Abs. 3
gilt nur für die Beendigung von Probearbeitsverhältnissen. 

3. Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und
Stellen des Bundesnachrichtendienstes, die nicht zu seiner
Zentrale gehören. 3§ 94 Abs. 1 Satz 4 und 5 sowie § 97 sind
nicht anzuwenden. 4In den Fällen des § 97 Abs. 6 ist die
Schwerbehindertenvertretung der Zentrale des Bundesnach-
richtendienstes zuständig. 5Im Falle des § 94 Abs. 6 Satz 4 lädt
der Leiter oder die Leiterin der Dienststelle ein. 6Die Schwer-
behindertenvertretung ist in den Fällen nicht zu beteiligen, in
denen die Beteiligung der Personalvertretung nach dem Bun-
despersonalvertretungsgesetz ausgeschlossen ist. 7Der Leiter
oder die Leiterin des Bundesnachrichtendienstes kann anord-
nen, dass die Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen
ist, Unterlagen nicht vorgelegt oder Auskünfte nicht erteilt
werden dürfen, wenn und soweit dies aus besonderen nach-
richtendienstlichen Gründen geboten ist. 8Die Rechte und
Pflichten der Schwerbehindertenvertretung ruhen, wenn die
Rechte und Pflichten der Personalvertretung ruhen. 9§ 96 Abs.
7 Satz 3 ist nach Maßgabe der Sicherheitsbestimmungen des
Bundesnachrichtendienstes anzuwenden. 10§ 99 Abs. 2 gilt nur
für die in § 99 Abs. 1 genannten Personen und Vertretungen
der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes.
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4. 11Im Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119)
und im Widerspruchsausschüssen bei der Bundesagentur für
Arbeit (§ 120) treten in Angelegenheiten schwerbehinderter
Menschen, die beim Bundesnachrichtendienst beschäftigt
sind, an die Stelle der Mitglieder, die Arbeitnehmer oder
Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber sind (§ 119 Abs. 1 und
§ 120 Abs. 1), Angehörige des Bundesnachrichtendienstes, an
die Stelle der Schwerbehindertenvertretung die Schwerbehin-
dertenvertretung der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes.
12Sie werden dem Integrationsamt und der Bundesagentur für
Arbeit vom Leiter oder der Leiterin des Bundesnachrichten-
dienstes benannt. 13Die Mitglieder der Ausschüsse müssen
nach den dafür geltenden Bestimmungen ermächtigt sein,
Kenntnis von Verschlusssachen des in Betracht kommenden
Geheimhaltungsgrades zu erhalten. 

5. 14Über Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Buches im
Geschäftsbereich des Bundesnachrichtendienstes entstehen,
entscheidet im ersten und letzten Rechtszug der oberste
Gerichtshof des zuständigen Gerichtszweiges.

§ 159  Übergangsregelung

(1) 1Abweichend von § 71 Abs. 1 beträgt die Pflichtquote für
die in § 71 Abs. 3 Nr. 1 und 4 genannten öffentlichen Arbeitgeber
des Bundes weiterhin 6 Prozent, wenn sie am 31. Oktober 1999
auf mindestens 6 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte
Menschen beschäftigt hatten.

(2) 1Auf Leistungen nach § 33 Abs. 2 des Schwerbehinderten-
gesetzes in Verbindung mit dem Ersten Abschnitt der Schwerbe-
hinderten-Ausgleichsabgabeverordnung jeweils in der bis zum
30. September 2000 geltenden Fassung sind die zu diesem Zeit-
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punkt geltenden Rechtsvorschriften weiter anzuwenden, wenn die
Entscheidung über die beantragten Leistungen vor dem 1. Oktober
2000 getroffen worden ist.

(3) 1Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes getroffene
bindende Feststellung über das Vorliegen einer Behinderung, eines
Grades der Behinderung und das Vorliegen weiterer gesundheit-
licher Merkmale gelten als Feststellungen nach diesem Buch.

(4) 1Die nach § 56 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes
erlassenen allgemeinen Richtlinien sind bis zum Erlass von allge-
meinen Verwaltungsvorschriften nach § 141 weiter anzuwenden.

(5) 1§ 17 Abs. 2 Satz 1 ist vom 1. Januar 2008 an mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass auf Antrag Leistungen durch ein Persön-
liches Budget ausgeführt werden.]

(6) 1Auf Erstattungen nach Teil 2 Kapitel 13 ist § 148 für bis
zum 31. Dezember 2004 entstandene Fahrgeldausfälle in der bis
zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden.

§ 159a  Übergangsvorschrift zum Dritten Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

1§ 73 Abs. 2 Nr. 4 ist in der bis zum 31. Dezember 2003 gel-
tenden Fassung weiter anzuwenden, solange Personen an Struk-
turanpassungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch teilnehmen.

§ 160  Überprüfungsregelung

(1) 1Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Kör-
perschaften des Bundes bis zum 30. Juni 2005 über die Situation
behinderter und schwerbehinderter Frauen und Männer auf dem
Ausbildungsstellenmarkt und schlägt die danach zu treffenden
Maßnahmen vor. 
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(2) 1Sie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bun-
des bis zum 30. Juni 2007 über die Wirkungen der Instrumente
zur Sicherung von Beschäftigung und zur betrieblichen Prävention
2Dabei wird auch die Höhe der Beschäftigungspflichtquote über-
prüft.
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Erster Abschnitt 
Weggefallen

§§ 1 bis 13 (weggefallen)

Zweiter Abschnitt 
Förderung der Teilhabe schwer-
behinderter Menschen am Arbeitsleben aus
Mitteln der Ausgleichsabgabe
durch die Integrationsämter

§ 14  Verwendungszwecke

(1) 1Die Integrationsämter haben die ihnen zur Verfügung ste-
henden Mittel der Ausgleichsabgabe einschließlich der Zinsen, der
Tilgungsbeträge aus Darlehen, der zurückgezahlten Zuschüsse
sowie der unverbrauchten Mittel des Vorjahres zu verwenden für
folgende Leistungen:
1. Leistungen zur Förderung des Arbeits- und Ausbildungsplatz-

angebots für schwerbehinderte Menschen,
2. Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben, einschließ-

lich der Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bil-
dungsmaßnahmen,

3. Leistungen für Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben und

4. Leistungen zur Durchführung von Forschungs- und Modell-
vorhaben auf dem Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben, sofern ihnen ausschließlich oder
überwiegend regionale Bedeutung zukommt oder beim Bun-
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desministerium für Arbeit und Soziales beantragte Mittel aus
dem Ausgleichsfonds nicht erbracht werden konnten.

(2) 1Die Mittel der Ausgleichsabgabe sind vorrangig für die För-
derung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 zu verwenden.

(3) 1Die Integrationsämter können sich an der Förderung von
Vorhaben nach §41 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 durch den Ausgleichsfonds
beteiligen.

1. Unterabschnitt:
Leistungen zur Förderung des Arbeits- und
Ausbildungsplatzangebots für schwerbehin-
derte Menschen

§ 15  Leistungen an Arbeitgeber zur Schaffung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen

(1) 1Arbeitgeber können Darlehen oder Zuschüsse bis zur vollen
Höhe der entstehenden notwendigen Kosten zu den Aufwendun-
gen für folgende Maßnahmen erhalten:
1. die Schaffung neuer geeigneter, erforderlichenfalls behinde-

rungsgerecht ausgestatteter Arbeitsplätze in Betrieben oder
Dienststellen für schwerbehinderte Menschen,
a) die ohne Beschäftigungspflicht oder über die Beschäf-

tigungspflicht hinaus (§ 71 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch) eingestellt werden sollen,

b) die im Rahmen der Erfüllung der besonderen Beschäf-
tigungspflicht gegenüber im Arbeits- und Berufsleben be-
sonders betroffenen schwerbehinderten Menschen (§ 71

2. Abschnitt · 1. Unterabschnitt
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Abs. 1 Satz 2 und § 72 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch) eingestellt werden sollen,

c) die nach einer längerfristigen Arbeitslosigkeit von mehr als
12 Monaten eingestellt werden sollen,

d) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkann-
ten Werkstatt für behinderte Menschen eingestellt werden
sollen,

e) die zur Durchführung von Maßnahmen der besonderen
Fürsorge und Förderung nach § 81 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4
Satz 1 Nr. 1, 4 und 5 und Abs. 5 Satz 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch auf einen neu zu schaffenden Arbeitsplatz
umgesetzt werden sollen oder deren Beschäftigungs-
verhältnis ohne Umsetzung auf einen neu zu schaffenden
Arbeitsplatz enden würde,

2. die Schaffung neuer geeigneter, erforderlichenfalls behinde-
rungsgerecht ausgestatteter Ausbildungsplätze und Plätze zur
sonstigen beruflichen Bildung für schwerbehinderte Men-
schen, insbesondere zur Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch, in Betrieben oder Dienststellen, 

wenn gewährleistet wird, dass die geförderten Plätze für einen
nach Lage des Einzelfalles zu bestimmenden langfristigen Zeitraum
schwerbehinderten Menschen vorbehalten bleiben. 2Leistungen
können auch zu den Aufwendungen erbracht werden, die durch
die Ausbildung schwerbehinderter Menschen im Gebrauch der
nach Satz 1 geförderten Gegenstände entstehen.

(2) 1Leistungen sollen nur erbracht werden, wenn sich der
Arbeitgeber in einem angemessenen Verhältnis an den Gesamt-
kosten beteiligt. 2Sie können nur erbracht werden, soweit Mittel
für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu erbringen sind
oder erbracht werden. 3Art und Höhe der Leistung bestimmen sich
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nach den Umständen des Einzelfalles. 4Darlehen sollen mit jährlich
10 vom Hundert getilgt werden; von der Tilgung kann im Jahr der
Auszahlung und dem darauf folgenden Kalenderjahr abgesehen
werden. 5Auch von der Verzinsung kann abgesehen werden.

(3) 1Die behinderungsgerechte Ausstattung von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen und die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen
können, wenn Leistungen nach Absatz 1 nicht erbracht werden,
nach den Vorschriften über die begleitende Hilfe im Arbeitsleben
(§ 26) gefördert werden.

§ 16  Arbeitsmarktprogramme
für schwerbehinderte Menschen

1Die Integrationsämter können der Bundesagentur für Arbeit
Mittel der Ausgleichsabgabe zur Durchführung befristeter regio-
naler Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen
gemäß §104 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuwei-
sen.

2. Unterabschnitt:
Leistungen zur begleitenden Hilfe 
im Arbeitsleben

§ 17  Leistungsarten

(1) 1Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben können
erbracht werden
1. an schwerbehinderte Menschen

a) für technische Arbeitshilfen (§19),
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes (§ 20),

2. Abschnitt · 2. Unterabschnitt
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c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruf-
lichen Existenz (§ 21),

d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinde-
rungsgerechten Wohnung (§ 22),

e) (aufgehoben)
f) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweite-

rung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten (§ 24) und
g) in besonderen Lebenslagen (§ 25),

2. an Arbeitgeber
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und

Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen (§ 26),
b) für Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung

besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und
junger Erwachsener (§ 26a),

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsaus-
bildung behinderter Jugendlicher und junger Erwachsener
(§ 26b),

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements (§ 26c) und

e) bei außergewöhnlichen Belastungen (§ 27),
3. an Träger von Integrationsfachdiensten zu den Kosten ihrer

Inanspruchnahme (§ 27a) einschließlich freier gemeinnütziger
Einrichtungen und Organisationen zu den Kosten einer psy-
chosozialen Betreuung schwerbehinderter Menschen (§ 28)
sowie an Träger von Integrationsprojekten (§ 28a),

4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bil-
dungsmaßnahmen (§ 29). 

Daneben können solche Leistungen unter besonderen Umständen
an Träger sonstiger Maßnahmen erbracht werden, die dazu dienen
und geeignet sind, die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Aufnahme, Aus-

SchwbAV · §§ 16–17
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übung oder Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung)
zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu sichern.

(1a) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der
Zuständigkeit des Integrationsamtes für die begleitende Hilfe im
Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung
stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer not-
wendigen Arbeitsassistenz.

(1b) 1Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der
Zuständigkeit des Integrationsamtes aus den ihm aus der Aus-
gleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf
Übernahme der Kosten einer Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) 1Andere als die in Absatz 1 bis 1b genannten Leistungen,
die der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
nicht oder nur mittelbar dienen, können nicht erbracht werden.
2Insbesondere können medizinische Maßnahmen sowie Urlaubs-
und Freizeitmaßnahmen nicht gefördert werden.

§ 18  Leistungsvoraussetzungen

(1) 1Leistungen nach §17 Abs. 1 bis 1b dürfen nur erbracht
werden, soweit Leistungen für denselben Zweck nicht von einem
Rehabilitationsträger, vom Arbeitgeber oder von anderer Seite zu
erbringen sind oder, auch wenn auf sie ein Rechtsanspruch nicht
besteht, erbracht werden. 2Der Nachrang der Träger der Sozialhilfe
gemäß §2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und das Verbot
der Aufstockung von Leistungen der Rehabilitationsträger durch
Leistungen der Integrationsämter (§102 Abs. 5 Satz 2 letzter
Halbsatz des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) und die Möglich-
keit der Integrationsämter, Leistungen der begleitenden Hilfe im

2. Abschnitt · 2. Unterabschnitt
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Arbeitsleben vorläufig zu erbringen (§102 Abs. 6 Satz 3 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch), bleiben unberührt.

(2) 1Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur begleiten-
den Hilfe im Arbeitsleben können erbracht werden,
1. wenn die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen

Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung von Art oder Schwere
der Behinderung auf besondere Schwierigkeiten stößt und
durch die Leistungen ermöglicht, erleichtert oder gesichert
werden kann und

2. wenn es dem schwerbehinderten Menschen wegen des
behinderungsbedingten Bedarfs nicht zuzumuten ist, die er-
forderlichen Mittel selbst aufzubringen. 2In den übrigen Fällen
sind seine Einkommensverhältnisse zu berücksichtigen.

(3) 1Die Leistungen können als einmalige oder laufende Leis-
tungen erbracht werden. 2Laufende Leistungen können in der Regel
nur befristet erbracht werden. 3Leistungen können wiederholt
erbracht werden.

I. Leistungen an schwerbehinderte Menschen

§ 19  Technische Arbeitshilfen
1Für die Beschaffung technischer Arbeitshilfen, ihre Wartung,

Instandsetzung und die Ausbildung des schwerbehinderten Men-
schen im Gebrauch können die Kosten bis zur vollen Höhe über-
nommen werden. 2Gleiches gilt für die Ersatzbeschaffung und die
Beschaffung zur Anpassung an die technische Weiterentwicklung.
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§ 20  Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes
1Schwerbehinderte Menschen können Leistungen zum Errei-

chen des Arbeitsplatzes nach Maßgabe der Kraftfahrzeughilfe-Ver-
ordnung vom 28. September 1987 (BGBl. I S. 2251) erhalten.

§ 21  Hilfen zur Gründung und Erhaltung einer 
selbständigen beruflichen Existenz

(1) 1Schwerbehinderte Menschen können Darlehen oder Zins-
zuschüsse zur Gründung und zur Erhaltung einer selbständigen
beruflichen Existenz erhalten, wenn
1. sie die erforderlichen persönlichen und fachlichen Vorausset-

zungen für die Ausübung der Tätigkeit erfüllen,
2. sie ihren Lebensunterhalt durch die Tätigkeit voraussichtlich

auf Dauer im Wesentlichen sicherstellen können und
3. die Tätigkeit unter Berücksichtigung von Lage und Entwick-

lung des Arbeitsmarktes zweckmäßig ist.

(2) 1Darlehen sollen mit jährlich 10 vom Hundert getilgt wer-
den. 2Von der Tilgung kann im Jahr der Auszahlung und dem dar-
auf folgenden Kalenderjahr abgesehen werden. 3Satz 2 gilt, wenn
Darlehen verzinslich gegeben werden, für die Verzinsung.

(3) 1Sonstige Leistungen zur Deckung von Kosten des laufen-
den Betriebs können nicht erbracht werden.

(4) 1Die §§17 bis 20 und die §§ 22 bis § 27 sind zugunsten von
schwerbehinderten Menschen, die eine selbständige Tätigkeit aus-
üben oder aufzunehmen beabsichtigen, entsprechend anzuwen-
den.
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§ 22  Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung
einer behinderungsgerechten Wohnung

(1) 1Schwerbehinderte Menschen können Leistungen erhalten
1. zur Beschaffung von behinderungsgerechtem Wohnraum im

Sinne des §16 des Wohnraumförderungsgesetzes,
2. zur Anpassung von Wohnraum und seiner Ausstattung an die

besonderen behinderungsbedingten Bedürfnisse und 
3. zum Umzug in eine behinderungsgerechte oder erheblich ver-

kehrsgünstiger zum Arbeitsplatz gelegene Wohnung.

(2) 1Leistungen können als Zuschüsse, Zinszuschüsse oder
Darlehen erbracht werden. 2Höhe, Tilgung und Verzinsung be-
stimmen sich nach den Umständen des Einzelfalls.

(3) 1Leistungen von anderer Seite sind nur insoweit anzurech-
nen, als sie schwerbehinderten Menschen für denselben Zweck
wegen der Behinderung zu erbringen sind oder erbracht werden.

§ 23  (aufgehoben)

§ 24  Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen 
zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher
Kenntnisse und Fertigkeiten

1Schwerbehinderte Menschen, die an inner- oder außerbe-
trieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung zur Erhaltung
und Erweiterung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten
oder zur Anpassung an die technische Entwicklung teilnehmen,
vor allem an besonderen Fortbildungs- und Anpassungsmaßnah-
men, die nach Art, Umfang und Dauer den Bedürfnissen dieser
schwerbehinderten Menschen entsprechen, können Zuschüsse bis
zur Höhe der ihnen durch die Teilnahme an diesen Maßnahmen
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entstehenden Aufwendungen erhalten. 2Hilfen können auch zum
beruflichen Aufstieg erbracht werden.

§ 25  Hilfen in besonderen Lebenslagen
1Andere Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben als

die in den §§19 bis 24 geregelten Leistungen können an schwer-
behinderte Menschen erbracht werden, wenn und soweit sie unter
Berücksichtigung von Art oder Schwere der Behinderung erfor-
derlich sind, um die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu sichern.

II. Leistungen an Arbeitgeber

§ 26  Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen

(1) 1Arbeitgeber können Darlehen oder Zuschüsse bis zur voll-
en Höhe der entstehenden notwendigen Kosten für folgende Maß-
nahmen erhalten:
1. die behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der

Arbeitsstätten einschließlich der Betriebsanlagen, Maschinen
und Geräte,

2. die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen für schwerbehinder-
te Menschen, insbesondere wenn eine Teilzeitbeschäftigung
mit einer Dauer auch von weniger als 18 Stunden, wenigstens
aber 15 Stunden wöchentlich wegen Art oder Schwere der
Behinderung notwendig ist,

3. die Ausstattung von Arbeits- oder Ausbildungsplätzen mit not-
wendigen technischen Arbeitshilfen, deren Wartung und
Instandsetzung sowie die Ausbildung des schwerbehinderten
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Menschen im Gebrauch der nach den Nummern 1 bis 3
geförderten Gegenstände, 

4. sonstige Maßnahmen, durch die eine möglichst dauerhafte
behinderungsgerechte Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen in Betrieben oder Dienststellen ermöglicht, erleichtert
oder gesichert werden kann. 

2Gleiches gilt für Ersatzbeschaffungen oder Beschaffungen zur
Anpassung an die technische Weiterentwicklung.

(2) 1Art und Höhe der Leistung bestimmen sich nach den Um-
ständen des Einzelfalls, insbesondere unter Berücksichtigung, ob
eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung von Maß-
nahmen nach Absatz 1 gemäß § 81 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1
Nr. 4 und 5 und Abs. 5 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch besteht und erfüllt wird sowie ob schwerbehinderte Men-
schen ohne Beschäftigungspflicht oder über die Beschäftigungs-
pflicht hinaus (§ 71 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) oder
im Rahmen der Erfüllung der besonderen Beschäftigungspflicht
gegenüber bei der Teilhabe am Arbeitsleben besonders betroffenen
schwerbehinderten Menschen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 und § 72 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch) beschäftigt werden.

(3) 1§15 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

§ 26a  Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbil-
dung besonders betroffener schwerbehinderter
Jugendlicher und junger Erwachsener

1Arbeitgeber, die ohne Beschäftigungspflicht (§ 71 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch) besonders betroffene schwer-
behinderte Menschen zur Berufsausbildung einstellen, können
Zuschüsse zu den Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren bei
der Berufsausbildung, erhalten.
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§ 26b  Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der
Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und
junger Erwachsener

1Arbeitgeber können Prämien und Zuschüsse zu den Kosten
der Berufsausbildung behinderter Jugendlicher und junger Er-
wachsener erhalten, die für die Zeit der Berufsausbildung schwer-
behinderten Menschen nach § 68 Abs. 4 gleichgestellt sind.

§ 26c  Prämien zur Einführung eines betrieblichen
Eingliederungsmanagements

1Arbeitgeber können zur Einführung eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements Prämien erhalten.

§ 27  Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen

(1) 1Arbeitgeber können Zuschüsse zur Abgeltung außerge-
wöhnlicher Belastungen erhalten, die mit der Beschäftigung eines
schwerbehinderten Menschen verbunden sind, der nach Art oder
Schwere seiner Behinderung im Arbeits- und Berufsleben beson-
ders betroffen ist (§ 72 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch) oder im Anschluss an eine Beschäftigung
in einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder in
Teilzeit (§ 75 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)
beschäftigt wird, vor allem, wenn ohne diese Leistungen das
Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde. 2Leistungen nach Satz 1
können auch in Probebeschäftigungen und Praktika erbracht wer-
den, die ein in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäf-
tigter schwerbehinderter Mensch im Rahmen von Maßnahmen
zur Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
(§ 5 Abs. 4 der Werkstättenverordnung) absolviert, wenn die dem
Arbeitgeber entstehenden außergewöhnlichen Belastungen nicht
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durch die in dieser Zeit erbrachten Leistungen der Rehabilita-
tionsträger abgedeckt werden.

(2) 1Außergewöhnliche Belastungen sind überdurchschnittlich
hohe finanzielle Aufwendungen oder sonstige Belastungen, die
einem Arbeitgeber bei der Beschäftigung eines schwerbehinderten
Menschen auch nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten entstehen
und für die die Kosten zu tragen für den Arbeitgeber nach Art oder
Höhe unzumutbar ist.

(3) 1Für die Zuschüsse zu notwendigen Kosten nach Absatz 2
gilt § 26 Abs. 2 entsprechend.

(4) 1Die Dauer des Zuschusses bestimmt sich nach den Um-
ständen des Einzelfalls.

III. Sonstige Leistungen

§ 27a  Leistungen an Integrationsfachdienste
1Träger von Integrationsfachdiensten im Sinne des Kapitels 7

des Teils 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch können Leistun-
gen nach §113 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu den
durch ihre Inanspruchnahme entstehenden notwendigen Kosten
erhalten.

§ 28  Leistungen zur Durchführung der psychosozialen
Betreuung schwerbehinderter Menschen

(1) 1Freie gemeinnützige Träger psychosozialer Dienste, die das
Integrationsamt an der Durchführung der ihr obliegenden Aufgabe
der im Einzelfall erforderlichen psychosozialen Betreuung schwer-
behinderter Menschen unter Fortbestand ihrer Verantwortlichkeit
beteiligt, können Leistungen zu den daraus entstehenden notwen-
digen Kosten erhalten.
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(2) 1Leistungen nach Absatz 1 setzen voraus, dass
1. der psychosoziale Dienst nach seiner personellen, räumlichen

und sächlichen Ausstattung zur Durchführung von Maßnah-
men der psychosozialen Betreuung geeignet ist, insbesondere
mit Fachkräften ausgestattet ist, die über eine geeignete Beruf-
squalifikation, eine psychosoziale Zusatzqualifikation und aus-
reichende Berufserfahrung verfügen, und

2. die Maßnahmen
a) nach Art, Umfang und Dauer auf die Aufnahme, Ausübung

oder Sicherung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt ausgerichtet und dafür geeignet sind, 

b) nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit durchgeführt werden, insbesondere die Kosten ange-
messen sind, und

c) auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem Integrations-
amt und dem Träger des psychosozialen Dienstes durchge-
führt werden. 

2Leistungen können gleichermaßen für Maßnahmen für schwer-
behinderte Menschen erbracht werden, die diesen Dienst unter
bestimmten, in der Vereinbarung näher zu regelnden Vorausset-
zungen im Einvernehmen mit dem Integrationsamt unmittelbar in
Anspruch nehmen.

(3) 1Leistungen sollen in der Regel bis zur vollen Höhe der not-
wendigen Kosten erbracht werden, die aus der Beteiligung an den
im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen entstehen. 2Das Nähere
über die Höhe der übernehmenden Kosten, ihre Erfassung, Dar-
stellung und Abrechnung bestimmt sich nach der Vereinbarung
zwischen dem Integrationsamt und dem Träger des psychosozialen
Dienstes gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c.
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§ 28a  Leistungen an Integrationsprojekte
1Integrationsprojekte im Sinne des Kapitels 11 des Teils 2 des

Neunten Buches Sozialgesetzbuch können Leistungen für Aufbau,
Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer
betriebswirtschaftlichen Beratung und besonderen Aufwand erhal-
ten.

§ 29  Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-,
Schulungs- und Bildungsmaßnahmen

(1) 1Die Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaß-
nahmen für Vertrauenspersonen schwerbehinderter Menschen,
Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-, Staats-
anwalts- und Präsidialräte sowie die Mitglieder der Stufenvertre-
tungen wird gefördert, wenn es sich um Veranstaltungen der Inte-
grationsämter im Sinne des §102 Abs. 2 Satz 6 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch handelt. 2Die Durchführung von Maß-
nahmen im Sinne des Satzes 1 durch andere Träger kann gefördert
werden, wenn die Maßnahmen erforderlich und die Integrations-
ämter an ihrer inhaltlichen Gestaltung maßgeblich beteiligt sind.

(2) 1Aufklärungsmaßnahmen sowie Schulungs- und Bildungs-
maßnahmen für die Qualifizierung des nach §102 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch einzusetzenden Personals sowie
für andere als in Absatz 1 genannte Personen, die die Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben zum Gegenstand
haben, können gefördert werden. 2Dies gilt auch für notwendige
Informationsschriften und -veranstaltungen über Rechte, Pflichten,
Leistungen und sonstige Eingliederungshilfen sowie Nachteilsaus-
gleiche nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch und anderen
Vorschriften.
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3. Unterabschnitt:
Leistungen für Einrichtungen zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben

§ 30  Förderungsfähige Einrichtungen

(1) 1Leistungen können für die Schaffung, Erweiterung, Aus-
stattung und Modernisierung folgender Einrichtungen erbracht
werden: 
1. betriebliche, überbetriebliche und außerbetriebliche Einrich-

tungen zur Vorbereitung von behinderten Menschen auf eine
berufliche Bildung oder die Teilhabe am Arbeitsleben,

2. betriebliche, überbetriebliche und außerbetriebliche Einrich-
tungen zur beruflichen Bildung behinderter Menschen,

3. Einrichtungen, soweit sie während der Durchführung von
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation behinderte Men-
schen auf eine berufliche Bildung oder die Teilhabe am
Arbeitsleben vorbereiten,

4. Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

5. Blindenwerkstätten mit einer Anerkennung auf Grund des
Blindenwarenvertriebsgesetzes vom 9. April 1965 (BGBL. I
S. 311) in der bis zum 13. September 2007 geltenden Fassung,

6. Wohnstätten für behinderte Menschen, die auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt, in Werkstätten für behinderte Menschen
oder in Blindenwerkstätten tätig sind.

7. (weggefallen)
2Zur länderübergreifenden Bedarfsbeurteilung wird das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales bei der Planung neuer oder
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Erweiterung bestehender Einrichtungen nach Satz 1 Nr. 4 bis 6
beteiligt.

(2) 1Öffentliche oder gemeinnützige Träger eines besonderen
Beförderungsdienstes für behinderte Menschen können Leistun-
gen zur Beschaffung und behinderungsgerechten Ausstattung von
Kraftfahrzeugen erhalten. 2Die Höhe der Leistung bestimmt sich
nach dem Umfang, in dem der besondere Beförderungsdienst für
Fahrten schwerbehinderter Menschen von und zur Arbeitsstätte
benutzt wird.

(3) 1Leistungen zur Deckung von Kosten des laufenden
Betriebs dürfen nur ausnahmsweise erbracht werden, wenn hier-
durch der Verlust bestehender Beschäftigungsmöglichkeiten für be-
hinderte Menschen abgewendet werden kann. 2Für Einrichtungen
nach Absatz 1 Nr. 4 bis 6 sind auch Leistungen zur Deckung eines
Miet- oder Pachtzinses zulässig.

§ 31  Förderungsvoraussetzungen

(1) 1Die Einrichtungen im Sinne des §30 Abs.1 können geför-
dert werden, wenn sie 
1. ausschließlich oder überwiegend behinderte Menschen auf-

nehmen, die Leistungen eines Rehabilitationsträgers in
Anspruch nehmen,

2. behinderten Menschen unabhängig von der Ursache der
Behinderung und unabhängig von der Mitgliedschaft in der
Organisation des Trägers der Einrichtung offen stehen und

3. nach ihrer personellen, räumlichen und sächlichen Ausstat-
tung die Gewähr dafür bieten, dass die Rehabilitationsmaß-
nahmen nach zeitgemäßen Erkenntnissen durchgeführt wer-
den und einer dauerhaften Teilhabe am Arbeitsleben dienen.
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(2) 1Darüber hinaus setzt die Förderung voraus bei
1. Einrichtungen im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 1:

Die in diesen Einrichtungen durchzuführenden Maßnahmen
sollen den individuellen Belangen der behinderten Menschen
Rechnung tragen und sowohl eine werkspraktische wie fach-
theoretische Unterweisung umfassen. 2Eine begleitende Be-
treuung entsprechend den Bedürfnissen der behinderten Men-
schen muss sichergestellt sein. 3Maßnahmen zur Vorbereitung
auf eine berufliche Bildung sollen sich auf mehrere Berufsfelder
erstrecken und Aufschluss über Neigung und Eignung der
behinderten Menschen geben.

2. 4Einrichtungen im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 2:
a) Die Eignungsvoraussetzungen nach den §§ 27 bis 30 des

Berufsbildungsgesetzes oder nach den §§ 21 bis 22b der
Handwerksordnung zur Ausbildung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen müssen erfüllt sein. 5Dies gilt auch für Ausbil-
dungsgänge, die nach § 66 des Berufsbildungsgesetzes oder
nach §42m der Handwerksordnung durchgeführt werden.

b) 6Außer- oder überbetriebliche Einrichtungen sollen unter
Einbeziehung von Plätzen für berufsvorbereitende Maß-
nahmen über in der Regel mindestens 200 Plätze für die
berufliche Bildung in mehreren Berufsfeldern verfügen. 7Sie
müssen in der Lage sein, behinderte Menschen mit beson-
derer Art oder Schwere der Behinderung beruflich zu bil-
den. 8Sie müssen über die erforderliche Zahl von Ausbildern
und die personellen und sächlichen Voraussetzungen für
eine begleitende ärztliche, psychologische und soziale
Betreuung entsprechend den Bedürfnissen der behinderten
Menschen verfügen. 9Bei Unterbringung im Internat muss
die behinderungsgerechte Betreuung sichergestellt sein.
10Die Einrichtungen sind zur vertrauensvollen Zusammen-
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arbeit insbesondere untereinander und mit den für die
Rehabilitation zuständigen Behörden verpflichtet.

3. 11Einrichtungen im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 3:
Die in diesen Einrichtungen in einem ineinandergreifenden
Verfahren durchzuführenden Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben müssen ent-
sprechend den individuellen Gegebenheiten so ausgerichtet
sein, dass nach Abschluss dieser Maßnahmen ein möglichst
nahtloser Übergang in eine berufliche Bildungsmaßnahme
oder in das Arbeitsleben gewährleistet ist. 12Für die Durch-
führung der Maßnahmen müssen besondere Fachdienste zur
Verfügung stehen.

4. 13Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 30
Abs. 1 Nr. 4: Sie müssen gemäß §142 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch anerkannt sein oder voraussichtlich aner-
kannt werden.

5. 14Blindenwerkstätten im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 5:
Sie müssen auf Grund des Blindenwarenvertriebsgesetzes
anerkannt sein.

6. 15Wohnstätten im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 6:
Sie müssen hinsichtlich ihrer baulichen Gestaltung, Wohn-
flächenbemessung und Ausstattung den besonderen Bedürf-
nissen der behinderten Menschen entsprechen. 16Die Aufnah-
me auch von behinderten Menschen, die nicht im Arbeitsleben
stehen, schließt eine Förderung entsprechend dem Anteil der
im Arbeitsleben stehenden schwerbehinderten Menschen
nicht aus. 17Der Verbleib von schwerbehinderten Menschen,
die nicht mehr im Arbeitsleben stehen, insbesondere von
schwerbehinderten Menschen nach dem Ausscheiden aus
einer Werkstatt für behinderte Menschen, beeinträchtigt nicht
die zweckentsprechende Verwendung der eingesetzten Mittel.
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§ 32  Förderungsgrundsätze

(1) 1Leistungen sollen nur erbracht werden, wenn sich der
Träger der Einrichtung in einem angemessenen Verhältnis an den
Gesamtkosten beteiligt und alle anderen Finanzierungsmöglich-
keiten aus Mitteln der öffentlichen Hände und aus privaten Mitteln
in zumutbarer Weise in Anspruch genommen worden sind.

(2) 1Leistungen dürfen nur erbracht werden, soweit Leistungen
für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu erbringen sind
oder erbracht werden. 2Werden Einrichtungen aus aushaltsmitteln
des Bundes oder anderer öffentlicher Hände gefördert, ist eine För-
derung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nur zulässig, wenn der
Förderungszweck sonst nicht erreicht werden kann.

(3) 1Leistungen können nur erbracht werden, wenn ein Bedarf
an entsprechenden Einrichtungen festgestellt und die Deckung der
Kosten des laufenden Betriebs gesichert ist.

(4) 1Eine Nachfinanzierung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe
ist nur zulässig, wenn eine Förderung durch die gleiche Stelle vor-
angegangen ist. 

§ 33  Art und Höhe der Leistungen

(1) 1Leistungen können als Zuschüsse oder Darlehen erbracht
werden. 2Zuschüsse sind auch Zinszuschüsse zur Verbilligung von
Fremdmitteln.

(2) 1Art und Höhe der Leistung bestimmen sich nach den Um-
ständen des Einzelfalls, insbesondere nach dem Anteil der schwer-
behinderten Menschen an der Gesamtzahl des aufzunehmenden
Personenkreises, nach der wirtschaftlichen Situation der Einrich-
tung und ihres Trägers sowie nach Bedeutung und Dringlichkeit
der beabsichtigten Rehabilitationsmaßnahmen.
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§ 34  Tilgung und Verzinsung von Darlehen

(1) 1Darlehen nach § 33 sollen jährlich mit 2 vom Hundert
getilgt und mit 2 vom Hundert verzinst werden; bei Ausstattungs-
investitionen beträgt die Tilgung 10 vom Hundert. 2Die durch die
fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen wachsen den Tilgungs-
beträgen zu.

(2) 1Von der Tilgung und Verzinsung von Darlehen kann bis
zum Ablauf von zwei Jahren nach Inbetriebnahme abgesehen wer-
den.

SchwbAV · §§ 32–34
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Dritter Abschnitt
Ausgleichsfonds

1. Unterabschnitt:
Gestaltung des Ausgleichsfonds

§ 35  Rechtsform
1Der Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe

schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben (Ausgleichsfonds)
ist ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen des Bundes mit eigener
Wirtschafts- und Rechnungsführung. 2Er ist von den übrigen
Vermögen des Bundes, seinen Rechten und Verbindlichkeiten ge-
trennt zu halten. 3Für Verbindlichkeiten, die  das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales als Verwalter des Ausgleichsfonds ein-
geht, haftet nur der Ausgleichsfonds; der Ausgleichsfonds haftet
nicht für die sonstigen Verbindlichkeiten des Bundes.

§ 36  Weiterleitung der Mittel an den Ausgleichsfonds
1Die Integrationsämter leiten zum 30. Juni eines jeden Jahres

20 vom Hundert des im Zeitraum vom 1. Juni des vorangegan-
genen Jahres bis zum 31. Mai des Jahres eingegangenen Aufkom-
mens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds weiter. 2Sie tei-
len dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zum 30. Juni
eines jeden Jahres das Aufkommen an Ausgleichsabgabe für das
vorangegangene Kalenderjahr auf der Grundlage des bis zum
31. Mai des Jahres tatsächlich an die Integrationsämter gezahlten
Aufkommens mit. 3Sie teilen zum 31. Januar eines jeden Jahres das
Aufkommen an Ausgleichsabgabe für das vorvergangene Kalen-
derjahr dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit.

3. Abschnitt · 1. Unterabschnitt
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§ 37  Anwendung der Vorschriften der 
Bundeshaushaltsordnung

1Für den Ausgleichsfonds gelten die Bundeshaushaltsordnung
sowie die zu ihrer Ergänzung und Durchführung erlassenen Vor-
schriften entsprechend, soweit die Vorschriften dieser Verordnung
nichts anderes bestimmen. 

§ 38  Aufstellung eines Wirtschaftsplans

(1) 1Für jedes Kalenderjahr (Wirtschaftsjahr) ist ein Wirt-
schaftsplan aufzustellen.

(2) 1Der Wirtschaftsplan enthält alle im Wirtschaftsjahr
1. zu erwartenden Einnahmen
2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und
3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen.
2Zinsen, Tilgungsbeträge aus Darlehen, zurückgezahlte Zuschüsse
sowie unverbrauchte Mittel des Vorjahres fließen dem Ausgleichs-
fonds als Einnahmen zu.

(3) 1Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Ausgaben aus-
zugleichen.

(4) 1Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

(5) 1Die Ausgaben sind übertragbar.

§ 39  Feststellung des Wirtschaftsplans
1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt im

Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und im Ein-
vernehmen mit dem Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen
(Beirat) den Wirtschaftsplan fest. 2§1 der Bundeshaushaltsordnung
findet keine Anwendung.

SchwbAV · §§ 35–39
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§ 40  Ausführung des Wirtschaftsplans

(1) 1Bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds sind die
jeweils gültigen Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen des Bundes zu Grunde zu legen. 2Von ihnen kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen abgewichen
werden.

(2) 1Verpflichtungen, die in Folgejahren zu Ausgaben führen,
dürfen nur eingegangen werden, wenn die Finanzierung der Aus-
gaben durch das Aufkommen an Ausgleichsabgabe gesichert ist. 

(3) 1Überschreitungen der Ausgabeansätze sind nur zulässig,
wenn
1. hierfür ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedürfnis

besteht und
2. entsprechende Einnahmeerhöhungen vorliegen.
2Außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn
1. hierfür ein unvorhergesehenes und unabweisbares Bedürfnis

besteht und
2. Beträge in gleicher Höhe bei anderen Ausgabeansätzen einge-

spart werden oder entsprechende Einnahmeerhöhungen vor-
liegen.

3Die Entscheidung hierüber trifft das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales im Benehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen und im Einvernehmen mit dem Beirat.

(4) 1Bis zur bestimmungsmäßigen Verwendung sind die Aus-
gabemittel verzinslich anzulegen.

3. Abschnitt · 1. Unterabschnitt
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2. Unterabschnitt:
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben aus Mitteln des
Ausgleichsfonds

§ 41  Verwendungszwecke

(1) 1Die Mittel aus dem Ausgleichsfonds sind zu verwenden für
1. Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur besonderen

Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben, insbesondere durch Eingliederungszuschüsse
und Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch, und zwar ab 2009 jährlich in Höhe
von 16 vom Hundert des Aufkommens an Ausgleichsabgabe,

2. befristete überregionale Programme zum Abbau der Arbeits-
losigkeit schwerbehinderter Menschen, besonderer Gruppen
von schwerbehinderten Menschen (§ 72 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch) oder schwerbehinderter Frauen sowie zur
Förderung des Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinder-
te Menschen,

3. Einrichtungen nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, soweit sie den
Interessen mehrerer Länder dienen; Einrichtungen dienen den
Interessen mehrerer Länder auch dann, wenn sie Bestandteil
eines abgestimmten Plans sind, der ein länderübergreifendes
Netz derartiger Einrichtungen zum Gegenstand hat,

4. überregionale Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben, insbesondere durch betriebliches Eingliede-
rungsmanagement, und der Förderung der Ausbildung schwer-
behinderter Jugendlicher,

SchwbAV · §§ 40–41
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5. die Entwicklung technischer Arbeitshilfen und 
6. Aufklärungs-, Fortbildungs- und Forschungsmaßnahmen auf

dem Gebiet der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben, sofern diesen Maßnahmen überregionale Bedeu-
tung zukommt.

(2) 1Die Mittel des Ausgleichsfonds sind vorrangig für die Ein-
gliederung schwerbehinderter Menschen in den allgemeinen
Arbeitsmarkt zu verwenden.

(3) 1Der Ausgleichsfonds kann sich an der Förderung von For-
schungs- und Modellvorhaben durch die Integrationsämter nach
§14 Abs. 1 Nr. 4 beteiligen, sofern diese Vorhaben auch für ande-
re Länder oder den Bund von Bedeutung sein können. 

(4) 1Die §§ 31 bis 34 gelten entsprechend.

3. Unterabschnitt:
Verfahren zur Vergabe der Mittel des
Ausgleichsfonds

§ 42  Anmeldeverfahren und Anträge
1Leistungen aus dem Ausgleichsfonds sind vom Träger der

Maßnahme schriftlich beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales zu beantragen, in den Fällen des § 41 Abs. 1 Nr. 3 nach
vorheriger Abstimmung mit dem Land, in dem der Integrationsbe-
trieb oder die Integrationsabteilung oder die Einrichtung ihren Sitz
hat oder haben soll. 2Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les leitet die Anträge mit seiner Stellungnahme dem Beirat zu.

3. Abschnitt · 3. Unterabschnitt
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§ 43  Vorschlagsrecht des Beirats

(1) 1Der Beirat nimmt zu den Anträgen Stellung. 2Die Stellun-
gnahme hat einen Vorschlag zu enthalten, ob, in welcher Art und
Höhe sowie unter welchen Bedingungen und Auflagen Mittel des
Ausgleichsfonds vergeben werden sollen.

(2) 1Der Beirat kann unabhängig vom Vorliegen oder in
Abwandlung eines schriftlichen Antrags Vorhaben zur Förderung
vorschlagen.

§ 44  Entscheidung

(1) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales entschei-
det über die Anträge auf Grund der Vorschläge des Beirats durch
schriftlichen Bescheid.

(2) 1Der Beirat ist über die getroffene Entscheidung zu unter-
richten.

§ 45  Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales

1Für Vorhaben des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les, die dem Beirat zur Stellungnahme zuzuleiten sind, gelten die
§§ 43 und 44 entsprechend.

SchwbAV · §§ 42–45
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Vierter Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 46  Übergangsregelungen

(1) 1Abweichend von § 36 leiten die Integrationsämter
1. zum 30. Juni 2005 30 vom Hundert des im Zeitraum vom

1. Januar 2005 bis zum 31. Mai 2005 eingegangenen Aus-
gleichsabgabeaufkommens und 45 vom Hundert des Aus-
gleichsabgabeaufkommens für das Kalenderjahr 2003 an den
Ausgleichsfonds weiter; dabei werden die nach § 36 Abs. 2 in
der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung geleisteten
Abschlagszahlungen berücksichtigt, 

2. bis zum Ablauf des Jahres, in dem die Förderung durch Inves-
titionskostenzuschüsse der vom Beirat für die Teilhabe behin-
derter Menschen vorgeschlagenen und von den Ländern bis
zum 30. Juni 2006 bewilligten Projekte für Werk- und Wohn-
stätten für behinderte Menschen sowie Blindenwerkstätten
durch den Ausgleichsfonds endet, im Jahr 2005 zusätzlich zu
Nummer 1 und ab dem Jahr 2006 zusätzlich bis zu 4 vom Hun-
dert des Ausgleichsabgabeaufkommens an den Ausgleichs-
fonds weiter, verringert um den Betrag, den die Träger der In-
tegrationsämter in Abstimmung mit dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales für die Förderung der genannten Pro-
jekte bewilligen.

(2) 1Abweichend von §41 werden
1. im Jahr 2004 Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für

die Förderung von Integrationsfachdiensten vorgenommen
und

4. Abschnitt 

214

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 214



2. mindestens die nach Absatz 1 Nr. 2 an den Ausgleichsfonds
weitergeleiteten Mittel für die Förderung von Einrichtungen
nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 verwendet.

(3) 1Abweichend von § 41 können Mittel des Ausgleichsfonds
verwendet werden zur Förderung von Integrationsbetrieben und 
-abteilungen nach dem Kapitel 11 des Teils 2 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch, die nicht von öffentlichen Arbeitgebern im Sinne
des § 71 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch geführt wer-
den, soweit die Förderung bis zum 31. Dezember 2003 bewilligt
worden ist, sowie für die Förderung von Einrichtungen nach § 30
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6, soweit Leistungen als Zinszuschüsse oder
Zuschüsse zur Deckung eines Miet- oder Pachtzinses für bis zum
31. Dezember 2004 bewilligte Projekte erbracht werden.

§ 47  Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung

folgenden Kalendermonats in Kraft.

SchwbAV · §§ 46–47
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ERSTER TEIL
Wahl der Schwerbehindertenvertretung
in Betrieben und Dienststellen

Erster Abschnitt
Vorbereitung der Wahl

§ 1  Bestellung des Wahlvorstandes

(1) 1Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit bestellt
die Schwerbehindertenvertretung einen Wahlvorstand aus drei
volljährigen in dem Betrieb oder der Dienststelle Beschäftigten und
einen oder eine von ihnen als Vorsitzenden oder Vorsitzende.

(2) 1Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine Schwerbe-
hindertenvertretung nicht vorhanden, werden der Wahlvorstand
und dessen Vorsitzender oder Vorsitzende in einer Versammlung
der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten
Menschen (Wahlberechtigte) gewählt. 2Zu dieser Versammlung
können drei Wahlberechtigte oder der Betriebs- oder Personalrat
einladen. 3Das Recht des Integrationsamtes, zu einer solchen
Versammlung einzuladen (§ 94 Abs. 6 Satz 4 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch), bleibt unberührt.

§ 2  Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) 1Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie
durch. 2Er kann volljährige in dem Betrieb oder der Dienststelle
Beschäftigte als Wahlhelfer oder Wahlhelferin zu seiner Unterstüt-
zung bei der Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stim-
menzählung bestellen.

1. Teil · 1. Abschnitt
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(2) 1Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit einfacher
Stimmenmehrheit seiner Mitglieder gefasst. 2Über jede Sitzung des
Wahlvorstandes ist eine Niederschrift aufzunehmen, die mindes-
tens den Wortlaut der gefassten Beschlüsse enthält. 3Die Nieder-
schrift ist von dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden und einem
weiteren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.

(3) 1Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten;
sie soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens jedoch eine Woche
vor dem Tage stattfinden, an dem die Amtszeit der Schwerbehin-
dertenvertretung abläuft.

(4) 1Der Wahlvorstand beschließt nach Erörterung mit der
Schwerbehindertenvertretung, dem Betriebs- oder Personalrat und
dem Arbeitgeber, wie viele stellvertretende Mitglieder der Schwer-
behindertenvertretung in dem Betrieb oder der Dienststelle zu
wählen sind.

(5) 1Der Wahlvorstand soll dafür sorgen, dass ausländische
Wahlberechtigte rechtzeitig über das Wahlverfahren, die Aufstel-
lung der Liste der Wahlberechtigten, die Wahlvorschläge, den
Wahlvorgang und die Stimmabgabe in geeigneter Weise unterrich-
tet werden.

(6) 1Der Arbeitgeber unterstützt den Wahlvorstand bei der
Erfüllung seiner Aufgaben. 2Er gibt ihm insbesondere alle für die
Anfertigung der Liste der Wahlberechtigten erforderlichen Aus-
künfte und stellt die notwendigen Unterlagen zur Verfügung.

§ 3  Liste der Wahlberechtigten

(1) 1Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberechtigten
auf. 2Die Wahlberechtigten sollen mit Familienname, Vorname,
erforderlichenfalls Geburtsdatum sowie Betrieb oder Dienststelle
in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden.

SchwbVWO · §§ 1–3
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(2) 1Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist
unverzüglich nach Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der
Stimmabgabe an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen.

§ 4  Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten

(1) 1Wer wahlberechtigt oder in dem Betrieb oder der Dienst-
stelle beschäftigt ist und ein berechtigtes Interesse an einer ord-
nungsgemäßen Wahl glaubhaft macht, kann innerhalb von zwei
Wochen nach Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand
schriftlich Einspruch gegen die Richtigkeit der Liste der Wahl-
berechtigten einlegen.

(2) 1Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der Wahlvor-
stand unverzüglich. 2Hält er den Einspruch für begründet, berich-
tigt er die Liste der Wahlberechtigten. 3Der Person, die den Ein-
spruch eingelegt hat, wird die Entscheidung des Wahlvorstandes
unverzüglich mitgeteilt; die Entscheidung muss ihr spätestens am
Tag vor dem Beginn der Stimmabgabe zugehen.

(3) 1Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvorstand die
Liste der Wahlberechtigten nochmals auf ihre Vollständigkeit hin
überprüfen. 2Im Übrigen kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die
Liste der Wahlberechtigten nur bei Schreibfehlern, offenbaren
Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig eingelegter Einsprüche
oder bei Eintritt oder Ausscheiden eines Wahlberechtigten bis zum
Tage vor dem Beginn der Stimmabgabe berichtigt oder ergänzt
werden.

§ 5  Wahlausschreiben

(1) 1Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltage erlässt der
Wahlvorstand ein Wahlausschreiben, das von dem oder der Vorsit-
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zenden und mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvor-
standes zu unterschreiben ist. 2Es muss enthalten:
1. das Datum seines Erlasses,
2. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes,
3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zur Schwerbehinderten-

vertretung,
4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten

und diese Verordnung zur Einsicht ausliegen,
5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die Liste der Wahl-

berechtigten eingetragen ist, und dass Einsprüche gegen die
Richtigkeit der Liste der Wahlberechtigten nur vor Ablauf von
zwei Wochen seit dem Erlass des Wahlausschreibens beim
Wahlvorstand schriftlich eingelegt werden können; der letzte
Tag der Frist ist anzugeben,

6. die Zahl der zu wählenden stellvertretenden Mitglieder,
7. den Hinweis, dass Schwerbehindertenvertretung und stellver-

tretende Mitglieder in zwei getrennten Wahlgängen gewählt
werden und dass sich aus den Wahlvorschlägen ergeben muss,
wer als Schwerbehindertenvertretung und wer als stellvertre-
tende Mitglieder vorgeschlagen wird,

8. den Hinweis, dass Wahlberechtigte sowohl einen Wahlvor-
schlag für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung als auch
für die Wahl des stellvertretenden Mitglieds unterzeichnen
können und dass ein Bewerber oder eine Bewerberin sowohl
als Schwerbehindertenvertretung als auch als stellvertretendes
Mitglied vorgeschlagen werden kann,

9. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen
nach Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand einzu-
reichen; der letzte Tag der Frist ist anzugeben,

10. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein Wahl-
vorschlag unterzeichnet sein muss (§ 6 Abs. 2 Satz 1),
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11. den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschläge ge-
bunden ist und dass nur solche Wahlvorschläge berücksichtigt
werden dürfen, die fristgerecht (Nummer 9) eingereicht sind,

12. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahlvorschläge bis
zum Abschluss der Stimmabgabe durch Aushang oder in sonst
geeigneter Weise bekannt gegeben werden,

13. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,
14. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimmab-

gabe (§11 Abs. 1), falls der Wahlvorstand nicht die schriftliche
Stimmabgabe beschlossen hat (§11 Abs. 2),

15. den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des
Wahlvorstandes, in der das Wahlergebnis abschließend fest-
gestellt wird,

16. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige
Erklärungen gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben sind
(Anschrift des Wahlvorstandes).

(2) 1Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlausschreibens ist
vom Tage seines Erlasses bis zum Wahltag an einer oder mehreren
geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom Wahl-
vorstand auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten.

§ 6  Wahlvorschläge

(1) 1Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen
seit Erlass des Wahlausschreibens schriftliche Vorschläge beim
Wahlvorstand einreichen. 2Es können ein Bewerber oder eine
Bewerberin als Schwerbehindertenvertretung und ein Bewerber
oder eine Bewerberin als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen
werden. 3Hat der Wahlvorstand die Wahl mehrerer stellvertreten-
der Mitglieder beschlossen, können entsprechend viele Bewerber
oder Bewerberinnen dafür benannt werden. 4Ein Bewerber oder
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Bewerberin kann sowohl als Schwerbehindertenvertretung als
auch als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden.

(2) 1Jeder Wahlvorschlag muss von einem Zwanzigstel der
Wahlberechtigten, mindestens jedoch von drei Wahlberechtigten
unterzeichnet sein. 2Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Art
der Beschäftigung sowie erforderlichenfalls Betrieb oder Dienst-
stelle der Bewerber oder Bewerberinnen sind anzugeben. 3Dem
Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung der Bewerber oder
Bewerberinnen beizufügen.

(3) 1Eine Person, die sich bewirbt, kann nur auf einem Wahl-
vorschlag benannt werden, es sei denn, sie ist in einem Wahlvor-
schlag als Schwerbehindertenvertretung und in einem anderen
Wahlvorschlag als stellvertretendes Mitglied benannt. 2Der Wahl-
vorstand fordert eine Person, die mit ihrer schriftlichen Zustim-
mung auf mehreren Wahlvorschlägen für dasselbe Amt benannt ist,
auf, innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären, auf welchem der
Wahlvorschläge sie benannt bleiben will. 3Wird diese Erklärung
nicht fristgerecht abgegeben, wird der Bewerber oder die Bewer-
berin von sämtlichen Wahlvorschlägen gestrichen.

(4) 1Die Unterschrift eines Wahlberechtigten zählt nur auf
einem Wahlvorschlag. 2Der Wahlvorstand hat einen Wahlberechtig-
ten, der mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet hat, schriftlich ge-
gen Empfangsbestätigung aufzufordern, binnen drei Arbeitstagen
seit dem Zugang der Aufforderung zu erklären, welche Unterschrift
er aufrechterhält. 3Gibt der Wahlberechtigte diese Erklärung nicht
fristgerecht ab, zählt seine Unterschrift auf keinem Wahlvorschlag.

§ 7  Nachfrist für Wahlvorschläge

(1) 1Ist nach Ablauf der in §6 Abs. 1 genannten Frist kein gül-
tiger Wahlvorschlag für die Wahl der Schwerbehindertenvertre-
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tung eingegangen, hat dies der Wahlvorstand sofort in der gleichen
Weise bekannt zu machen wie das Wahlausschreiben und eine
Nachfrist von einer Woche für die Einreichung von Wahlvorschlä-
gen zu setzen. 2In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,
dass die Wahl nur stattfinden kann, wenn innerhalb der Nachfrist
mindestens ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird.

(2) 1Gehen innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvorschläge für
die Wahl der Schwerbehindertenvertretung nicht ein, hat der
Wahlvorstand sofort bekannt zu machen, dass die Wahl nicht statt-
findet.

(3) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend, wenn für die Wahl des
stellvertretenden Mitglieds kein gültiger Wahlvorschlag eingeht
oder wenn die Zahl der für dieses Amt gültig vorgeschlagenen
Bewerber oder Bewerberinnen nicht der vom Wahlvorstand
beschlossenen Zahl der stellvertretenden Mitglieder entspricht.

§ 8  Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen
1Der Wahlvorstand macht spätestens eine Woche vor Beginn

der Stimmabgabe die Namen der Bewerber und Bewerberinnen
aus gültigen Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihenfolge, ge-
trennt nach Bewerbungen für die Schwerbehindertenvertretung
und als stellvertretendes Mitglied, bis zum Abschluss der Stimm-
abgabe in gleicher Weise bekannt wie das Wahlausschreiben.
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Zweiter Abschnitt
Durchführung der Wahl

§ 9  Stimmabgabe

(1) 1Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für eine
Person abgeben, die rechtswirksam als Bewerber oder Bewerberin
vorgeschlagen ist.

(2) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in
einem Wahlumschlag ausgeübt. 2Auf dem Stimmzettel sind die Per-
sonen, die sich für das Amt der Schwerbehindertenvertretung und
als stellvertretendes Mitglied bewerben, getrennt in alphabetischer
Reihenfolge unter Angabe von Familienname, Vorname, Geburts-
datum und Art der Beschäftigung aufgeführt. 3Die Stimmzettel
müssen sämtlich die gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und
Beschriftung haben. 4Das gleiche gilt für die Wahlumschläge.

(3) 1Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, soll
der Stimmzettel einen Hinweis darauf enthalten, wie viele Bewer-
ber oder Bewerberinnen im Höchstfall angekreuzt werden dürfen.

(4) 1Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der im
Stimmzettel jeweils vorgesehenen Stelle die von dem Wählenden
gewählte Person für das Amt der Schwerbehindertenvertretung
und der Stellvertretung gekennzeichnet. 2Werden mehrere stell-
vertretende Mitglieder gewählt, können Bewerber oder Bewerbe-
rinnen in entsprechender Anzahl angekreuzt werden.

(5) 1Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige Anzahl der
Bewerber und Bewerberinnen angekreuzt oder die mit einem
besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen sich der Wille
des Wählers oder der Wählerin nicht zweifelsfrei ergibt, sind
ungültig.
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§ 10  Wahlvorgang

(1) 1Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für die
unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel im Wahlraum zu
treffen und für die Bereitstellung einer Wahlurne oder mehrerer
Wahlurnen zu sorgen. 2Die Wahlurne muss vom Wahlvorstand ver-
schlossen und so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen Wahl-
umschläge nicht herausgenommen werden können, ohne das die
Urne geöffnet wird.

(2) 1Während der Wahl müssen immer mindestens zwei Mit-
glieder des Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein; sind
Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen bestellt (§ 2 Abs. 1 Satz 2),
genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und
eines Wahlhelfers oder einer Wahlhelferin.

(3) 1Der Wähler oder die Wählerin händigt den Wahlumschlag,
in den der Stimmzettel eingelegt ist, dem mit der Entgegennahme
der Wahlumschläge betrauten Mitglied des Wahlvorstandes aus,
wobei der Name des Wählers oder der Wählerin angegeben wird.
2Der Wahlumschlag ist in Gegenwart des Wählers oder der Wäh-
lerin in die Wahlurne einzuwerfen, nachdem die Stimmabgabe in
der Liste der Wahlberechtigten vermerkt worden ist.

(4) 1Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe
beeinträchtigt ist, bestimmt eine Person, die ihm bei der Stimmab-
gabe behilflich sein soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. 2Per-
sonen, die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahlvor-
standes sowie Wahlhelfer und Wahlhelferinnen dürfen nicht als
Person nach Satz 1 bestimmt werden. 3Die Hilfeleistung be-
schränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers oder der
Wählerin zur Stimmabgabe; die nach Satz 1 bestimmte Person darf
gemeinsam mit dem Wähler oder der Wählerin die Wahlzelle auf-
suchen. 4Die nach Satz 1 bestimmte Person ist zur Geheimhaltung
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der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der
Wahl einer anderen Person erlangt hat. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten
entsprechend für des Lesens unkundige Wähler und Wählerinnen.

(5) 1Nach Abschluss der Wahl ist die Wahlurne zu versiegeln,
wenn die Stimmenzählung nicht unmittelbar nach Beendigung der
Wahl durchgeführt wird.

§ 11  Schriftliche Stimmabgabe
(1) 1Der Wahlvorstand übergibt oder übersendet den Wahl-

berechtigten, die an der persönlichen Stimmabgabe verhindert
sind, auf deren Verlangen
1. das Wahlausschreiben,
2. den Stimmzettel und den Wahlumschlag,
3. eine vorgedruckte Erklärung, die der Wähler oder die Wähle-

rin abgibt,
4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahl-

vorstandes und als Absender Namen und Anschrift der wahl-
berechtigten Person sowie den Vermerk „Schriftliche Stimm-
abgabe“ trägt.

2In der Erklärung nach Nummer 3 versichert der Wähler oder die
Wählerin gegenüber dem Wahlvorstand, dass er oder sie den
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat oder unter den
Voraussetzungen des §10 Abs. 4 durch eine andere Person hat
kennzeichnen lassen. 3Der Wahlvorstand soll zusätzlich zu den Un-
terlagen nach den Nummern 1 bis 4 ein Merkblatt über die schrift-
liche Stimmabgabe übersenden oder übergeben. 4Er vermerkt die
Übergabe oder Übersendung der Unterlagen in der Liste der Wahl-
berechtigten.

(2) 1Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe
beschließen. 2Für diesen Fall sind die in Absatz 1 bezeichneten
Unterlagen den Wahlberechtigten unaufgefordert zu übersenden.
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(3) 1Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass der Wähler
oder die Wählerin
1. den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in

den Wahlumschlag einlegt,
2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des

Datums unterschreibt und
3. den Wahlumschlag und die unterschriebene, vorgedruckte

Erklärung in dem Freiumschlag verschließt und diesen so
rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder übergibt, dass
er vor Abschluss der Wahl vorliegt.

2Der Wähler oder die Wählerin kann unter den Voraussetzungen
des §10 Abs. 4 die in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Tätig-
keiten durch eine andere Person verrichten lassen.

§ 12  Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen

(1) 1Unmittelbar vor Abschluss der Wahl öffnet der Wahlvor-
stand in öffentlicher Sitzung die bis zu diesem Zeitpunkt einge-
gangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die Wahlumschläge
sowie die vorgedruckten Erklärungen. 2Ist die schriftliche Stimm-
abgabe ordnungsgemäß erfolgt (§11), legt der Wahlvorstand die
Wahlumschläge nach Vermerk der Stimmabgabe in der Liste der
Wahlberechtigten ungeöffnet in die Wahlurne.

(2) 1Verspätet eingehende Freiumschläge hat der Wahlvorstand
mit einem Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu
den Wahlunterlagen zu nehmen. 2Sie sind einen Monat nach
Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, wenn
die Wahl nicht angefochten ist.
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§ 13  Feststellung des Wahlergebnisses
(1) 1Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der Wahl-

vorstand öffentlich die Auszählung der Stimmen vor und stellt das
Ergebnis fest.

(2) 1Gewählt für das Amt der Schwerbehindertenvertretung
oder als stellvertretendes Mitglied ist der Bewerber oder die
Bewerberin, der oder die jeweils die meisten Stimmen erhalten
hat. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) 1Werden mehrere stellvertretende Mitglieder gewählt, ist
als zweites stellvertretendes Mitglied der Bewerber oder die
Bewerberin mit der zweithöchsten Stimmenzahl gewählt. 2Ent-
sprechendes gilt für die Wahl weiterer stellvertretender Mitglieder.
3Für die Wahl und die Reihenfolge stellvertretender Mitglieder gilt
Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(4) 1Der Wahlvorstand fertigt eine Niederschrift des Wahler-
gebnisses, die von dem oder der Vorsitzenden sowie mindestens
einem weiteren Mitglied des Wahlvorstandes unterschrieben wird.
2Die Niederschrift muss die Zahl der abgegebenen gültigen und
ungültigen Stimmzettel, die auf jeden Bewerber und jede Bewer-
berin entfallenen Stimmenzahlen sowie die Namen der gewählten
Bewerber und Bewerberinnen enthalten.

§ 14  Benachrichtigung der Gewählten 
und Annahme der Wahl

(1) 1Der Wahlvorstand benachrichtigt die für das Amt der
Schwerbehindertenvertretung oder als stellvertretendes Mitglied
Gewählten unverzüglich schriftlich gegen Empfangsbestätigung
von ihrer Wahl. 2Erklärt eine gewählte Person nicht innerhalb von
drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahl-
vorstand ihre Ablehnung der Wahl, ist diese angenommen.
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(2) 1Wird eine Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle der Person,
die abgelehnt hat, der Bewerber oder die Bewerberin für das Amt
der Schwerbehindertenvertretung oder als stellvertretendes Mit-
glied mit der nächsthöheren Stimmenzahl. 2Satz 1 gilt für die Wahl
mehrerer stellvertretender Mitglieder mit der Maßgabe, dass
jeweils der Bewerber oder die Bewerberin mit der nächsthöheren
Stimmenzahl nachrückt.

§ 15  Bekanntmachung der Gewählten
1Sobald die Namen der Personen, die das Amt der Schwerbe-

hindertenvertretung oder des stellvertretenden Mitglieds inne-
haben, endgültig feststehen, hat der Wahlvorstand sie durch zwei-
wöchigen Aushang in gleicher Weise wie das Wahlausschreiben
bekannt zumachen (§ 5 Abs. 2) sowie unverzüglich dem Arbeit-
geber und dem Betriebs- oder Personalrat mitzuteilen.

§ 16  Aufbewahrung der Wahlunterlagen
1Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften, Be-

kanntmachungen und Stimmzettel, werden von der Schwerbehin-
dertenvertretung mindestens bis zur Beendigung der Wahlperiode
aufbewahrt.

§ 17  Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds
1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein

stellvertretendes Mitglied noch nicht gewählt, bestellt die Schwer-
behindertenvertretung unverzüglich einen Wahlvorstand. 2Der
Wahlvorstand hat die Wahl eines oder mehrerer stellvertretender
Mitglieder für den Rest der Amtszeit der Schwerbehindertenver-
tretung unverzüglich einzuleiten. 3Im Übrigen gelten die §§ 1 bis
16 entsprechend.
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Dritter Abschnitt:
Vereinfachtes Wahlverfahren

§ 18  Voraussetzungen
1Besteht der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich

weiter auseinanderliegenden Teilen und sind dort weniger als
fünfzig Wahlberechtigte beschäftigt, ist die Schwerbehindertenver-
tretung in einem vereinfachten Wahlverfahren nach Maßgabe der
folgenden Vorschriften zu wählen.

§ 19  Vorbereitung der Wahl

(1) 1Spätestens drei Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die
Schwerbehindertenvertretung die Wahlberechtigten durch Aus-
hang oder sonst in geeigneter Weise zur Wahlversammlung ein.

(2) 1Ist in dem Betrieb oder der Dienststelle eine Schwerbe-
hindertenvertretung nicht vorhanden, können drei Wahlberechtig-
te, der Betriebs- oder Personalrat oder das Integrationsamt zur
Wahlversammlung einladen.

§ 20  Durchführung der Wahl

(1) 1Die Wahlversammlung wird von einer Person geleitet, die
mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt wird (Wahlleitung). 2Die
Wahlversammlung kann zur Unterstützung der Wahlleitung Wahl-
helfer oder Wahlhelferinnen bestimmen.

(2) 1Die Wahlversammlung beschließt mit einfacher Stimmen-
mehrheit, wie viele stellvertretende Mitglieder zu wählen sind.
2Die Schwerbehindertenvertretung und ein oder mehrere stellver-
tretende Mitglieder werden in getrennten Wahlgängen gewählt;
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mehrere stellvertretende Mitglieder werden in einem gemeinsa-
men Wahlgang gewählt. 3Jeder Person, die wahlberechtigt ist, kann
Personen zur Wahl der Schwerbehindertenvertretung und ihrer
stellvertretenden Mitglieder vorschlagen.

(3) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in
einem Wahlumschlag ausgeübt. 2Auf dem Stimmzettel sind von der
Wahlleitung die vorgeschlagenen Personen in alphabetischer
Reihenfolge unter Angabe von Familienname und Vorname aufzu-
führen; die Stimmzettel und Wahlumschläge müssen sämtlich die
gleiche Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 3Die
Wahlleitung verteilt die Stimmzettel und trifft Vorkehrungen, dass
die Wähler und Wählerinnen ihre Stimme unbeobachtet abgeben
können; § 9 Abs. 4 gilt entsprechend. 4Der Wähler oder die Wäh-
lerin übergibt den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel eingelegt
ist, der Wahlleitung. 5Diese legt den Wahlumschlag in Gegenwart
des Wählers oder der Wählerin ungeöffnet in einen dafür
bestimmten Behälter und hält den Namen des Wählers oder der
Wählerin in einer Liste fest. 6Unverzüglich nach Beendigung der
Wahlhandlung zählt er öffentlich die Stimmen aus und stellt das
Ergebnis fest.

(4) 1§ 13 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 14 bis 16 gelten entspre-
chend.

§ 21  Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds
1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied aus oder ist ein

stellvertretendes Mitglied noch nicht gewählt, lädt die Schwerbe-
hindertenvertretung die Wahlberechtigten unverzüglich zur Wahl-
versammlung zur Wahl eines oder mehrerer stellvertretender Mit-
glieder ein. 2Im Übrigen gelten die §§18 bis 20 entsprechend.
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ZWEITER TEIL
Wahl der Konzern-, Gesamt-, Bezirks-
und Hauptschwerbehindertenvertretung
in Betrieben und Dienststellen

§ 22  Wahlverfahren

(1) 1Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehinder-
tenvertretung werden durch schriftliche Stimmabgabe gewählt
(§§ 11, 12). 2Im Übrigen sind §1 Abs. 1, §§2 bis 5, 7 bis 10 und
13 bis 17 sinngemäß anzuwenden. 3§1 Abs. 2 findet sinngemäß
mit der Maßgabe Anwendung, dass sich die Wahlberechtigten
auch in sonst geeigneter Weise über die Bestellung eines Wahlvor-
standes einigen können. 4§ 6 findet sinngemäß mit der Maßgabe
Anwendung, dass bei weniger als fünf Wahlberechtigten die
Unterzeichnung eines Wahlvorschlages durch einen Wahlberech-
tigten ausreicht.

(2) 1Bei nur zwei Wahlberechtigten bestimmen diese im bei-
derseitigen Einvernehmen abweichend von Absatz 1 die Konzern-
, Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung.
2Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet das Los.

(3) 1Sofern rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit der Konzern-,
Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehindertenvertretung eine
Versammlung nach § 97 Abs. 8 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch stattfindet, kann die Wahl abweichend von Absatz 1 im
Rahmen dieser Versammlung durchgeführt werden. 2§ 20 findet
entsprechende Anwendung.
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DRITTER TEIL
Wahl der Schwerbehindertenvertretung,
Bezirks- und Hauptschwerbehindertenver-
tretung der schwerbehinderten
Staatsanwälte und Staatsanwältinnen

§ 23  Wahlverfahren
1Für die Wahl der Schwerbehindertenvertretung, der Bezirks-

und Hauptschwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten
Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in den Fällen des § 94 Abs. 1
Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch gelten die Vorschrif-
ten des Ersten und Zweiten Teils entsprechend.
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VIERTER TEIL
Wahl der Schwerbehindertenvertretung,
Bezirks- und Hauptschwerbehindertenver-
tretung der schwerbehinderten
Richter und Richterinnen

§ 24  Vorbereitung der Wahl
der Schwerbehindertenvertretung 
der Richter und Richterinnen

(1) 1Spätestens acht Wochen vor Ablauf ihrer Amtszeit lädt die
Schwerbehindertenvertretung der schwerbehinderten Richter und
Richterinnen die Wahlberechtigten schriftlich oder durch Aushang
zu einer Wahlversammlung ein. 2Die Einladung muss folgende
Angaben enthalten:
1. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zur Schwerbehinderten-

vertretung,
2. den Hinweis über eine für Zwecke der Wahl erfolgte Zusam-

menfassung von Gerichten,
3. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahlberechtigten

und diese Verordnung zur Einsicht ausliegen,
4. Ort, Tag und Zeit der Wahlversammlung.

(2) 1Ist in dem Gericht eine Schwerbehindertenvertretung der
schwerbehinderten Richter und Richterinnen nicht vorhanden,
laden drei wahlberechtigte Richter und Richterinnen, der Richter-
rat oder der Präsidialrat zu der Wahlversammlung ein. 2Das Recht
des Integrationsamtes, zu einer solchen Versammlung einzuladen
(§ 94 Abs. 6 Satz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), bleibt
unberührt.

SchwbVWO · §§ 23–24
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§ 25  Durchführung der Wahl

(1) 1Die Wahlversammlung beschließt unter dem Vorsitz des
oder der lebensältesten Wahlberechtigten das Wahlverfahren und
die Anzahl der stellvertretenden Mitglieder der Schwerbehinder-
tenvertretung.

(2) 1Die Leitung der Wahlversammlung hat die Gewählten un-
verzüglich von ihrer Wahl zu benachrichtigen. 2§ 14 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 2 sowie die §§15 und 16 gelten entsprechend.

§ 26  Nachwahl des stellvertretenden Mitglieds
1Scheidet das einzige stellvertretende Mitglied vorzeitig aus

dem Amt aus oder ist ein stellvertretendes Mitglied noch nicht
gewählt, lädt die Schwerbehindertenvertretung der schwerbehin-
derten Richter und Richterinnen unverzüglich zur Wahlversamm-
lung zur Wahl eines oder mehrerer stellvertretender Mitglieder für
den Rest ihrer Amtszeit ein. 2Im Übrigen gelten die §§ 24 und 25
entsprechend.

§ 27  Wahl der Bezirks- und Hauptschwerbehindertenver-
tretung der schwerbehinderten Richter und
Richterinnen

1Für die Wahl der Bezirks- und Hauptschwerbehindertenver-
tretung der schwerbehinderten Richter und Richterinnen gelten
die §§ 24 bis 26 entsprechend.

4. Teil 
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FÜNFTER TEIL 
Schlussvorschriften

§ 28  Berlin-Klausel (gegenstandslos)

§ 29  (Inkrafttreten)
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Schwerbehindertenausweisverordnung
(SchwbAwVO)
Die Ausweisverordnung Schwerbehindertengesetz vom
25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch
Artikel 20 Abs. 8 des Gesetzes zur Änderung des Bundes-
versorgungsgesetzes und anderer Vorschriften des Sozialen
Entschädigungsrechts vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 2928), Rechtsstand 20. Dezember 2007
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Erster Abschnitt
Ausweis für schwerbehinderte Menschen

§ 1  Gestaltung des Ausweises

(1) 1Der Ausweis im Sinne des § 69 Abs. 5 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch über die Eigenschaft als schwerbehinderter
Mensch, den Grad der Behinderung und weitere gesundheitliche
Merkmale, die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Rech-
ten und Nachteilsausgleichen nach dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch oder nach anderen Vorschriften sind, wird nach dem in
der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten Muster 1* ausge-
stellt. 2Der Ausweis ist mit einem fälschungssicheren Aufdruck in
der Grundfarbe grün versehen.

(2) 1Der Ausweis für schwerbehinderte Menschen, die das
Recht auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personen-
verkehr in Anspruch nehmen können, ist durch einen halbseitigen
orangefarbenen Flächenaufdruck gekennzeichnet.

(3) 1Der Ausweis für schwerbehinderte Menschen, die zu einer
der in §151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch genannten Gruppen gehören, ist nach § 2 zu
kennzeichnen.

(4) 1Der Ausweis für schwerbehinderte Menschen mit weite-
ren gesundheitlichen Merkmalen im Sinne des Absatzes 1 ist durch
Merkzeichen nach § 3 zu kennzeichnen.

§ 2  Zugehörigkeit zu Sondergruppen

(1) 1Im Ausweis ist auf der Vorderseite unter dem Wort
„Schwerbehindertenausweis“ die Bezeichnung „Kriegsbeschä-

1. Abschnitt
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digt“ einzutragen, wenn der schwerbehinderte Mensch wegen
eines Grades der Schädigungsfolgen von mindestens 50 Anspruch
auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz hat.

(2) 1Im Ausweis sind auf der Vorderseite folgende Merkzeichen
einzutragen:

1. wenn der schwerbehinderte Mensch wegen
eines Grades der Schädigungsfolgen von mindes-
tens 50 Anspruch auf Versorgung nach anderen
Bundesgesetzen in entsprechender Anwendung
der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes 

hat oder wenn der Grad der Schädigungsfolgen wegen des Zusam-
mentreffens mehrerer Ansprüche auf Versorgung nach dem Bun-
desversorgungsgesetz, nach Bundesgesetzen in entsprechender
Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes oder
nach dem Bundesentschädigungsgesetz in seiner Gesamtheit min-
destens 50 beträgt und nicht bereits die Bezeichnung nach Absatz
1 oder ein Merkzeichen nach Nummer 2 einzutragen ist.

2. wenn der schwerbehinderte Mensch wegen
eines Grades der Schädigungsfolgen von mindes-
tens 50 Entschädigung nach § 28 des Bundes-
entschädigungsgesetzes erhält. 2Beim Zusam-
mentreffen der Voraussetzungen für die Eintra-

gung der Bezeichnung nach Absatz 1 und des Merkzeichens nach
Satz 1 Nr. 2 ist die Bezeichnung „Kriegsbeschädigt“ einzutragen,
es sei denn, der schwerbehinderte Mensch beantragt die Eintra-
gung des Merkzeichens „EB“.

SchwbAwVO · §§ 1–2
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§ 3  Weitere Merkzeichen

(1) 1Im Ausweis sind auf der Rückseite folgende Merkzeichen
einzutragen:
1. wenn der schwerbehinderte Mensch außerge-

wöhnlich gehbehindert im Sinne des § 6 Abs. 1
Nr. 14 des Straßenverkehrsgesetzes oder ent-
sprechender straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften ist,

2. wenn der schwerbehinderte Mensch hilflos im
Sinne des § 33b des Einkommensteuergesetzes
oder entsprechender Vorschriften ist,

3. wenn der schwerbehinderte Mensch blind im
Sinne des § 72 Abs. 5 des Zwölften Buches So-
zialgesetzbuch oder entsprechender Vorschrif-
ten ist, 

4. wenn der schwerbehinderte Mensch gehörlos
im Sinne des § 145 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch ist,

5. wenn der schwerbehinderte Mensch die lan-
desrechtlich festgelegten gesundheitlichen Vor-
aussetzungen für die Befreiung von der Rund-
funkgebührenpflicht erfüllt,

1. Abschnitt
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6. wenn der schwerbehinderte Mensch die im Ver-
kehr mit Eisenbahnen tariflich festgelegten ge-
sundheitlichen Voraussetzungen für die Benut-
zung der 1. Wagenklasse mit Fahrausweis der
2. Wagenklasse erfüllt.

(2) 1Im Ausweis mit orangefarbenem Flächenaufdruck sind fol-
gende Eintragungen vorgedruckt:
1. auf der 

Vorderseite das 
Merkzeichen 

2. auf der 
Rückseite im 
ersten Feld das 
Merkzeichen

2Ist die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson im Sinne
des § 146 Abs. 2 des Neunten Buches nicht nachgewiesen, ist die
vorgedruckte Eintragung nach Nummer 1 zu löschen. 3Das Gleiche
gilt für die vorgedruckte Eintragung nach Nummer 2, wenn bei
einem schwerbehinderten Menschen nicht festgestellt ist, dass er
in seiner Bewegungsfreiheit im Straßenverkehr erheblich beein-
trächtigt im Sinne des §146 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch oder entsprechender Vorschriften ist.

§ 3a  Beiblatt

(1) 1Zum Ausweis für schwerbehinderte Menschen, die das
Recht auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personen-
verkehr in Anspruch nehmen können, ist auf Antrag ein Beiblatt

SchwbAwVO · §§ 3–3a
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nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten
Muster 2* in der Grundfarbe weiß auszustellen. 2Das Beiblatt ist
Bestandteil des Ausweises und nur zusammen mit dem Ausweis
gültig.

(2) 1Schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unent-
geltliche Beförderung in Anspruch nehmen wollen, erhalten auf
Antrag ein Beiblatt, das mit einer Wertmarke nach dem in der An-
lage zu dieser Verordnung abgedruckten Muster 3* versehen ist.
2Auf die Wertmarke werden eingetragen das Jahr und der Monat,
von dem an die Wertmarke gültig ist, sowie das Jahr und der
Monat, in dem ihre Gültigkeit abläuft. 3Sofern in Fällen des § 145
Abs. 1 Satz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch der Antrag-
steller zum Gültigkeitsbeginn keine Angaben macht, wird der auf
den Eingang des Antrages und die Entrichtung der Eigenbeteili-
gung folgende Monat auf der Wertmarke eingetragen. 4Spätestens
mit Ablauf der Gültigkeitsdauer der Wertmarke wird das Beiblatt
ungültig.

(3) 1Schwerbehinderte Menschen, die an Stelle der unentgelt-
lichen Beförderung die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch
nehmen wollen, erhalten auf Antrag ein Beiblatt ohne Wertmarke.
2Bei Einräumung der Kraftfahrzeugsteuerermäßigung wird das Bei-
blatt mit einem Vermerk des zuständigen Finanzamtes versehen.
3Die Gültigkeitsdauer des Beiblattes entspricht der des Ausweises.

(4) 1Schwerbehinderte Menschen, die zunächst die Kraftfahr-
zeugsteuerermäßigung in Anspruch genommen haben und statt
dessen die unentgeltliche Beförderung in Anspruch nehmen wol-
len, haben das Beiblatt (Absatz 3) nach Löschung des Vermerks
durch das Finanzamt bei Stellung des Antrags auf ein Beiblatt mit
Wertmarke (Absatz 2) zurückzugeben. 2Entsprechendes gilt, wenn
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schwerbehinderte Menschen vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der
Wertmarke an Stelle der unentgeltlichen Beförderung die Kraft-
fahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch nehmen wollen. 3In diesem
Fall ist das Datum der Rückgabe (Eingang beim Versorgungsamt)
auf das Beiblatt nach Absatz 3 einzutragen.

(5) 1Bis zum 30. Juni 1991 ausgegebene Beiblätter und Wert-
marken behalten ihre Gültigkeit.

§ 4  Sonstige Eintragungen

(1) 1Die Eintragung von Sondervermerken zum Nachweis von
weiteren Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Rechten
und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten Menschen nach
landesrechtlichen Vorschriften zustehen, ist auf der Vorderseite des
Ausweises zulässig.

(2) 1Die Eintragung von Merkzeichen oder sonstigen Vermer-
ken, die in dieser Verordnung (§§ 2, 3, 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 3)
nicht vorgesehen sind, ist unzulässig.

§ 5  Lichtbild

(1) 1Der Ausweis für schwerbehinderte Menschen, die das
10. Lebensjahr vollendet haben, ist mit dem Lichtbild des Ausweis-
inhabers in der Größe eines Passbildes zu versehen. 2Das Lichtbild
hat der Antragsteller beizubringen.

(2) 1Bei schwerbehinderten Menschen, die das Haus nicht oder
nur mit Hilfe eines Krankenwagens verlassen können, ist der Aus-
weis auf Antrag ohne Lichtbild auszustellen.

(3) 1In Ausweisen ohne Lichtbild ist in dem für das Lichtbild
vorgesehenen Raum der Vermerk „Ohne Lichtbild gültig“ einzu-
tragen.

SchwbAwVO · §§ 4–5
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§ 6  Gültigkeitsdauer

(1) 1Auf der Rückseite des Ausweises ist als Beginn der Gültig-
keit des Ausweises einzutragen:
1. in den Fällen des § 69 Abs. 1 und 4 des Neunten Buches

Sozialgesetzbuch der Tag des Eingangs des Antrags auf Fest-
stellung nach diesen Vorschriften,

2. in den Fällen des § 69 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch der Tag des Eingangs des Antrags auf Ausstellung des
Ausweises nach § 69 Abs. 5 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch. 

2Ist auf Antrag des schwerbehinderten Menschen nach Glaubhaft-
machung eines besonderen Interesses festgestellt worden, dass die
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, ein anderer Grad der
Behinderung oder ein oder mehrere gesundheitliche Merkmale be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegen haben, ist zusätzlich
das Datum einzutragen, von dem ab die jeweiligen Voraussetzun-
gen mit dem Ausweis nachgewiesen werden können. 3Ist zu einem
späteren Zeitpunkt in den Verhältnissen, die für die Feststellung
und den Inhalt des Ausweises maßgebend gewesen sind, eine
wesentliche Änderung eingetreten, ist die Eintragung auf Grund
der entsprechenden Neufeststellung zu berichtigen und zusätzlich
das Datum einzutragen, von dem ab die jeweiligen Voraussetzun-
gen mit dem Ausweis nachgewiesen werden können, sofern der
Ausweis nicht einzuziehen ist.

(2) 1Die Gültigkeit des Ausweises ist für die Dauer von längs-
tens 5 Jahren vom Monat der Ausstellung an zu befristen. 2In den
Fällen, in denen eine Neufeststellung wegen einer wesentlichen
Änderung in den gesundheitlichen Verhältnissen, die für die Fest-
stellung maßgebend gewesen sind, nicht zu erwarten ist, kann der
Ausweis unbefristet ausgestellt werden.

1. Abschnitt
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(3) 1Für schwerbehinderte Menschen unter 10 Jahren ist die
Gültigkeitsdauer des Ausweises bis längstens zum Ende des Kalen-
dermonats zu befristen, in dem das 10. Lebensjahr vollendet wird.

(4) 1Für schwerbehinderte Menschen im Alter zwischen
10 und 15 Jahren ist die Gültigkeitsdauer des Ausweises bis längs-
tens zum Ende des Kalendermonats zu befristen, in dem das
20. Lebensjahr vollendet wird.

(5) 1Bei nichtdeutschen schwerbehinderten Menschen, deren
Aufenthaltstitel, Aufenthaltsgestattung oder Arbeitserlaubnis befris-
tet ist, ist die Gültigkeitsdauer des Ausweises längstens bis zum
Ablauf des Monats der Frist zu befristen.

(6) 1Die Gültigkeitsdauer des Ausweises kann auf Antrag höchs-
tens zweimal verlängert werden. 2Bei der Verlängerung eines nach
Absatz 3 ausgestellten Ausweises über das 10. Lebensjahr des Aus-
weisinhabers hinaus, längstens bis zur Vollendung des 20. Lebens-
jahres, gilt §5 Abs. 1.

(7) 1Der Kalendermonat und das Kalenderjahr, bis zu deren
Ende der Ausweis gültig sein soll, sind auf der Vorderseite des Aus-
weises einzutragen.

§ 7  Verwaltungsverfahren

(1) 1Für die Ausstellung, Verlängerung, Berichtigung und
Einziehung des Ausweises sind die für die Kriegsopferversorgung
maßgebenden Verwaltungsverfahrensvorschriften entsprechend
anzuwenden, soweit sich aus § 69 Abs. 5 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch nichts Abweichendes ergibt.

(2) 1Zum Beiblatt mit Wertmarke (§ 3a Abs. 1 und 2) ist ein von
der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft oder ihren Tochtergesell-
schaften aufgestelltes, für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

SchwbAwVO · §§ 6–7
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enthalt des Ausweisinhabers maßgebendes Streckenverzeichnis
nach dem in der Anlage abgedruckten Muster 5* auszuhändigen.
2Das Streckenverzeichnis ist mit einem fälschungssicheren halb-
seitigen orangefarbenen Flächenaufdruck gekennzeichnet.

(3) 1Ein Streckenverzeichnis gemäß Absatz 2 in der bis zum
31. Dezember 1993 geltenden Fassung ist auch nach dem 1. Januar
1994 noch auszuhändigen, wenn ein Streckenverzeichnis gemäß
Absatz 2 in der ab 1. Januar 1994 geltenden Fassung noch nicht
zur Verfügung steht. 2Ein bis zum 31. Dezember 1993 oder gemäß
Satz 1 danach ausgehändigtes Streckenverzeichnis bleibt für den
Ausweisinhaber gültig, bis ihm ein Streckenverzeichnis nach
Absatz 2 ausgehändigt wird, längstens bis zum 31. Dezember
1994. 

1. Abschnitt
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Zweiter Abschnitt
Ausweis für sonstige Personen
zur unentgeltlichen Beförderung
im öffentlichen Personenverkehr

§ 8  Ausweis für sonstige freifahrtberechtigte Personen

(1) 1Der Ausweis für Personen im Sinne des Artikels 2 Abs. 1
des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehin-
derter im öffentlichen Personenverkehr vom 9. Juli 1979 (BGBl. I
S. 989), soweit sie nicht schwerbehinderte Menschen im Sinne des
§2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, wird nach
dem in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten Muster 4*
ausgestellt. 2Der Ausweis ist mit einem fälschungssicheren Auf-
druck in der Grundfarbe grün versehen und durch einen halbseiti-
gen orangefarbenen Flächenaufdruck gekennzeichnet. 3Zusammen
mit dem Ausweis ist ein Beiblatt auszustellen, das mit einer Wert-
marke nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung abgedruckten
Muster 3* versehen ist.

(2) 1Für die Ausstellung des Ausweises nach Absatz 1 gelten die
Vorschriften des § 1 Abs. 3, § 2, § 3 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 und Satz 2, § 4 Abs. 2, § 5 und § 6 Abs. 2, 3, 4, 6 und 7
sowie des § 7 entsprechend, soweit sich aus Artikel 2 Abs. 2 und 3
des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehin-
derter im öffentlichen Personenverkehr nichts Besonderes ergibt.

SchwbAwVO · § 8
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Dritter Abschnitt
Übergangsregelung

§ 9  Übergangsregelung

(1) 1Ein Ausweis, der nach dem bis zum 30. Juni 2001 gelten-
den Recht ausgestellt worden ist, bleibt bis zum Ablauf seiner Gül-
tigkeitsdauer gültig, es sei denn, er ist einzuziehen. 2Ein Ausweis,
der nach dem bis zum 30. Juni 2001 geltenden Recht ausgestellt
worden ist, kann auf Antrag unter den Voraussetzungen des § 6
Abs. 6 verlängert werden.

(2) 1Ein Ausweis mit dem Merkzeichen B, der vor dem 12. De-
zember 2006 ausgestellt worden ist, bleibt bis zum Ablauf seiner
Gültigkeitsdauer gültig, es sei denn, er ist einzuziehen. 2Der Aus-
weistext wird auf Antrag an § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in der seit dem
12. Dezember 2006 geltenden Fassung angepasst.

3. Abschnitt
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Kraftfahrzeughilfe-Verordnung
(KfzHV)

Vom 28. September 1987 (BGBl. I S. 2251), zuletzt geän-
dert durch Artikel 117 des Gesetzes vom 23. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2848)
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§ 1  Grundsatz
1Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe behinderter Menschen am

Arbeitsleben richtet sich bei den Trägern der gesetzlichen Unfall-
versicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung, der Kriegs-
opferfürsorge und der Bundesagentur für Arbeit sowie den Trägern
der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben nach dieser Verordnung.

§ 2  Leistungen

(1) 1Die Kraftfahrzeughilfe umfasst Leistungen
1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs,
2. für eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung,
3. zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.

(2) 1Die Leistungen werden als Zuschüsse und nach Maßgabe
des § 9 als Darlehen erbracht.

§ 3  Persönliche Voraussetzungen

(1) 1Die Leistungen setzen voraus, dass
1. der behinderte Mensch infolge seiner Behinderung nicht nur

vorübergehend auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs ange-
wiesen ist, um seinen Arbeits- oder Ausbildungsort oder den
Ort einer sonstigen Leistung der beruflichen Bildung zu errei-
chen, und

2. der behinderte Mensch ein Kraftfahrzeug führen kann oder ge-
währleistet ist, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für ihn führt.

(2) 1Absatz 1 gilt auch für in Heimarbeit Beschäftigte im Sinne
des § 12 Abs. 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, wenn das
Kraftfahrzeug wegen Art oder Schwere der Behinderung notwen-
dig ist, um beim Auftraggeber die Ware abzuholen oder die
Arbeitsergebnisse abzuliefern.
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(3) 1Ist der behinderte Mensch zur Berufsausübung im Rahmen
eines Arbeitsverhältnisses nicht nur vorübergehend auf ein Kraft-
fahrzeug angewiesen, wird Kraftfahrzeughilfe geleistet, wenn in-
folge seiner Behinderung nur auf diese Weise die Teilhabe am Ar-
beitsleben dauerhaft gesichert werden kann und die Übernahme der
Kosten durch den Arbeitgeber nicht üblich oder nicht zumutbar ist.

(4) 1Sofern nach den für den Träger geltenden besonderen
Vorschriften Kraftfahrzeughilfe für behinderte Menschen, die nicht
Arbeitnehmer sind, in Betracht kommt, sind die Absätze 1 und 3
entsprechend anzuwenden.

§ 4  Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs
(1) 1Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs setzt voraus,

dass der behinderte Mensch nicht über ein Kraftfahrzeug verfügt,
das die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt und dessen weitere
Benutzung ihm zumutbar ist.

(2) 1Das Kraftfahrzeug muss nach Größe und Ausstattung den
Anforderungen entsprechen, die sich im Einzelfall aus der Behin-
derung ergeben und, soweit erforderlich, eine behinderungs-
bedingte Zusatzausstattung ohne unverhältnismäßigen Mehrauf-
wand ermöglichen.

(3) 1Die Beschaffung eines Gebrauchtwagens kann gefördert
werden, wenn er die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt und
sein Verkehrswert mindestens 50 vom Hundert des seinerzeitigen
Neuwagenpreises beträgt.

§ 5  Bemessungsbetrag

(1) 1Die Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird bis zu einem Be-
trag in Höhe des Kaufpreises, höchstens jedoch bis zu einem Betrag
von 9500 Euro gefördert. 2Die Kosten einer behinderungsbeding-
ten Zusatzausstattung bleiben bei der Ermittlung unberücksichtigt.

KfzHV · §§ 1–5
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(2) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 wird im Einzelfall ein
höherer Betrag zu Grunde gelegt, wenn Art oder Schwere der
Behinderung ein Kraftfahrzeug mit höherem Kaufpreis zwingend
erfordert.

(3) 1Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen zu dem Kraftfahr-
zeug, auf die ein vorrangiger Anspruch besteht oder die vorrangig
nach pflichtgemäßem Ermessen zu leisten sind, und der Verkehrs-
wert eines Altwagens sind von dem Betrag nach Absatz 1 oder 2
abzusetzen.

§ 6  Art und Höhe der Förderung

(1) 1Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird in der
Regel als Zuschuss geleistet. 2Der Zuschuss richtet sich nach dem
Einkommen des behinderten Menschen nach Maßgabe der fol-
genden Tabelle:

Einkommen bis zu v.H. der Zuschuss 
monatlichen Bezugsgröße nach in v.H. des Bemessungs-
§18 Abs. 1 des Vierten Buches betrags nach §5
Sozialgesetzbuch

40 100
45 88
50 76
55 64
60 52
65 40
70 28
75 16

Die Beträge nach Satz 2 sind jeweils auf volle 5 Euro aufzurunden.
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(2) 1Von dem Einkommen des behinderten Menschen ist für
jeden von ihm unterhaltenen Familienangehörigen ein Betrag von
12 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach §18 Abs. 1
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch abzusetzen; Absatz 1 Satz 3
gilt entsprechend.

(3) 1Einkommen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind das
monatliche Netto-Arbeitsentgelt, Netto-Arbeitseinkommen und
vergleichbare Lohnersatzleistungen des behinderten Menschen.
2Die Ermittlung des Einkommens richtet sich nach den für den
zuständigen Träger maßgeblichen Regelungen.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Hilfe zur erneuten
Beschaffung eines Kraftfahrzeugs. 2Die Hilfe soll nicht vor Ablauf
von fünf Jahren seit der Beschaffung des zuletzt geförderten Fahr-
zeugs geleistet werden.

§ 7  Behinderungsbedingte Zusatzausstattung
1Für eine Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung

erforderlich ist, ihren Einbau, ihre technische Überprüfung und die
Wiederherstellung ihrer technischen Funktionsfähigkeit werden
die Kosten in vollem Umfang übernommen. 2Dies gilt auch für eine
Zusatzausstattung, die wegen der Behinderung eines Dritten er-
forderlich ist, der für den behinderten Menschen das Kraftfahrzeug
führt (§ 3 Abs. 1 Nr. 2). 3Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen,
auf die ein vorrangiger Anspruch besteht oder die vorrangig nach
pflichtgemäßem Ermessen zu leisten sind, sind anzurechnen.

§ 8  Fahrerlaubnis

(1) 1Zu den Kosten, die für die Erlangung einer Fahrerlaubnis
notwendig sind, wird ein Zuschuss geleistet. 2Er beläuft sich bei
behinderten Menschen mit einem Einkommen (§ 6 Abs. 3) 

KfzHV · §§ 6–8
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1. bis 40 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nach § 18
Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (monatliche
Bezugsgröße) auf die volle Höhe, 

2. bis zu 55 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße auf zwei
Drittel, 

3. bis zu 75 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße auf ein
Drittel 

der entstehenden notwendigen Kosten; § 6 Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 2 gilt entsprechend. 3Zuschüsse öffentlich-rechtlicher Stellen
für den Erwerb der Fahrerlaubnis, auf die ein vorrangiger Anspruch
besteht oder die vorrangig nach pflichtgemäßem Ermessen zu
leisten sind, sind anzurechnen.

(2) 1Kosten für behinderungsbedingte Untersuchungen, Ergän-
zungsprüfungen und Eintragungen in vorhandene Führerscheine
werden in vollem Umfang übernommen.

§ 9  Leistungen in besonderen Härtefällen

(1) 1Zur Vermeidung besonderer Härten können Leistungen
auch abweichend von § 2 Abs. 1, §§ 6 und 8 Abs. 1 erbracht wer-
den, soweit dies
1. notwendig ist, um Leistungen der Kraftfahrzeughilfe von Sei-

ten eines anderen Leistungsträgers nicht erforderlich werden
zu lassen, oder

2. unter den Voraussetzungen des §3 zur Aufnahme oder Fort-
setzung einer beruflichen Tätigkeit unumgänglich ist.

2Im Rahmen von Satz 1 Nr. 2 kann auch ein Zuschuss für die
Beförderung des behinderten Menschen, insbesondere durch
Beförderungsdienste, geleistet werden, wenn
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1. der behinderte Mensch ein Kraftfahrzeug nicht selbst führen
kann und auch nicht gewährleistet ist, dass ein Dritter das
Kraftfahrzeug für ihn führt (§ 3 Abs.1 Nr. 2), oder

2. die Übernahme der Beförderungskosten anstelle von Kraft-
fahrzeughilfen wirtschaftlicher und für den behinderten Men-
schen zumutbar ist;

dabei ist zu berücksichtigen, was der behinderte Mensch als Kraft-
fahrzeughalter bei Anwendung des § 6 für die Anschaffung und die
berufliche Nutzung des Kraftfahrzeugs aus eigenen Mitteln auf-
zubringen hätte.

(2) 1Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 können als Darlehen
erbracht werden, wenn die dort genannten Ziele auch durch ein
Darlehen erreicht werden können; das Darlehen darf zusammen
mit einem Zuschuss nach § 6 den nach § 5 maßgebenden Bemes-
sungsbetrag nicht übersteigen. 2Das Darlehen ist unverzinslich und
spätestens innerhalb von fünf Jahren zu tilgen; es können bis zu
zwei tilgungsfreie Jahre eingeräumt werden. 3Auf die Rückzahlung
des Darlehens kann unter den in Absatz 1 Satz 1 genannten Vor-
aussetzungen verzichtet werden.

§ 10  Antragstellung
1Leistungen sollen vor dem Abschluss eines Kaufvertrages über

das Kraftfahrzeug und die behinderungsbedingte Zusatzausstat-
tung sowie vor Beginn einer nach § 8 zu fördernden Leistung
beantragt werden. 2Leistungen zur technischen Überprüfung und
Wiederherstellung der technischen Funktionsfähigkeit einer be-
hinderungsbedingten Zusatzausstattung sind spätestens innerhalb
eines Monats nach Rechnungsstellung zu beantragen.

KfzHV · §§ 9–10
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§ 11  (überholt)

§ 12  (überholt)

§ 13  Übergangsvorschriften

(1) 1Auf Beschädigte im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes
und der Gesetze, die das Bundesversorgungsgesetz für entspre-
chend anwendbar erklären, die vor Inkrafttreten dieser Verord-
nung Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs im Rahmen der
Teilhabe am Arbeitsleben erhalten haben, sind die bisher geltenden
Bestimmungen weiterhin anzuwenden, wenn sie günstiger sind
und der Beschädigte es beantragt.

(2) 1Über Leistungen, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung
bereits beantragt sind, ist nach den bisher geltenden Bestimmun-
gen zu entscheiden, wenn sie für den behinderten Menschen
günstiger sind.

§ 14  Inkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1987 in Kraft.
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§ 1  Anwendungsbereich
1Die Ausführung von Leistungen in Form Persönlicher Budgets

nach § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, der
Inhalt Persönlicher Budgets sowie das Verfahren und die Zustän-
digkeit der beteiligten Leistungsträger richten sich nach den fol-
genden Vorschriften.

§ 2  Beteiligte Leistungsträger
1Leistungen in Form Persönlicher Budgets werden von den Re-

habilitationsträgern, den Pflegekassen und den Integrationsämtern
erbracht, von den Krankenkassen auch Leistungen, die nicht Leis-
tungen zur Teilhabe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch
sind, von den Trägern der Sozialhilfe auch Leistungen der Hilfe zur
Pflege. 2Sind an einem Persönlichen Budget mehrere Leistungs-
träger beteiligt, wird es als trägerübergreifende Komplexleistung
erbracht.

§ 3  Verfahren

(1) 1Der nach § 17 Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch zuständige Leistungsträger (Beauftragter) unterrichtet unver-
züglich die an der Komplexleistung beteiligten Leistungsträger und
holt von diesen Stellungnahmen ein, insbesondere zu
1. dem Bedarf, der durch budgetfähige Leistungen gedeckt wer-

den kann, unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahl-
rechts nach § 9 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

2. der Höhe des Persönlichen Budgets als Geldleistung oder
durch Gutscheine,

3. dem Inhalt der Zielvereinbarung nach § 4,
4. einem Beratungs- und Unterstützungsbedarf.
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2Die beteiligten Leistungsträger sollen ihre Stellungnahmen
innerhalb von zwei Wochen abgeben.

(2) 1Wird ein Antrag auf Leistungen in Form eines Persönlichen
Budgets bei einer gemeinsamen Servicestelle gestellt, ist Beauf-
tragter im Sinne des Absatzes 1 der Rehabilitationsträger, dem die
gemeinsame Servicestelle zugeordnet ist.

(3) 1Der Beauftragte und, soweit erforderlich, die beteiligten
Leistungsträger beraten gemeinsam mit der Antrag stellenden Per-
son in einem trägerübergreifenden Bedarfsfeststellungsverfahren
die Ergebnisse der von ihnen getroffenen Feststellungen sowie die
gemäß § 4 abzuschließende Zielvereinbarung. 2An dem Verfahren-
wird auf Verlangen der Antrag stellenden Person eine Person ihrer
Wahl beteiligt.

(4) 1Die beteiligten Leistungsträger stellen nach dem für sie gel-
tenden Leistungsgesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des
Bedarfsfeststellungsverfahrens das auf sie entfallende Teilbudget
innerhalb einer Woche nach Abschluss des Verfahrens fest.

(5) 1Der Beauftragte erlässt den Verwaltungsakt, wenn eine
Zielvereinbarung nach § 4 abgeschlossen ist, und erbringt die Leis-
tung. 2Widerspruch und Klage richten sich gegen den Beauftragten.
3Laufende Geldleistungen werden monatlich im Voraus ausgezahlt;
die beteiligten Leistungsträger stellen dem Beauftragten das auf sie
entfallende Teilbudget rechtzeitig zur Verfügung. 4Mit der Auszah-
lung oder der Ausgabe von Gutscheinen an die Antrag stellende
Person gilt deren Anspruch gegen die beteiligten Leistungsträger
insoweit als erfüllt.

(6) 1Das Bedarfsfeststellungsverfahren für laufende Leistungen
wird in der Regel im Abstand von zwei Jahren wiederholt. 2In
begründeten Fällen kann davon abgewichen werden.

BudgetV · §§ 1–3
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§ 4  Zielvereinbarung

(1) 1Die Zielvereinbarung wird zwischen der Antrag stellenden
Person und dem Beauftragten abgeschlossen. 2Sie enthält mindes-
tens Regelungen über 
1. die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele,
2. die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des fest-

gestellten individuellen Bedarfs sowie
3. die Qualitätssicherung.

(2) 1Die Antrag stellende Person und der Beauftragte können
die Zielvereinbarung aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung
schriftlich kündigen, wenn ihnen die Fortsetzung nicht zumutbar
ist. 2Ein wichtiger Grund kann für die Antrag stellende Person ins-
besondere in der persönlichen Lebenssituation liegen. 3Im Falle der
Kündigung wird der Verwaltungsakt aufgehoben.

(3) 1Die Zielvereinbarung wird im Rahmen des Bedarfsfeststel-
lungsverfahrens für die Dauer des Bewilligungszeitraumes der Leis-
tungen des Persönlichen Budgets abgeschlossen, soweit sich aus
ihr nichts Abweichendes ergibt.

§ 5  Inkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.
1Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Erster Abschnitt 
Fachliche Anforderungen an die Werkstatt
für behinderte Menschen

§ 1  Grundsatz der einheitlichen Werkstatt

(1) 1Die Werkstatt für behinderte Menschen (Werkstatt) hat
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass sie die behinderten Menschen im Sinne des
§ 136 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch aus ihrem Ein-
zugsgebiet aufnehmen kann.

(2) 1Der unterschiedlichen Art der Behinderung und ihren
Auswirkungen soll innerhalb der Werkstatt durch geeignete Maß-
nahmen, insbesondere durch Bildung besonderer Gruppen im
Berufsbildungs- und Arbeitsbereich, Rechnung getragen werden.

§ 2  Fachausschuss

(1) 1Bei jeder Werkstatt ist ein Fachausschuss zu bilden. 2Ihm
gehören in gleicher Zahl an
1. Vertreter der Werkstatt,
2. Vertreter der Bundesagentur für Arbeit,
3. Vertreter des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe oder des

nach Landesrecht bestimmten örtlichen Trägers der Sozialhilfe.
2Kommt die Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers zur
Erbringung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und
ergänzende Leistungen in Betracht, soll der Fachausschuss zur Mit-
wirkung an der Stellungnahme auch Vertreter dieses Trägers hin-
zuziehen. 3Er kann auch andere Personen zur Beratung hinzuzie-
hen und soll, soweit erforderlich, Sachverständige hören.

WVO · §§ 1–2

273

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 273



(2) 1Der Fachausschuss gibt vor der Aufnahme des behinderten
Menschen in die Werkstatt gegenüber dem im Falle einer Aufnah-
me zuständigen Rehabilitationsträger eine Stellungnahme ab, ob
der behinderte Mensch für seine Teilhabe am Arbeitsleben und zu
seiner Eingliederung in das Arbeitsleben Leistungen einer Werk-
statt für behinderte Menschen benötigt oder ob andere Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben in Betracht kommen, insbesondere
Leistungen der Unterstützten Beschäftigung nach § 38a des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.

§ 3  Eingangsverfahren

(1) 1Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem zuständigen
Rehabilitationsträger Eingangsverfahren durch. 2Aufgabe des Ein-
gangsverfahrens ist es festzustellen, ob die Werkstatt die geeignete
Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben
und zur Eingliederung in das Arbeitsleben im Sinne des § 136 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist, sowie welche Bereiche der
Werkstatt und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
und ergänzende Leistungen oder Leistungen zur Eingliederung in
das Arbeitsleben in Betracht kommen und einen Eingliederungs-
plan zu erstellen.

(2) 1Das Eingangsverfahren dauert drei Monate. 2Es kann auf
eine Dauer von bis zu vier Wochen verkürzt werden, wenn
während des Eingangsverfahrens im Einzelfall festgestellt wird,
dass eine kürzere Dauer ausreichend ist.

(3) 1Zum Abschluss des Eingangsverfahrens gibt der Fachaus-
schuss auf Vorschlag des Trägers der Werkstatt und nach Anhörung
des behinderten Menschen, gegebenenfalls auch seines gesetz-
lichen Vertreters, unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles,
insbesondere der Persönlichkeit des behinderten Menschen und
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seines Verhaltens während des Eingangsverfahrens, eine Stellun-
gnahme gemäß Absatz 1 gegenüber dem zuständigen Rehabilita-
tionsträger ab.

(4) 1Kommt der Fachausschuss zu dem Ergebnis, dass die
Werkstatt für behinderte Menschen nicht geeignet ist, soll er zu-
gleich eine Empfehlung aussprechen, welche andere Einrichtung
oder sonstige Maßnahmen für den behinderten Menschen in
Betracht kommen. 2Er soll sich auch dazu äußern, nach welcher
Zeit eine Wiederholung des Eingangsverfahrens zweckmäßig ist
und welche Maßnahmen und welche anderen Leistungen zur Teil-
habe in der Zwischenzeit durchgeführt werden sollen.

§ 4  Berufsbildungsbereich
(1) 1Die Werkstatt führt im Benehmen mit dem im Berufsbil-

dungsbereich und dem im Arbeitsbereich zuständigen Rehabilitati-
onsträger Maßnahmen im Berufsbildungsbereich (Einzelmaßnahmen
und Lehrgänge) zur Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsleben
unter Einschluss angemessener Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit des behinderten Menschen durch. 2Sie för-
dert die behinderten Menschen so, dass sie spätestens nach Teil-
nahme an Maßnahmen des Berufsbildungsbereichs in der Lage
sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung im Sinne des § 136 Abs. 2 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch zu erbringen.

(2) 1Das Angebot an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
soll möglichst breit sein, um Art und Schwere der Behinderung, der
unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, Entwicklungsmöglichkeit
sowie Eignung und Neigung der behinderten Menschen soweit
wie möglich Rechnung zu tragen.

(3) 1Die Lehrgänge sind in einen Grund- und einen Aufbaukurs
von in der Regel je zwölfmonatiger Dauer zu gliedern.
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(4) 1Im Grundkurs sollen Fertigkeiten und Grundkenntnisse
verschiedener Arbeitsabläufe vermittelt werden, darunter manuel-
le Fertigkeiten im Umgang mit verschiedenen Werkstoffen und
Werkzeugen und Grundkenntnisse über Werkstoffe und Werkzeu-
ge. 2Zugleich sollen das Selbstwertgefühl des behinderten Men-
schen und die Entwicklung des Sozial- und Arbeitsverhaltens
gefördert sowie Schwerpunkte der Eignung und Neigung fest-
gestellt werden.

(5) 1Im Aufbaukurs sollen Fertigkeiten mit höherem Schwie-
rigkeitsgrad, insbesondere im Umgang mit Maschinen, und ver-
tiefte Kenntnisse über Werkstoffe und Werkzeuge vermittelt sowie
die Fähigkeit zu größerer Ausdauer und Belastung und zur
Umstellung auf unterschiedliche Beschäftigungen im Arbeits-
bereich geübt werden.

(6) 1Rechtzeitig vor Beendigung einer Maßnahme im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 hat der Fachausschuss gegenüber dem zuständi-
gen Rehabilitationsträger eine Stellungnahme dazu abzugeben, ob
1. die Teilnahme an einer anderen oder weiterführenden beruf-

lichen Bildungsmaßnahme oder
2. eine Wiederholung der Maßnahme im Berufsbildungsbereich

oder
3. eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt oder auf

dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einem Integra-
tionsprojekt (§132 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) 

zweckmäßig erscheint. 2Das Gleiche gilt im Falle des vorzeitigen
Abbruchs oder Wechsels der Maßnahme im Berufsbildungsbereich
sowie des Ausscheidens aus der Werkstatt. 3Hat der zuständige
Rehabilitationsträger die Leistungen für ein Jahr bewilligt (§ 40
Abs. 3 Satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch), gibt der Fach-
ausschuss ihm gegenüber rechtzeitig vor Ablauf dieses Jahres auch
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eine fachliche Stellungnahme dazu ab, ob die Leistungen für ein
weiteres Jahr bewilligt werden sollen (§ 40 Abs. 3 Satz 3 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch). 4Im Übrigen gilt § 3 Abs. 3
entsprechend.

§ 5  Arbeitsbereich

(1) 1Die Werkstatt soll über ein möglichst breites Angebot an
Arbeitsplätzen verfügen, um Art und Schwere der Behinderung,
der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, Entwicklungsmöglich-
keit sowie Eignung und Neigung der behinderten Menschen
soweit wie möglich Rechnung zu tragen.

(2) 1Die Arbeitsplätze sollen in ihrer Ausstattung soweit wie
möglich denjenigen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entspre-
chen. 2Bei der Gestaltung der Plätze und der Arbeitsabläufe sind die
besonderen Bedürfnisse der behinderten Menschen soweit wie
möglich zu berücksichtigen, um sie in die Lage zu versetzen, wirt-
schaftlich verwertbare Arbeitsleistungen zu erbringen. 3Die Erfor-
dernisse zur Vorbereitung für eine Vermittlung auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt sind zu beachten.

(3) 1Zur Erhaltung und Erhöhung der im Berufsbildungsbereich
erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der
Persönlichkeit des behinderten Menschen sind arbeitsbegleitend
geeignete Maßnahmen durchzuführen.

(4) 1Der Übergang von behinderten Menschen auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt ist durch geeignete Maßnahmen zu fördern,
insbesondere auch durch die Einrichtung einer Übergangsgruppe
mit besonderen Förderangeboten, Entwicklung individueller För-
derpläne sowie Ermöglichung von Trainingsmaßnahmen, Betrieb-
spraktika und durch eine zeitweise Beschäftigung auf ausgelager-
ten Arbeitsplätzen. 2Dabei hat die Werkstatt die notwendige
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arbeitsbegleitende Betreuung in der Übergangsphase sicherzustel-
len und darauf hinzuwirken, dass der zuständige Rehabilitati-
onsträger seine Leistungen und nach dem Ausscheiden des behin-
derten Menschen aus der Werkstatt das Integrationsamt, gegebe-
nenfalls unter Beteiligung eines Integrationsfachdienstes, die
begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben erbringen. 3Die
Werkstatt hat die Bundesagentur für Arbeit bei der Durchführung
der vorbereitenden Maßnahmen in die Bemühungen zur Vermitt-
lung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt einzubeziehen.

(5) 1Der Fachausschuss wird bei der Planung und Durch-
führung von Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 beteiligt. 2Er
gibt auf Vorschlag des Trägers der Werkstatt oder des zuständigen
Rehabilitationsträgers in regelmäßigen Abständen, wenigstens ein-
mal jährlich, gegenüber dem zuständigen Rehabilitationsträger
eine Stellungnahme dazu ab, welche behinderten Menschen für
einen Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht
kommen und welche übergangsfördernden Maßnahmen dazu
erforderlich sind. 3Im Übrigen gilt § 3 Abs. 3 entsprechend.

§ 6  Beschäftigungszeit

(1) 1Die Werkstatt hat sicherzustellen, dass die behinderten
Menschen im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich wenigstens 35
und höchstens 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden kön-
nen. 2Die Stundenzahlen umfassen Erholungspausen und Zeiten
der Teilnahme an Maßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 3.

(2) 1Einzelnen behinderten Menschen ist eine kürzere Beschäf-
tigungszeit zu ermöglichen, wenn es wegen Art oder Schwere der
Behinderung oder zur Erfüllung des Erziehungsauftrages notwen-
dig erscheint.
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§ 7  Größe der Werkstatt

(1) 1Die Werkstatt soll in der Regel über mindestens 120 Plätze
verfügen.

(2) 1Die Mindestzahl nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn der
Werkstattverbund im Sinne des § 15, dem die Werkstatt angehört,
über diese Zahl von Plätzen verfügt.

§ 8  Bauliche Gestaltung, Ausstattung, Standort
(1) 1Die bauliche Gestaltung und die Ausstattung der Werkstatt

müssen der Aufgabenstellung der Werkstatt als einer Einrichtung
zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und zur Ein-
gliederung in das Arbeitsleben und den in § 136 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch und im Ersten Abschnitt dieser Verordnung
gestellten Anforderungen Rechnung tragen. 2Die Erfordernisse des
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sowie zur Vermeidung
baulicher und technischer Hindernisse sind zu beachten.

(2) 1Bei der Wahl des Standorts ist auf die Einbindung in die
regionale Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur Rücksicht zu
nehmen.

(3) 1Das Einzugsgebiet muss so bemessen sein, dass die Werk-
statt für die behinderten Menschen mit öffentlichen oder sonstigen
Verkehrsmitteln in zumutbarer Zeit erreichbar ist.

(4) 1Die Werkstatt hat im Benehmen mit den zuständigen
Rehabilitationsträgern, soweit erforderlich, einen Fahrdienst zu
organisieren.

§ 9  Werkstattleiter, Fachpersonal zur Arbeits- und 
Berufsförderung

(1) 1Die Werkstatt muss über die Fachkräfte verfügen, die er-
forderlich sind, um ihre Aufgaben entsprechend den jeweiligen Be-
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dürfnissen der behinderten Menschen, insbesondere unter Berück-
sichtigung der Notwendigkeit einer individuellen Förderung von
behinderten Menschen, erfüllen zu können.

(2) 1Der Werkstattleiter soll in der Regel über einen Fachhoch-
schulabschluss im kaufmännischen oder technischen Bereich oder
einen gleichwertigen Bildungsstand, über ausreichende Berufs-
erfahrung und eine sonderpädagogische Zusatz-Qualifikation ver-
fügen. 2Entsprechende Berufsqualifikationen aus dem sozialen
Bereich reichen aus, wenn die zur Leitung einer Werkstatt erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im kaufmännischen und
technischen Bereich anderweitig erworben worden sind. 3Die son-
derpädagogische Zusatzqualifikation kann in angemessener Zeit
durch Teilnahme an geeigneten Fortbildungsmaßnahmen nachge-
holt werden.

(3) 1Die Zahl der Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung
im Berufsbildungsund Arbeitsbereich richtet sich nach der Zahl
und der Zusammensetzung der behinderten Menschen sowie der
Art der Beschäftigung und der technischen Ausstattung des
Arbeitsbereichs. 2Das Zahlenverhältnis von Fachkräften zu behin-
derten Menschen soll im Berufsbildungsbereich 1:6, im Arbeits-
bereich 1:12 betragen. 3Die Fachkräfte sollen in der Regel Fach-
arbeiter, Gesellen oder Meister mit einer mindestens zweijährigen
Berufserfahrung in Industrie oder Handwerk sein; sie müssen
pädagogisch geeignet sein und über eine sonderpädagogische Zu-
satzqualifikation verfügen. 4Entsprechende Berufsqualifikationen
aus dem pädagogischen oder sozialen Bereich reichen aus, wenn
die für eine Tätigkeit als Fachkraft erforderlichen sonstigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten für den Berufsbildungs- und Arbeitsbereich
anderweitig erworben worden sind. 5Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend.
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(4) 1Zur Durchführung des Eingangsverfahrens sollen Fach-
kräfte des Berufsbildungsbereichs und der begleitenden Dienste
eingesetzt werden, sofern der zuständige Rehabilitationsträger
keine höheren Anforderungen stellt.

§ 10  Begleitende Dienste

(1) 1Die Werkstatt muss zur pädagogischen, sozialen und medi-
zinischen Betreuung der behinderten Menschen über begleitende
Dienste verfügen, die den Bedürfnissen der behinderten Menschen
gerecht werden. 2Eine erforderliche psychologische Betreuung ist
sicherzustellen. 3§ 9 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) 1Für je 120 behinderte Menschen sollen in der Regel ein So-
zialpädagoge oder ein Sozialarbeiter zur Verfügung stehen, darüber
hinaus im Einvernehmen mit den zuständigen Sozial-
leistungsträgern pflegerische, therapeutische und nach Art und
Schwere der Behinderung sonst erforderliche Fachkräfte.

(3) 1Die besondere ärztliche Betreuung der behinderten Men-
schen in der Werkstatt und die medizinische Beratung des Fach-
personals der Werkstatt durch einen Arzt, der möglichst auch die
an einen Betriebsarzt zu stellenden Anforderungen erfüllen soll,
müssen vertraglich sichergestellt sein.

§ 11  Fortbildung

Die 1Werkstatt hat dem Fachpersonal nach den §§ 9 und 10
Gelegenheit zur Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zu geben.

§ 12  Wirtschaftsführung

(1) 1Die Werkstatt muss nach betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen organisiert sein. 2Sie hat nach kaufmännischen Grundsätzen
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Bücher zu führen und eine Betriebsabrechnung in Form einer
Kostenstellenrechnung zu erstellen. 3Sie soll einen Jahresabschluss
erstellen. 4Zusätzlich sind das Arbeitsergebnis, seine Zusammen-
setzung im Einzelnen gemäß Absatz 4 und seine Verwendung aus-
zuweisen. 5Die Buchführung, die Betriebsabrechnung und der Jah-
resabschluss einschließlich der Ermittlung des Arbeitsergebnisses,
seine Zusammensetzung im Einzelnen gemäß Absatz 4 und seiner
Verwendung sind in angemessenen Zeitabständen in der Regel von
einer Person zu prüfen, die als Prüfer bei durch Bundesgesetz vor-
geschriebenen Prüfungen des Jahresabschlusses (Abschlussprüfer)
juristischer Personen zugelassen ist. 6Weiter gehende handels-
rechtliche und abweichende haushaltsrechtliche Vorschriften über
Rechnungs-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten sowie
Prüfungspflichten bleiben unberührt. 7Über den zu verwendenden
Kontenrahmen, die Gliederung des Jahresabschlusses, die Kosten-
stellenrechnung und die Zeitabstände zwischen den Prüfungen der
Rechnungslegung ist mit den zuständigen Rehabilitationsträgern
Einvernehmen herzustellen.

(2) 1Die Werkstatt muss über einen Organisations- und Stel-
lenplan mit einer Funktionsbeschreibung des Personals verfügen.

(3) 1Die Werkstatt muss wirtschaftliche Arbeitsergebnisse
anstreben, um an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten
Menschen ein ihrer Leistung angemessenes Arbeitsentgelt im Sinne
des § 136 Abs. 1 Satz 2 und § 138 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch zahlen zu können.

(4) 1Arbeitsergebnis im Sinne des § 138 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch und der Vorschriften dieser Verordnung ist die
Differenz aus den Erträgen und den notwendigen Kosten des lau-
fenden Betriebs im Arbeitsbereich der Werkstatt. 2Die Erträge
setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, Zins- und sonstigen
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Erträgen aus der wirtschaftlichen Tätigkeit und den von den Reha-
bilitationsträgern erbrachten Kostensätzen. 3Notwendige Kosten
des laufenden Betriebs sind die Kosten nach § 41 Abs. 3 Satz 3 und
4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch im Rahmen der getroffe-
nen Vereinbarungen sowie die mit der wirtschaftlichen Betätigung
der Werkstatt in Zusammenhang stehenden notwendigen Kosten,
die auch in einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entste-
hen und infolgedessen nach § 41 Abs. 3 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch von den Rehabilitationsträgern nicht übernom-
men werden, nicht hingegen die Kosten für die Arbeitsentgelte
nach § 138 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und das
Arbeitsförderungsgeld nach § 43 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch.

(5) 1Das Arbeitsergebnis darf nur für Zwecke der Werkstatt ver-
wendet werden, und zwar für
1. die Zahlung der Arbeitsentgelte nach § 138 Abs. 2 des Neun-

ten Buches Sozialgesetzbuch, in der Regel um Umfang von
mindestens 70 vom Hundert des Arbeitsergebnisses,

2. die Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen
notwendigen Rücklage, höchstens eines Betrages, der zur Zah-
lung der Arbeitsentgelte nach § 138 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch für sechs Monate erforderlich ist,

3. Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen in der Werkstatt,
soweit diese Kosten nicht aus den Rücklagen auf Grund von
Abschreibung des Anlagevermögens für solche Investitionen,
aus Leistungen der Rehabilitationsträger oder aus sonstigen
Einnahmen zu decken sind oder gedeckt werden. 2Kosten für
die Schaffung und Ausstattung neuer Werk- und Wohnstätten-
plätze dürfen aus dem Arbeitsergebnis nicht bestritten werden. 

3Abweichende handelsrechtliche Vorschriften über die Bildung von
Rücklagen bleiben unberührt.
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(6) 1Die Werkstatt legt die Ermittlung des Arbeitsergebnisses
nach Absatz 4 und dessen Verwendung nach Absatz 5 gegenüber
den beiden Anerkennungsbehörden nach § 142 Satz 2 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch auf deren Verlangen offen. 2Diese sind
berechtigt, die Angaben durch Einsicht in die nach Absatz 1 zu
führenden Unterlagen zu überprüfen.

§ 13  Abschluss von schriftlichen Verträgen

(1) 1Die Werkstätten haben mit den im Arbeitsbereich
beschäftigten behinderten Menschen, soweit auf sie die für einen
Arbeitsvertrag geltenden Rechtsvorschriften oder Rechtsgrundsät-
ze nicht anwendbar sind, Werkstattverträge in schriftlicher Form
abzuschließen, in denen das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhält-
nis zwischen der Werkstatt und dem behinderten Menschen näher
geregelt wird. 2Über die Vereinbarungen sind die zuständigen
Rehabilitationsträger zu unterrichten.

(2) 1In den Verträgen nach Absatz 1 ist auch die Zahlung des
Arbeitsentgelts im Sinne des § 136 Abs. 1 Satz 2 und § 138 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch an die im Arbeitsbereich
beschäftigten behinderten Menschen aus dem Arbeitsergebnis
näher zu regeln.

§ 14  Mitwirkung
1Die Werkstatt hat den behinderten Menschen im Sinne des

§ 13 Abs. 1 Satz 1 eine angemessene Mitwirkung in den ihre In-
teressen berührenden Angelegenheiten der Werkstatt nach § 139
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu ermöglichen.
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§ 15  Werkstattverbund

(1) 1Mehrere Werkstätten desselben Trägers oder verschiede-
ner Träger innerhalb eines Einzugsgebiets im Sinne des § 8 Abs. 3
oder mit räumlich zusammenhängenden Einzugsgebieten können
zur Erfüllung der Aufgaben einer Werkstatt und der an sie gestell-
ten Anforderungen eine Zusammenarbeit vertraglich vereinbaren
(Werkstattverbund).

(2) 1Ein Werkstattverbund ist anzustreben, wenn im Einzugs-
gebiet einer Werkstatt zusätzlich eine besondere Werkstatt im Sinne
des § 137 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch für behinderte Menschen mit einer bestimmten Art der
Behinderung vorhanden ist.

§ 16  Formen der Werkstatt
1Die Werkstatt kann eine teilstationäre Einrichtung oder ein

organisatorisch selbstständiger Teil einer stationären Einrichtung
(Anstalt, Heim oder gleichartige Einrichtung) oder eines Unter-
nehmens sein.
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Zweiter Abschnitt

Verfahren zur Anerkennung als Werkstatt
für behinderte Menschen

§ 17  Anerkennungsfähige Einrichtungen

(1) 1Als Werkstätten können nur solche Einrichtungen aner-
kannt werden, die die im §136 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch und im Ersten Abschnitt dieser Verordnung gestellten Anfor-
derungen erfüllen. 2Von Anforderungen, die nicht zwingend
vorgeschrieben sind, sind Ausnahmen zuzulassen, wenn ein
besonderer sachlicher Grund im Einzelfall eine Abweichung recht-
fertigt.

(2) 1Als Werkstätten können auch solche Einrichtungen aner-
kannt werden, die Teil eines Werkstattverbundes sind und die
Anforderungen nach Absatz 1 nicht voll erfüllen, wenn der Werk-
stattverbund die Anforderungen erfüllt.

(3) 1Werkstätten im Aufbau, die die Anforderungen nach
Absatz 1 noch nicht voll erfüllen, aber bereit und in der Lage sind,
die Anforderungen in einer vertretbaren Anlaufzeit zu erfüllen,
können unter Auflagen befristet anerkannt werden. 2Abweichend
von § 7 genügt es, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung über den
Antrag auf Anerkennung wenigstens 60 Plätze vorhanden sind,
sofern gewährleistet ist, dass die Werkstatt im Endausbau, spätes-
tens nach 5 Jahren, die Voraussetzungen des § 7 erfüllt.

§ 18  Antrag

(1) 1Die Anerkennung ist vom Träger der Werkstatt schriftlich
zu beantragen. 2Der Antragsteller hat nachzuweisen, dass die Vor-
aussetzungen für die Anerkennung vorliegen.
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(2) 1Die Entscheidung über den Antrag bedarf der Schriftform.
2Eine Entscheidung soll innerhalb von 3 Monaten seit Antragstel-
lung getroffen werden.

(3) 1Die Anerkennung erfolgt mit der Auflage, im Geschäfts-
verkehr auf die Anerkennung als Werkstatt für behinderte Men-
schen hinzuweisen.
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Dritter Abschnitt

Schlussvorschriften

§ 19  Vorläufige Anerkennung
1Vorläufige Anerkennungen, die vor Inkrafttreten dieser Ver-

ordnung von der Bundesanstalt für Arbeit ausgesprochen worden
sind, behalten ihre Wirkung bis zur Unanfechtbarkeit der Ent-
scheidung über den neuen Antrag auf Anerkennung, wenn dieser
Antrag innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung gestellt wird.

§ 20  Abweichende Regelungen 
für Werkstätten im Beitrittsgebiet

1Für Werkstätten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet gilt diese Verordnung mit folgenden Abwei-
chungen:
1. Die Vorschriften des § 9 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 5 gelten

für die von dem Bundesland für die Aufgabenerfüllung in dem
betreffenden Einzugsgebiet vorgesehene anerkannte Werkstatt
(Werkstatt des Einzugsgebietes) mit der Maßgabe, dass der
Werkstattleiter und wenigstens ein Drittel der Fachkräfte zur
Arbeits- und Berufsförderung bis zum 31. Dezember 1995, ein
weiteres Drittel bis zum 31. Dezember 1998 und das letzte
Drittel spätestens bis zum 31. Dezember 2001 über die son-
derpädagogische Zusatzqualifikation verfügen müssen.

2. 2Die sonderpädagogische Zusatzqualifikation nach § 9 Abs. 2
und 3 braucht nicht nachgeholt zu werden von Personen, die
vor dem 1. Januar 1993

3. Abschnitt
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a) das 50. Lebensjahr vollendet haben und 
b) zehn Jahre in einer Werkstatt für behinderte Menschen

oder einer anderen Einrichtung für behinderte Menschen in
entsprechender Funktion tätig waren.

3. 3§ 17 ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden:
a) Werkstätten, die in der Zeit vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezem-

ber 1992 unter Auflagen befristet bis zum 31. Dezember
1992 anerkannt worden sind, bleiben bis zum 30. Juni
1993 vorläufig anerkannt, wenn der Antrag auf Verlänge-
rung der Anerkennung unter Darlegung, inwieweit die
Anforderungen und erteilten Auflagen inzwischen erfüllt
werden, spätestens bis zum 31. Dezember 1992 gestellt
wird und über diesen Antrag vor dem 30. Juni 1993 nicht
unanfechtbar entschieden worden ist.

b) 4Werkstätten im Sinne des Buchstabens a können, auch
wenn die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht erfüllt wer-
den, über den 30. Juni 1993 hinaus vorübergehend unter
Auflagen befristet anerkannt werden, bis die von dem Bun-
desland für die Aufgabenerfüllung in dem betreffenden Ein-
zugsgebiet vorgesehene anerkannte Werkstatt (Werkstatt
des Einzugsgebietes) die behinderten Menschen der vorü-
bergehend anerkannten Werkstatt voraussichtlich aufneh-
men kann, längstens aber bis zum 30. Juni 1995. 5Durch
die Auflagen ist sicherzustellen, dass die in § 136 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch und im Ersten Abschnitt
dieser Verordnung gestellten Anforderungen soweit wie in
der Übergangszeit möglich und wirtschaftlich vertretbar
erfüllt werden.

c) 6Werkstätten im Sinne des Buchstabens a, die nach Buch-
stabe b vorübergehend anerkannt worden sind, können
über den 30. Juni 1995 hinaus um jeweils ein weiteres Jahr

WVO · §§ 19–20
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vorläufig anerkannt werden, wenn die Werkstatt des Ein-
zugsgebietes die behinderten Menschen der vorüberge-
hend anerkannten Werkstatt zu diesem Zeitpunkt noch
nicht aufnehmen kann.

d) 7Bei der Verlängerung der Anerkennung von Werkstätten
im Sinne des Buchstabens a nach § 17 Abs. 3 rechnet die
in dem dortigen Satz 2 bestimmte Fünfjahresfrist vom Erlass
der Entscheidung über den Verlängerungsantrag an.

§ 21  Inkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

3. Abschnitt
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der Gleichbehandlung vom 14. August 2006, s BGBl I 2006,
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Abschnitt 1 

Allgemeiner Teil

§ 1  Ziel des Gesetzes
1Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse

oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 2  Anwendungsbereich

(1) 1Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind
nach Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstel-

lungsbedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und
selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeits-
feld und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Auf-
stieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich
Arbeitsentgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in
individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maß-
nahmen bei der Durchführung und Beendigung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufs-
beratung, der Berufsbildung einschließlich der Berufsausbil-
dung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung
sowie der praktischen Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder
Arbeitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglie-
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der einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich
der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und
der Gesundheitsdienste,

6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleis-

tungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ein-
schließlich von Wohnraum.

(2) 1Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch. 2Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das
Betriebsrentengesetz.

(3) 1Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote
der Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt.
2Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem
Schutz bestimmter Personengruppen dienen.

(4) 1Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen
zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz.

§ 3  Begriffsbestimmungen

(1) 1Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine
Person wegen eines in § 1 genannten Grundes eine weniger güns-
tige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleich-
baren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 2Eine
unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren
Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft
vor.

AGG · §§ 1–3
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(2) 1Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem
Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Per-
sonen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen
Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn,
die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind
zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.

(3) 1Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn uner-
wünschte Verhaltensweisen, die mit einem in § 1 genannten
Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass
die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(4) 1Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug
auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell be-
stimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlun-
gen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche
Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünsch-
tes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Dar-
stellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der
betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(5) 1Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus
einem in § 1 genannten Grund gilt als Benachteiligung. 2Eine sol-
che Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbeson-
dere vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt,
das einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte wegen eines in § 1
genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann.

Abschnitt 1
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§ 4  Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer
Gründe

1Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der
in § 1 genannten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behand-
lung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn
sich die Rechtfertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derent-
wegen die unterschiedliche Behandlung erfolgt.

§ 5  Positive Maßnahmen
1Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten

Gründe ist eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn
durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nach-
teile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder aus-
geglichen werden sollen.

AGG · §§ 4–5
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Abschnitt 2 

Schutz der Beschäftigten 
vor Benachteiligung

Unterabschnitt 1 
Verbot der Benachteiligung

§ 6  Persönlicher Anwendungsbereich

(1) 1Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständig-

keit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu
diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die
ihnen Gleichgestellten. 2Als Beschäftigte gelten auch die
Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis
sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet
ist.

(2) 1Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne
dieses Abschnitts sind natürliche und juristische Personen sowie
rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1
beschäftigen. 2Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeits-
leistung überlassen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sinne die-
ses Abschnitts. 3Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen
Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftrag-
geber oder Zwischenmeister.

(3) 1Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerb-
stätigkeit sowie den beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vor-

Abschnitt 2 · Unterabschnitt 1
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schriften dieses Abschnitts für Selbstständige und Organmitglieder,
insbesondere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vor-
stände, entsprechend.

§ 7  Benachteiligungsverbot

(1) 1Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten
Grundes benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die
die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten
Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.

(2) 1Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benach-
teiligungsverbot des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam.

(3) 1Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber
oder Beschäftigte ist eine Verletzung vertraglicher Pflichten.

§ 8  Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen
beruflicher Anforderungen

(1) 1Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1
genannten Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art
der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung
eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung dar-
stellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung ange-
messen ist.

(2) 1Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche
oder gleichwertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes
wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten.

AGG · §§ 6–8
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§ 9  Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der
Religion oder Weltanschauung

(1) 1Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung
wegen der Religion oder der Weltanschauung bei der Beschäfti-
gung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Ein-
richtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Verei-
nigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder
Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine
bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des
Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder
Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach
der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung
darstellt.

(2) 1Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Reli-
gion oder der Weltanschauung berührt nicht das Recht der in
Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeord-
neten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der
Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion
oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftig-
ten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen
Selbstverständnisses verlangen zu können.

§ 10  Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des
Alters

1Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung
wegen des Alters auch zulässig, wenn sie objektiv und angemessen
und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. 2Die Mittel zur
Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein.
3Derartige unterschiedliche Behandlungen können insbesondere
Folgendes einschließen:

Abschnitt 2 · Unterabschnitt 1
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1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur
Beschäftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der
Bedingungen für Entlohnung und Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung von
Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsor-
gepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die
Berufserfahrung oder das Dienstalter für den Zugang zur
Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung ver-
bundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf
Grund der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines
bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit
einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den
Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Syste-
men der sozialen Sicherheit als Voraussetzung für die Mit-
gliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistun-
gen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschied-
licher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte
Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und die Verwen-
dung von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für ver-
sicherungsmathematische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu
dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters bean-
tragen kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt
unberührt,

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne
des Betriebsverfassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach

AGG · §§ 9–10
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Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsrege-
lung geschaffen haben, in der die wesentlich vom Alter
abhängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine ver-
hältnismäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar
berücksichtigt worden sind, oder Beschäftigte von den Leis-
tungen des Sozialplans ausgeschlossen haben, die wirtschaft-
lich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls nach Bezug von
Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.

Unterabschnitt 2 
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11  Ausschreibung
1Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 aus-

geschrieben werden.

§ 12  Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

(1) 1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maß-
nahmen zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1
genannten Grundes zu treffen. 2Dieser Schutz umfasst auch vor-
beugende Maßnahmen.

(2) 1Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, ins-
besondere im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf
die Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen und dar-
auf hinwirken, dass diese unterbleiben. 2Hat der Arbeitgeber seine
Beschäftigten in geeigneter Weise zum Zwecke der Verhinderung
von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflich-
ten nach Absatz 1.

(3) 1Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot
des § 7 Abs. 1, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten,
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erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung
der Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung
oder Kündigung zu ergreifen.

(4) 1Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit
durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber
die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen.

(5) 1Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie
Informationen über die für die Behandlung von Beschwerden nach
§ 13 zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle
bekannt zu machen. 2Die Bekanntmachung kann durch Aushang
oder Auslegung an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im
Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informations- und Kommu-
nikationstechnik erfolgen.

Unterabschnitt 3 
Rechte der Beschäftigten

§ 13  Beschwerderecht

(1) 1Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständi-
gen Stellen des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle
zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem
Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, an-
deren Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten
Grundes benachteiligt fühlen. 2Die Beschwerde ist zu prüfen und
das Ergebnis der oder dem Beschwerde führenden Beschäftigten
mitzuteilen.

(2) 1Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben un-
berührt.
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§ 14  Leistungsverweigerungsrecht
1Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete

Maßnahmen zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen
Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten
berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzu-
stellen, soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. 2§ 273 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 15  Entschädigung und Schadensersatz

(1) 1Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist
der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden
zu ersetzen. 2Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat.

(2) 1Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist,
kann der oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in
Geld verlangen. 2Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung
drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Be-
schäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt
worden wäre.

(3) 1Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrecht-
licher Vereinbarungen nur dann zur Entschädigung verpflichtet,
wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.

(4) 1Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer
Frist von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, es sei
denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart.
2Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen
Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fäl-
len einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die
Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.
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(5) 1Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die
sich aus anderen Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.

(6) 1Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungs-
verbot des § 7 Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung
eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses
oder einen beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich
aus einem anderen Rechtsgrund.

§ 16  Maßregelungsverbot

(1) 1Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inan-
spruchnahme von Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der
Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt verstoßende Anweisung
auszuführen, benachteiligen. 2Gleiches gilt für Personen, die den
Beschäftigten hierbei unterstützen oder als Zeuginnen oder Zeugen
aussagen.

(2) 1Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Ver-
haltensweisen durch betroffene Beschäftigte darf nicht als Grund-
lage für eine Entscheidung herangezogen werden, die diese
Beschäftigten berührt. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 1§ 22 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 4 
Ergänzende Vorschriften

§ 17  Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1) 1Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren
Vertretungen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und
Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 ge-
nannten Ziels mitzuwirken.
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(2) 1In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei
einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus
diesem Abschnitt der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene
Gewerkschaft unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte gerichtlich
geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungs-
gesetzes gilt entsprechend. 2Mit dem Antrag dürfen nicht
Ansprüche des Benachteiligten geltend gemacht werden.

§ 18  Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1) 1Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für
die Mitgliedschaft oder die Mitwirkung in einer
1. Tarifvertragspartei,
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe

angehören oder die eine überragende Machtstellung im wirt-
schaftlichen oder sozialen Bereich innehat, wenn ein grund-
legendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht,
sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.

(2) 1Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachtei-
ligungsverbot des § 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf
Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten Ver-
einigungen.
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Abschnitt 3 

Schutz vor Benachteiligung im
Zivilrechtsverkehr

§ 19  Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot

(1) 1Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der
Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher
Schuldverhältnisse, die
1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren

Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen
(Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person
nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeu-
tung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer Viel-
zahl von Fällen zustande kommen oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist
unzulässig.

(2) 1Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begrün-
dung, Durchführung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher
Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.

(3) 1Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschied-
liche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung
sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungs-
strukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kul-
tureller Verhältnisse zulässig.
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(4) 1Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwen-
dung auf familien- und erbrechtliche Schuldverhältnisse.

(5) 1Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwen-
dung auf zivilrechtliche Schuldverhältnisse, bei denen ein beson-
deres Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer
Angehörigen begründet wird. 2Bei Mietverhältnissen kann dies ins-
besondere der Fall sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen
Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. 3Die Vermietung
von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist in
der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, wenn der
Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet.

§ 20  Zulässige unterschiedliche Behandlung

(1) 1Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht
gegeben, wenn für eine unterschiedliche Behandlung wegen der
Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität
oder des Geschlechts ein sachlicher Grund vorliegt. 2Das kann ins-
besondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche Behandlung
1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden

oder anderen Zwecken vergleichbarer Art dient,
2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persön-

lichen Sicherheit Rechnung trägt,
3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durch-

setzung der Gleichbehandlung fehlt,
4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf

die Ausübung der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestim-
mungsrecht der Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeord-
neten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform
sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege
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einer Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung des
jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist.
(2) 1Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts

ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 bei den Prämien oder Leistungen
nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf relevan-
ten und genauen versicherungsmathematischen und statistischen
Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist.
2Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft
dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistun-
gen führen. 3Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im
Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkann-
ten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere
auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung
unter Heranziehung statistischer Erhebungen.

§ 21  Ansprüche

(1) 1Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Be-
nachteiligungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseiti-
gung der Beeinträchtigung verlangen. 2Sind weitere Beeinträchti-
gungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

(2) 1Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der
Benachteiligende verpflichtet, den hierdurch entstandenen Scha-
den zu ersetzen. 2Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 3Wegen eines Schadens,
der nicht Vermögensschaden ist, kann der Benachteiligte eine
angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

(3) 1Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.

(4) 1Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsver-
bot abweicht, kann sich der Benachteiligende nicht berufen.
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(5) 1Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb
einer Frist von zwei Monaten geltend gemacht werden. 2Nach Ab-
lauf der Frist kann der Anspruch nur geltend gemacht werden,
wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der
Frist verhindert war.
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Abschnitt 4 

Rechtsschutz

§ 22  Beweislast
1Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine

Benachteiligung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten
lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Ver-
stoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung
vorgelegen hat.

§ 23  Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände

(1) 1Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammen-
schlüsse, die nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend
entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von
benachteiligten Personen oder Personengruppen nach Maßgabe
von § 1 wahrnehmen. 2Die Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4
stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben oder
einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden.

(2) 1Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen
ihres Satzungszwecks in gerichtlichen Verfahren, als Beistände
Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. 2Im Übrigen blei-
ben die Vorschriften der Verfahrensordnungen, insbesondere die-
jenigen, nach denen Beiständen weiterer Vortrag untersagt werden
kann, unberührt.

(3) 1Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Sat-
zungszwecks die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benach-
teiligter gestattet.
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(4) 1Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Ver-
bänden zu Gunsten von behinderten Menschen bleiben un-
berührt.
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Abschnitt 5 

Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse

§ 24  Sonderregelung für öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnisse

1Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksich-
tigung ihrer besonderen Rechtsstellung entsprechend für
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemein-

den, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht
des Bundes oder eines Landes unterstehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverwei-

gerer, soweit ihre Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist.
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Abschnitt 6 

Antidiskriminierungsstelle

§ 25  Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) 1Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend wird unbeschadet der Zuständigkeit der Beauftragten
des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle
des Bundes zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1
genannten Grundes (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) er-
richtet.

(2) 1Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstat-
tung zur Verfügung zu stellen. 2Sie ist im Einzelplan des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem
eigenen Kapitel auszuweisen.

§ 26  Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes

(1) 1Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend ernennt auf Vorschlag der Bundes-
regierung eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes. 2Sie steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund. 3Sie ist in Aus-
übung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

(2) 1Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der
Urkunde über die Ernennung durch die Bundesministerin oder den
Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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(3) 1Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod
1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach

§ 41 Abs.1 des Bundesbeamtengesetzes,
3. mit der Entlassung.
2Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend entlässt die Leiterin oder den Leiter der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf deren Verlangen oder
wenn Gründe vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Rich-
ter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. 3Im
Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält die Leiterin oder
der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine von der
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. 4Die Entlassung wird mit
der Aushändigung der Urkunde wirksam.

(4) 1Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes gegenüber dem Bund wird durch Vertrag
mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend geregelt. 2Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Bundes-
regierung.

(5) 1Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur
Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes bestellt, schei-
det er oder sie mit Beginn des Amtsverhältnisses aus dem bisheri-
gen Amt aus. 2Für die Dauer des Amtsverhältnisses ruhen die aus
dem Beamtenverhältnis begründeten Rechte und Pflichten mit
Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots
der Annahme von Belohnungen oder Geschenken. 3Bei unfallver-
letzten Beamtinnen oder Beamten bleiben die gesetzlichen
Ansprüche auf das Heilverfahren und einen Unfallausgleich
unberührt.
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§ 27  Aufgaben

(1) 1Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grun-
des benachteiligt worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes wenden.

(2) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf
unabhängige Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wen-
den, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benach-
teiligungen. 2Hierbei kann sie insbesondere
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vor-

gehens im Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor
Benachteiligungen informieren,

2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,
3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben.
3Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundes-
regierung zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren
Einverständnis unverzüglich an diese weiter.

(3) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf
unabhängige Weise folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die
Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung oder des
Deutschen Bundestages berührt ist:
1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den

in § 1 genannten Gründen,
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen

Benachteiligungen.

(4) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in
ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundes-
regierung und des Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem
Deutschen Bundestag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligun-
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gen aus den in § 1 genannten Gründen vor und geben Empfeh-
lungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteiligungen.
2Sie können gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen zu
Benachteiligungen durchführen.

(5) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in
ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundes-
regierung und des Deutschen Bundestages sollen bei Benachtei-
ligungen aus mehreren der in § 1 genannten Gründe zusammen-
arbeiten.

§ 28  Befugnisse

(1) 1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen
des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um Stellungnahmen ersu-
chen, soweit die Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt
hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt.

(2) 1Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen
im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen,
insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 2Die
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben
unberührt.

§ 29  Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen
und anderen Einrichtungen

1Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätig-
keit Nichtregierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf
europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz
vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig
sind, in geeigneter Form einbeziehen.
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§ 30  Beirat

(1) 1Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen
und Organisationen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen
wegen eines in §1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben,
wird der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Beirat beige-
ordnet. 2Der Beirat berät die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an den Deut-
schen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu
wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene
Vorschläge unterbreiten.

(2) 1Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend beruft im Einvernehmen mit der Leitung der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes sowie den entsprechend zuständigen Be-
auftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages
die Mitglieder dieses Beirats und für jedes Mitglied eine Stellver-
tretung. 2In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter gesell-
schaftlicher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und
Experten in Benachteiligungsfragen berufen werden. 3Die Gesamt-
zahl der Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht überschrei-
ten. 4Der Beirat soll zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern
besetzt sein.

(3) 1Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zu-
stimmung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend bedarf.

(4) 1Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem
Gesetz ehrenamtlich aus. 2Sie haben Anspruch auf Aufwandsent-
schädigung sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und Über-
nachtungsgelder. 3Näheres regelt die Geschäftsordnung.

Abschnitt 6
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Abschnitt 7 

Schlussvorschriften

§ 31  Unabdingbarkeit
1Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Unguns-

ten der geschützten Personen abgewichen werden.

§ 32  Schlussbestimmungen
1Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist,

gelten die allgemeinen Bestimmungen.

§ 33  Übergangsbestimmungen
(1) 1Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612

Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen
nach dem Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem 18. August
2006 maßgebliche Recht anzuwenden.

(2) 1Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuld-
verhältnisse anzuwenden, die vor dem 18. August 2006 begrün-
det worden sind. 2Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von
Dauerschuldverhältnissen.

(3) 1Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Reli-
gion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität
sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden,
die vor dem 1. Dezember 2006 begründet worden sind. 2Satz 1 gilt
nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen.

(4) 1Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versiche-
rung zum Gegenstand haben, ist § 19 Abs.1 nicht anzuwenden,
wenn diese vor dem 22. Dezember 2007 begründet worden sind.
2Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen solcher Schuldverhältnisse.

AGG · §§ 30–33
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Kommunalverband für
Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
Integrationsamt
Erzbergerstraße 119
76133 Karlsruhe
Tel.: (07 21) 81 07 - 0
Fax: (07 21) 81 07 - 975
www.kvjs.de

Kommunalverband für
Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle
Lindenspürstraße 39
70176 Stuttgart
Tel.: (07 11) 63 75 - 0
Fax: (07 11) 63 75 - 108
www.kvjs.de

Kommunalverband für
Jugend und Soziales
Baden-Württemberg
Regionalbüro Freiburg
Integrationsamt
Kaiser-Joseph-Straße 170
79098 Freiburg i. Br.
Tel.. (07 61) 27 19 - 0
Fax: (07 61) 27 19 - 60
www.kvjs.de

Anschriften
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Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter
und Hauptfürsorgestellen (BIH)
Erzbergerstraße 119
76133 Karlsruhe
Tel.: (07 21) 8107 - 988
Fax: (07 21) 8107 - 903
www.integrationsaemter.de

Anschriften der Integrationsämter 
und Hauptfürsorgestellen 

Baden-Württemberg
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Zentrum Bayern Familie und Soziales
- Integrationsamt Bayern
- Hauptfürsorgestelle Bayern
Hegelstraße 2
95447 Bayreuth
Tel.: 09 21 / 605 - 03 (-1)
Fax: 09 21 / 605 - 39 03 (- 39 05)
www.zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Mittelfranken
- Integrationsamt
- Hauptfürsorgestelle
Bärenschanzstraße 8a
90429 Nürnberg
Tel.: 09 11 / 928 - 0
Fax: 09 11 / 928 - 23 98 (-24 03)
www: zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Niederbayern
- Integrationsamt
- Hauptfürsorgestelle
Friedhofstraße 7
84028 Landshut
Tel.: 08 71 / 829 - 0
Fax: 08 71 / 829 - 315
www.zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Oberbayern
- Integrationsamt
- Hauptfürsorgestelle
Richelstraße 17
80634 München
Tel.: 089 / 1 89 66 - 0
Fax: 089 / 1 89 66 - 24 16 (-24 74)
www.zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Oberfranken
- Integrationsamt
- Hauptfürsorgestelle
Hegelstraße 2
95447 Bayreuth
Tel.: 09 21 / 605 - 1
Fax: 09 21 / 605 - 29 00
www.zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Oberpfalz
- Integrationsamt
- Hauptfürsorgestelle
Landshuter Straße 55
93053 Regensburg
Tel.: 09 41 / 78 09 - 00
Fax: 09 41 / 78 09 - 13 75 (- 13 50)
www.zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Schwaben
- Integrationsamt 
- Hauptfürsorgestelle
Morellstraße 30
86159 Augsburg
Tel.: 08 21 / 57 09 - 01
Fax: 08 21 / 57 09 - 50 00
www.zbfs.bayern.de

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Region Unterfranken
- Integrationsamt 
- Hauptfürsorgestelle
Georg-Eydel-Straße 13
97082 Würzburg
Tel.: 09 31 / 41 07 - 01
Fax: 09 31 / 41 07 - 222 (- 07 09)
www.zbfs.bayern.de

Anschriften
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Bayern
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Landesamt für Gesundheit
und Soziales
Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle 
Sächsische Straße 28
10707 Berlin
Tel.: (0 30) 90 12 - 0
Fax: (0 30) 90 12 - 37 03
www.lageso.de

Landesamt für Soziales
und Versorgung des Landes Brandenburg
Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle
Lipezker Str. 45 Haus 5
03048 Cottbus
Tel.: (03 55) 28 93 - 0
Fax: (03 55) 28 93 - 221
www.lasv.brandenburg.de

Landesamt für Soziales
und Versorgung
Außenstelle Frankfurt (Oder)
- Integrationsamt
- Versorgungsamt
Robert-Havemann-Straße 4
15236 Frankfurt/Oder
Tel.: (03 35) 55 82 - 0 (-220)
Fax: (03 35) 55 82 - 287 (-284)

Landesamt für Soziales
und Versorgung
Integrationsamt
Außenstelle Potsdam
Zeppelinstraße 48
14471 Potsdam
Tel.: (03 31) 27 61 - 0
Fax: (03 31) 27 61 - 497

Anschriften
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Berlin

Brandenburg
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Versorgungsamt
Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle
(Postanschrift): 
Friedrich-Rauers-Straße 26
(Besucheranschrift:
Doventorscontrescarpe 172 (Block D)
28195 Bremen
Tel.: (04 21) 3 61 - 0
Fax: (04 21) 3 61 - 53 26
www.bremen.de

Behörde für Soziales, Familie,
Gesundheit und Verbraucherschutz
Integrationsamt SI 47
Hamburger Straße 47
22083 Hamburg
Tel.: (0 40) 4 28 63 - 0
Fax: (0 40) 4 28 63 - 28 47
www.bsg.hamburg.de

Abteilung Soziale Entschädigung
Hauptfürsorgestelle
FS 533
Adolph-Schönfelder-Sr. 5
22083 Hamburg
Tel.: (0 40) 4 28 11 - 01
Fax: (0 40) 4 28 11 - 28 12

Anschriften
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Bremen

Hamburg
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Landeswohlfahrtsverband Hessen
Integrationsamt
Ständeplatz 6 - 10
34117 Kassel
Tel.: (05 61) 10 04 - 0
Fax: (05 61) 10 04 - 19 90
www.lwv-hessen.de

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Integrationsamt
Regionalverwaltung Wiesbaden
Frankfurter Str. 44
65189 Wiesbaden
Tel.: (06 11) 156 - 0
Fax: (06 11) 156 - 209

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Integrationsamt
Regionalverwaltung Darmstadt
Steubenplatz 16
64293 Darmstadt
Tel.: (0 61 51) 801 - 0
Fax: (0 61 51) 801 - 234

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Hauptfürsorgestelle
Ständeplatz 6 - 10
34117 Kassel
Tel.: (05 61) 10 04 - 0
Fax: (05 61) 10 04 -28 36

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Hauptfürsorgestelle
Regionalverwaltung Wiesbaden
Frankfurter Straße 44
65189 Wiesbaden
Tel.: (06 11) 156 - 0
Fax: (06 11) 156 - 231

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Hauptfürsorgestelle
Regionalverwaltung Darmstadt
Steubenplatz 16
64293 Darmstadt
Tel.: (0 61 51) 801 - 0
Fax: (0 61 51) 801 - 183

Anschriften
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Hessen

SGBIX0109 neuer Index.qxp  12.03.2009  10:37  Seite 327



Landessamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle
Erich-Schlesinger-Str. 35
18059 Rostock
Tel.: (03 81) 122 - 28 50
Fax: (03 81) 122 - 28 59
www.ina-mv-regierung.de

Landessamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle
Außenstelle Schwerin
Friedrich-Engels-Str. 47
19061 Schwerin
Tel.: (03 85) 39 91 - 0
Fax: (03 85) 39 91 - 305

Landessamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
- Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle
Außenstelle Neubrandenburg
Neustrelitzer Str. 120
17033 Neubrandenburg
Tel.: (03 95) 380 - 0
Fax: (03 95) 380 - 28 00

Anschriften
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Mecklenburg-Vorpommern
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Niedersächsisches Landesamt für
Soziales, Jugend und Familie
Integrationsamt und
Hauptfürsorgestelle 
Domhof 1
31134 Hildesheim
Tel.: (0 51 21) 304 - 0
Fax: (0 51 21) 304 - 302
www.soziales.niedersachsen.de

Landschaftsverband Rheinland
Integrationsamt
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln
Tel.: (02 21) 809 - 0
Fax: (02 21) 809 - 44 02
www.lvr.de

Landschaftsverband
Westfalen-Lippe
Integrationsamt
Warendorfer Straße 21 - 23
48145 Münster
Tel.: (02 51) 591 - 01
Fax: (02 51) 501 - 68 03
www.lwl.org

Anschriften
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Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
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Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung
Integrationsamt
Rheinallee 97 - 101
55118 Mainz
Tel.: (0 61 31) 967 - 0
Fax: (0 61 31) 967 - 516
www.lsjv.de

Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung
Zweigstelle beim Amt für
Soziale Angelegenheiten
Integrationsamt
Schießgartenstraße 6
55116 Mainz
Tel.: (0 61 31) 264 - 329
Fax: (0 61 31) 264 - 6 68

Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung
Zweigstelle beim Amt für
Soziale Angelegenheiten
Integrationsamt
Reiterstraße 16
76829 Landau
Tel.: (0 63 41) 26 - 1
Fax: (0 63 41) 26 - 463

Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung Rheinland-Pfalz
Hauptfürsorgestelle
Referat 22 KOF
Baedekerstr. 2-10
56073 Koblenz
Tel.: (02 61) 40 41 - 238
Fax: (02 61) 40 41 - 345

Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung
Zweigstelle beim Amt für
Soziale Angelegenheiten
Integrationsamt
Baedekerstraße 2-10
56073 Koblenz
Tel.: (02 61) 40 41 - 0
Fax: (02 61) 40 41 - 306

Landesamt für Soziales, Jugend
und Versorgung
Zweigstelle beim Amt für
Soziale Angelegenheiten
Integrationsamt
Moltkestraße 19
54292 Trier
Tel.: (06 51) 14 47 - 0
Fax: (06 51) 14 47 - 292

Anschriften
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Rheinland-Pfalz

Saarland

Landesamt für Soziales,
Gesundheit und Verbraucherschutz
Integrationsamt
Hochstraße 67
66115 Saarbrücken
Tel.: (06 81) 99 78 - 0
Fax: (06 81) 99 78 - 23 99 
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Kommunaler Sozialverband Sachsen
Außenstelle Chemnitz
Integrationsamt 
Reichsstraße 3
09112 Chemnitz
Tel.: (03 71) 577 - 0
Fax: (03 71) 577 - 282 (-14 06 PC-Fax)
www.ksv-sachsen.de

Kommunaler Sozialverband Sachsen
Außenstelle Chemnitz
Hauptfürsorgestelle
Reichsstraße 3
09112 Chemnitz
Tel.: (03 71) 577 - 0
Fax: (03 71) 577 - 282
www.ksv.sachsen.de

Landesverwaltungsamt
Integrationsamt
Ernst-Kamieth-Straße 2
06122 Halle/Saale
Tel.: (03 45) 514 - 0
Fax: (03 45) 514 - 16 09
www.sachsen-anhalt.de

Landesverwaltungsamt
Integrationsamt
Nebenstelle Magdeburg
Halberstädter Str. 39 a
39112 Magdeburg
Tel.: (03 91) 627 - 32 33
Fax: (03 91) 627 - 33 -60

Anschriften

331

Sachsen

Sachsen-Anhalt
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Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
Integrationsamt / Ref. 53 und 54
Adloph-Westphal-Str. 4
24143 Kiel
Tel.: (04 31) 988 - 0
Fax: (04 31) 988 - 54 16
www.lasd-sh.de

Landesamt für soziale Dienste
Schleswig-Holstein
Hauptfürsorgestelle/
Orthopädische Versorgungsstelle
Steinmetzstraße 1 - 11
24534 Neumünster
Tel.: (0 43 21) 913 - 5
Fax: (0 43 21) 913 - 600
www.lasd-sh.de

Thüringer Landesverwaltungsamt
Integrationsamt
Karl-Liebknecht-Straße 4
98527 Suhl
Tel.: (0 36 81) 73 36 96
Fax: (0 36 81) 73 33 66
www.thueringen.de/de/tlvwa

Thüringer Landesverwaltungsamt
Integrationsamt
Linderbacher Weg 30
99099 Erfurt
Tel.: (03 61) 3 78 81 41
Fax: (03 61) 3 78 81 63

Thüringer Landesverwaltungsamt
Integrationsamt
Puschkinplatz 7
07545 Gera
Tel.: (03 65) 8 22 37 11
Fax: (03 65) 8 22 35 93

Anschriften
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Schleswig-Holstein

Thüringen
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A
Abschluss von schriftlichen Verträgen   284
Anerkennungsverfahren

Werkstatt für behinderte Menschen 161
Schwerbehinderten-Ausweis   86

Anfeindungen   298
Anmeldeverfahren und Anträge   212
Anpassung der Entgeltersatzleistungen   67
Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe   160
Ansprüche   243, 307, 308, 311, 317, 318
Antidiskriminierungsstelle   316, 317, 318, 319, 320
Antrag   19, 29, 86, 106, 163, 266, 286, 288
Antragstellung   26, 261, 286
Anwendung der Vorschriften der 

Bundeshaushaltsordnung   209
Arbeitgebervereinigung   296
Arbeitsassistenz   48, 127, 192
Arbeitsbereich   59, 157, 158, 159, 273, 275, 276, 277, 278,

280, 282, 284
Arbeitsentgelt und Dienstbezüge   148
Arbeitsförderungsgeld   59, 283
Arbeitshilfen   49

Ausstattung Arbeitsplatz   100
technische   126, 190, 193, 196

Arbeitsmarktprogramme   130, 190
Art und Höhe der Förderung   258
Art und Höhe der Leistung   189, 197, 206
Aufbewahrung der Wahlunterlagen   232
Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung   114
Aufgaben des Betriebs-, Personal-, 

Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrates   111

Index
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Aufgaben des Wahlvorstandes   220
Aufnahme in die Werkstätten   157
Aufstellung eines Wirtschaftsplans   209
Ausbildungsgeld   60, 62, 158
Ausführung des Wirtschaftsplans   210
Ausgleichsabgabe   92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 124, 127, 128,

139, 150, 155, 160, 179, 187, 188, 190, 192, 206, 208,
210, 211, 214

Ausgleichsfonds   79, 95, 96, 188, 208, 209, 210, 211, 212,
213, 214, 215

außergewöhnliche Belastungen   126, 199
außerordentliche Kündigung   109
Ausstattung und der Erhaltung einer Wohnung   49, 74
Ausweis für schwerbehinderte Menschen   242, 245, 247
Ausweis für sonstige Personen   251

B
bauliche Gestaltung, Ausstattung, Standort   279
Beauftragter des Arbeitgebers   111, 122
Beauftragung und Verantwortlichkeit   137
Beendigung der Anwendung   142
Befugnisse   133, 313, 319
begleitende Dienste   281
begleitende Hilfe im Arbeitsleben   124, 125, 126, 127, 190,

192
Begriff des Arbeitsplatzes   89
Behinderung   14, 85, 242, 296
behinderungsbedingte Zusatzausstattung   256, 257, 259, 261
behinderungsgerechte Einrichtung   101, 196
behinderungsgerechte Einrichtung von 

Arbeits- und Ausbildungsplätzen   126, 191, 196

Index
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Beirat   80, 210, 212, 213, 320
Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen   79, 81, 209,

214
Bekanntmachung der Bewerber und Bewerberinnen   226
Bekanntmachung der Gewählten   232
Belästigung   298, 306, 321
Beleidigungen   298
Bemessungsbetrag   257, 261
Benachteiligungsverbot   297, 301, 304, 306, 307, 308, 309,

310, 311
beratender Ausschuss für behinderte Menschen   128, 131
Berechnung des Regelentgelts   63, 64, 65
Berichte über die Lage behinderter Menschen   81
berufliche Anpassung und Ausbildung   46, 57
Berufsberatung   129, 136, 296
Berufsbildungsbereich   55, 56, 57, 58, 62, 157, 158, 159,

275, 276, 277, 280, 281
Berufsvorbereitung   46, 57
Beschaffung eines Kraftfahrzeugs   256, 257, 258, 259, 262
Beschaffung von behinderungsgerechtem Wohnraum   195
Beschäftigung besonderer Gruppen   88
Beschäftigung schwerbehinderter 

Menschen in Heimarbeit   150
Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber   87
Beschäftigungszeit   278, 303
Beschwerderecht   305
besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber   102
besonders betroffene schwerbehinderte Menschen   197

Bestellung des Wahlvorstandes   220
betreute Wohnmöglichkeiten   74

Index
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betriebliches Eingliederungsmanagement   104, 211
Beweislast   313
Blindenwerkstätten   162, 202, 205, 214
Budgetverordnung   265
Bundesagentur für Arbeit   16, 17, 20, 22, 25, 26, 53, 58, 60,

62, 80, 84, 91, 92, 94, 98, 99, 100, 102, 107, 119, 123,
124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 140, 143,
144, 145, 146, 147, 150, 152, 153, 158, 161, 177, 179,
190, 211, 214, 256, 273, 278

Bußgeldvorschriften   176

D
Dauer von Leistungen   52
Durchführung der Wahl   123, 162, 227, 233, 238
Durchführung von Forschungs- und Modellvorhaben   187

E
Eingangsverfahren  

Abschluss   274
Dauer   274
Durchführung   281
Leistungen   55, 56, 58, 62
Maßnahmen   158
Mitwirkung   159
Werkstatt für behinderte Menschen 55
Wiederholung   275

Einkommensanrechnung   69
Einnahmen aus Wertmarken   173
Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen   102, 190, 196
Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation   51, 52
Einschränkungen der Ermessensentscheidung   107

Index
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Einschüchterungen   298
Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten   222
Entschädigung und Schadensersatz   306
Entscheidung des Integrationsamtes   106
Entwürdigungen   298
Entziehung der besonderen Hilfen 

für schwerbehinderte Menschen   124, 143
Erfassung der Ausweise   174
Erfordernis der Zustimmung   106
ergänzende Leistungen   16, 60, 273, 274
Ergebnisbeobachtung   138, 140
Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes   46
Erniedrigungen   298
Ersatzbeschaffungen der 

technischen Weiterentwicklung   197
Erstattung der Fahrgeldausfälle   163, 168, 169
Erstattung selbstbeschaffter Leistungen   27
Erstattungsverfahren   170, 172
erweiterter Beendigungsschutz   110
Erweiterung beruflicher Kenntnisse   126, 191, 195
Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten   74

F
fachliche Anforderung

Integrationsfachdienst 138
fachliche Anforderungen an die 

Werkstatt für behinderte Menschen   273
Fahrerlaubnis   256, 259, 260
Feststellung der Behinderung   85, 86
Feststellung des Wahlergebnisses   231
Feststellung des Wirtschaftsplans   209

Index
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finanzielle Leistungen   104, 139, 155
Förderung – der Selbsthilfe   42
Förderung – der Verständigung   75
Förderung – der Verständigung mit der Umwelt   74
Förderung – des Arbeits- und 

Ausbildungsplatzangebots   187, 188
förderungsfähige Einrichtungen   202
Förderungsgrundsätze   206
Förderungsvoraussetzungen   203
Formen der Werkstatt   285
Fortbildung   281, 304
Früherkennung und Frühförderung   40, 42, 75

G
Geheimhaltungspflicht   152
Geltungsbereich   14, 84, 95, 170
gemeinsame Empfehlungen   21, 22, 28, 32, 34, 43, 44, 51
gemeinsame Vorschriften   133
geschützter Personenkreis   84
Gestaltung des Ausweises   242
Gleichbehandlungsgesetz   101, 293
Gleichstellung   15

Antrag   84, 114
Rücknahme und Widerruf 130, 142

Größe der Werkstatt   279
Grundsatz der einheitlichen Werkstatt   273
Gründung und Erhaltung einer selbständigen 

beruflichen Existenz   191, 194
Gründungszuschuss   46
Gültigkeit des Ausweises   248
Gültigkeitsdauer   248
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H
Haushalts- oder Betriebshilfe   72
heilpädagogische Leistungen   74, 75
Heimarbeit   150
Hilfe zum Lebensunterhalt   63
Hilfen in besonderen Lebenslagen   196
Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes   194
Hilfen zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung 

einer behinderungsgerechten Wohnung   195
Hilfen zur Teilhabe   75
Hilfsmittel   43

Änderung   44
Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel   44
Bereitstellung   76
Ersatzbeschaffung   44
geeignete   45
Instandhaltung   44
Kosten   48
leihweise Überlassung   45
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